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· Damit rassistische Benachteiligungen & Strukturen  
nicht unwidersprochene Normalität bleiben.
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Aufmerksamkeit der gesamten Gesellschaft bekommt.

· Damit in einem Land, in dem sich der Staat  
nicht für die Bekämpfung von Rassismus zuständig fühlt,  
die Zivilgesellschaft aktiv werden kann.

· Damit Opfer & ZeugInnen von Rassismus weiterhin eine  
Beratungs- und Betreuungsstelle haben.

· Damit es auch im nächsten Jahr einen  
Rassismus Report gibt.

Oder spenden Sie! 
Damit sich auch das nächste Opfer  
von Rassismus an ZARA wenden kann. 

Spenden an ZARA sind steuerlich absetzbar.  
Informationen unter http://www.zara.or.at/unterstuetzen 
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Annette, 43 
Musiklehrerin

Zum Glück kann der Appetit von Bücherwurm Annette 
immer gestillt werden: Mit dem schwarz-weißen  Labyrinth 
denkt sie an das 24-Stunden-Onlineportal der Büchereien 
Wien. Denn wer diesen „Quick Response Code“ (QR-Code) 
mit Smartphone oder Tablet fotografi ert, gelangt schnell 
und direkt auf die Internetseiten. Das Angebot der Büche-
reien umfasst derzeit mehr als 1,5 Millionen Medien. Das 
macht Wien zur Stadt fürs Leben.

www.buechereien.wien.at
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Editorial

Editorial

Der Rassismus Report ist und war nie eine einfache 
Lektüre. Über Seiten hinweg konfrontieren wir Sie 
mit einer Auswahl von Fällen rassistischer Diskrimi-
nierung, die Menschen im Vorjahr an die ZARA-Be-
ratungsstelle für Opfer und ZeugInnen von Rassis-
mus herangetragen haben mit der Absicht, zu ihrem 
Recht zu kommen, für den entstandenen Schaden 
oder Schmerz entschädigt zu werden oder aber weil 
sie den Fall dokumentiert wissen wollen. Wir nehmen 
die Berichte auf, unterstützen die Betroffenen, wo 
wir können, und bemühen uns darum, dass die Po-
litik Maßnahmen gegen Diskriminierung setzt. Kein 
leichtes Unterfangen, denn rassistische Diskriminie-
rungen sind ein Thema, das in Österreich leider nach 
wie vor zu wenig Beachtung findet. Hoffnung macht 
insofern ein einzigartiges Projekt, das ZARA – Zivil-
courage und Anti-Rassismus-Arbeit im vergangenen 
Jahr im Rahmen des EU-Förderprogramms „Progress“ 
durchgeführt hat: 12 Städte und Gemeinden in ganz 
Österreich haben die Themen Chancengleichheit und 
Anti-Diskriminierung näher zu ihren BürgerInnen ge-
bracht. Gemeinsam mit den Projektpartnern Klags-
verband zur Durchsetzung der Rechte von Diskrimi-
nierungsopfern und freiraum-europa hat ZARA über 
die Rechtslage informiert, Sensibilisierungstrainings 
abgehalten und Institutionen, die Opfern von Diskri-
minierungen dabei helfen, zu ihrem Recht zu kom-
men, sichtbarer gemacht. Vor allem wurde dadurch in 
den Kommunen eine Diskussion über Chancengleich-
heit angestoßen (➞ Kapitel ZARA bringt Vielfalt und 
Chancen gleichheit in Kommunen, ab S. 48). 

Dies sind kleine Schritte in die richtige Richtung. Um 
Rassismus und Diskriminierung ernsthaft bekämp-
fen zu können, sind alle gefragt: ArbeitgeberInnen, 
Institutionen, SozialpartnerInnen, DienstleisterInnen, 
u.v.m. Vor allem aber müsste die Bundesregierung 
endlich ein eindeutiges Bekenntnis abgeben, dass 
rassistische Diskriminierungen ein ernstzunehmen-
des gesellschaftspolitisches Problem sind und dass 
die Förderung von Chancengleichheit und Partizipa-
tionsmöglichkeiten für alle eine Grundvoraussetzung 
für ein gedeihliches Zusammenleben ist. Ein wesentli-
cher Schritt dorthin wäre, das Problem bei der Wurzel 
zu packen. Dazu müssten Fälle systematisch erfasst 
werden, um umfassende Maßnahmen entwickeln 
und strukturelle Änderungen vornehmen zu können. 

Nur wenn das ganze Ausmaß sichtbar wird, kann Ras-
sismus erfolgreich bekämpft werden. Die Realität ist 
leider anders. 

Im Jahr 2011 kam eine Person bei einem rassistisch 
motivierten Attentat in Österreich ums Leben, zwei 
weitere wurden verletzt. Im oberösterreichischen 
Traun ging ein ehemaliger Berufssoldat mit einem Ge-
wehr aus dem Haus und schoss auf eine Nachbarsfa-
milie rumänischer Herkunft. Ein Familienmitglied kam 
dabei ums Leben, zwei wurden schwer verletzt. Das 
beherzte Eingreifen eines Familienmitglieds konnte 
schlimmeres verhindern. Sie lesen von den rassisti-
schen Motiven dieses Attentats hier zum ersten Mal? 
Kein Wunder: Die dürftige Berichterstattung über 
diesen Fall verdeutlicht leider auch, dass der Ernst der 
Lage noch immer nicht erkannt wurde, offenbar auch 
von den ermittelnden Behörden nicht, die gegenüber 
MedienvertreterInnen zunächst von einem „Amok-
lauf aufgrund eines nachbarschaftlichen Konflikts“  
sprachen. Eine völlig falsche Annahme, wie sich später 
herausstellte. Das Motiv hinter der Tat war eindeutig 
Rassismus. Und: Der Täter hatte weitaus umfassen-
dere Mordpläne gegen MigrantInnen gehegt. Wäh-
rend sich in anderen europäischen Ländern, in denen  
Attentate aus rassistischen Motiven verübt wurden, 
Regierungen schämen, sich bei den Angehörigen 
der Opfer entschuldigen und Maßnahmen zur Be-
kämpfung von Rassismus auf der Tagesordnung nach 
oben setzen, wird der Mord in Traun hierzulande ge-
radezu mit Achselzucken zur Kenntnis genommen (➞  
Rassistische Vorfälle ➞ Öffentlicher Raum, ab S. 15).

Dass rassistische Einstellungen nach wie vor nahezu 
alle Lebensbereiche von Personen beeinträchtigen, 
die eine andere Hautfarbe, Sprache, ethnische Zuge-
hörigkeit, Religion oder Herkunft als die Mehrheits-
bevölkerung haben, zeigte sich besonders im Bereich 
Wohnen. Im Jahr 2011 wandten sich vermehrt Betreu-
ungseinrichtungen von Flüchtlingen an die ZARA – 
Beratungsstelle für Opfer und ZeugInnen von Rassis-
mus, deren KlientInnen bei der Wohnungssuche mit 
rassistischer Diskriminierung konfrontiert waren. Die 
(Kommunal-)Politik, Berufsvereinigungen und Stan-
desvertretungen sind gefordert, dafür zu sensibilisie-
ren, dass rassistische Diskriminierung bei der Woh-
nungsvergabe per Gesetz verboten ist (➞ Rassistische 

Liebe LeserInnen!
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Vorfälle ➞ Güter und Dienstleistungen ➞ Wohnen 
und Nachbarschaft, ab S. 36). 

Zum Schluss noch eine erfreuliche Nachricht: Wir freu-
en uns sehr, dass unsere „Peer Education“ ausgeweitet 
werden konnte. Die Arbeiterkammer Wien konnte als 
weiterer Fördergeber gewonnen werden, so dass das 
Projekt im Schuljahr 2010/2011 in einer dritten Wiener 
Schule gestartet werden konnte, den kaufmännischen 
Schulen des bfi Wien. Auch in den Wiener Berufsschu-
len in der Castelligasse und in der Längenfeldgasse 
wurde es mit Förderung der Stadt Wien fortgesetzt. 
Im Rahmen des Projekts werden SchülerInnen zu 
Peer-TrainerInnen für die Themen Anti-Rassismus und 
Zivilcourage ausgebildet, die dann ihren Mitschü-
lerInnen ihr Wissen weitergeben. Es macht Freude, 
das Engagement und die Begeisterung zu sehen, mit 
denen sich Jugendliche im Zuge der Peer Education 
gegen Diskriminierungen in ihrem Schulumfeld ein-
setzen  – und zu erleben, wie gut diese Methode funk-
tioniert. Umso erfreulicher ist es, dass das Projekt auch 
im Jahr 2012 fortgesetzt wird (➞ Kapitel Projekt „Peer 
Education" an Wiener Schulen, ab S. 58).

Bleibt uns nur, Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre 
zu wünschen und Sie darum zu bitten, ZARA – Zivil-
courage und Anti-Rassismus-Arbeit auch weiterhin 
im Rahmen Ihrer Möglichkeiten zu unterstützten. 
Damit Opfer und ZeugInnen von Rassismus weiter-
hin kostenlos von der ZARA-Beratungsstelle betreut 
werden können, damit ZARA sein Präventions- und 

Sensibilisierungsangebot weiter ausbauen und dage-
gen ankämpfen kann, dass Rassismus nicht unter den 
Teppich gekehrt wird.

Sonja Fercher und Claudia Schäfer

Sonja Fercher ist Chefredakteurin des Rassismus Re-
port 2011. Sie ist freie Journalistin mit den Schwerpunk-
ten (Anti-)Rassismus, Migration/Integration, Frauenpo-
litik und Frankreich. Zuvor hat sie in der PR gearbeitet, 
unter anderem war sie von 2008 bis 2010 Leiterin der 
ZARA-Öffentlicheitsarbeit und Chefredakteurin des Ras-
sismus Report 2008 und 2009. Von 2001 bis 2008 war sie 
Redakteurin bei derStandard.at, für ihre Online-Reporta-
gen über die französische Präsidentschaftswahl im Jahr 
2007 wurde sie für den CNN Journalist Award nominiert. 

Claudia Schäfer ist ZARA-Geschäftsführerin und Lei-
terin der ZARA-Öffentlichkeitsarbeit. Die studierte Jour-
nalistin war jahrelang als Print- und Hörfunkjournalistin 
u.a. für den ORF und andere Medien im deutschsprachi-
gen Raum tätig und berichtete anschließend vier Jahre 
lang als Korrespondentin aus New York. Zudem bringt 
sie Erfahrung im Projektmanagment, in der Öffentlich-
keitsarbeit sowie im „Campaigning“ mit, die sie unter 
anderem als Leiterin der Wahlkampagne für Auslands-
wählerInnen der OSZE-Mission in Bosnien-Herzegowina 
sammelte. Als Mit-Initiatorin der „Anti-Rassismus-Kam-
pagne“ auf Radio FM4 wurde sie im EU-Jahr gegen Ras-
sismus mit einem Sonderpreis ausgezeichnet.
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Statistik 2011
2011 dokumentierte das ZARA-Team insgesamt 706 
rassistische Vorfälle.

Der Anteil der ZeugInnen unter den meldenden Per-
sonen lag 2011 bei 60 %, 31 % waren direkt betrof-
fen, 9 % der Fälle wurden im Rahmen von unregel-
mäßigem Monitoring von ZARA-MitarbeiterInnen 
dokumentiert. 

43 % der ZARA-KlientInnen waren Frauen, 42 % Män-
ner, 2 % der Fälle wurden anonym gemeldet, 13 %  
waren Meldungen von Organisationen.

Information zu den einzelnen Bereichen 
und ihren Bezeichnungen:

•	Unter Öffentlicher Raum sind alle Vorfälle bezeich-
net, die sich an öffentlichen und der Allgemeinheit 
zugänglichen Orten zugetragen haben, wie beispiels-
weise Straßen, Plätzen, Verkehrsflächen und Parks. 

•	 Internet listet alle Fälle, die im Internet stattgefun-
den haben. Es schließt Webseiten, Online-Foren, sozi-
ale Netzwerke und Blogs mit ein.

•	Politik und Medien schließt alle rassistischen Vor-
fälle ein, die entweder von PolitikerInnen selbst oder 
Parteien und ihren Organen und von den klassi-
schen Medien (Print, Radio und Fernsehen) generiert  
wurden.

•	Beschmierungen zeigt alle gemeldeten Fälle rassis-
tischer Beschmierungen im öffentlichen und halböf-
fentlichen Raum wie beispielsweise Parkhäusern auf.

•	Polizei umfasst alle Meldungen, die in irgendeiner 
Form mit der Sicherheitsverwaltung und Organen der 
öffentlichen Sicherheit zu tun haben. 

•	Unter Sonstige Behörden sind alle Vorfälle gesam-
melt, die sich zwischen Einzelpersonen und Behörden 
(mit Ausnahme der Polizei) bzw. deren VertreterInnen 
zugetragen haben. Dazu zählen Ämter, Schulen und 
andere kommunale Einrichtungen.

•	Beschäftigung und UnternehmerInnentum be-
inhaltet Vorkommnisse, die im weitesten Sinne mit 
Arbeit und Beschäftigungsverhältnissen zu tun ha-
ben, also Arbeitsmarkt, -suche, -bedingungen, -klima,  
Stellenausschreibungen usw.

•	Zugang zu Gütern und Dienstleistungen bezeich-
net erstens Vorfälle im Wohnbereich – von der Woh-
nungssuche bis zu Nachbarschaftskonflikten. Zwei-
tens finden sich in diesem Bereich alle Vorkommnisse 
in und beim Zugang zu Lokalen, Geschäften und an-
deren Dienstleistungsunternehmen (außerhalb des 
Bereiches Arbeit).

•	Rassismus als Reaktion auf Anti-Rassismus-
Arbeit bezeichnet jene Briefe, E-Mails, Anrufe und 
anders geäußerte Drohungen, Beschimpfungen und 
Einschüchterungen, die sich gegen ZARA und andere 
Institutionen richten, die gegen Rassismus eintreten.

 
Anmerkungen:

Es gehört zu den Aufgaben der ZARA-BeraterIn-
nen, einerseits den Wahrheitsgehalt einer Sachver-
haltsbeschreibung zu überprüfen und sich anderer-
seits um die Sicht der „Gegenpartei“ oder einer dritten 

Betroffenen 34%

ZeugInnen 58% 

Monitoring 8%

ZeugInnen 60 % 
Betroffenen 31%

Monitoring 9 %

Gegen Anti-Rassismus-Arbeit 4 % Gegen Anti-Rasssisimus-Arbiet 4%

Zugang zu Gütern und Dienstleistungen 16%

Arbeit 6%

Sonstige Behörden 5%

Polizei 9%

Beschmierungen 18%

Politik/Medien 6%

Internet 9%

Öffentlicher Raum 27% 

Öffentlicher Raum 26 %

Politik und Medien 7 %

Internet 19 %

Polizei 5 %

Beschmierungen 8 %

Sonstige Behörden 8 %

Beschäftigung und  
UnternehmerInnentum  5 %

Güter und
Dienstleistungen 18 %

Anonym

Organisationen

Männer

Frauen

Männer 42 % Frauen 43 %

Organisationen 13 %

Anonym 2 %
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Statistik 2011

Seite zu kümmern. Dennoch können BeraterInnen 
nicht garantieren, dass alle Informationen, die ihnen 
– von verschiedenen Seiten – zugetragen werden, der 
„Wahrheit“ entsprechen. Die Interessen jener Person, 
die sich an die Beratungsstelle wendet, stehen an 
erster Stelle: Ihren Darstellungen wird Vertrauen und 
Verständnis entgegengebracht und ihre Aussagen 
werden ernst genommen. Allerdings dürfen sie des-
halb nicht unkritisch übernommen werden. 

Weiters ist sich ZARA bewusst, dass durch die 
Darstellung von rassistischen Übergriffen Rassismen, 
rassistische Schimpfwörter sowie Vorurteile oder ein  
eigentlich unnötiges Hervorheben von ethnischer 
oder religiöser Herkunft sowie anderen Merkmalen, 

die zur Diskriminierung einer Person geführt haben, 
wiedergegeben werden. ZARA bemüht sich um 
Sprachsensibilität, wiedergegebene Rassismen ste-
hen in einem klaren Kontext, mit dem Ziel, Rassismus 
in Österreich sichtbar zu machen. Würde ZARA dies 
nicht tun, um die Reproduktion von Rassismen zu 
verhindern, wäre dem Leugnen von Rassismus wei-
terhin Tür und Tor geöffnet. Um Rassismen nicht zu 
reproduzieren, wird das N-Wort nur angedeutet, Ein-
griffe in Zitate durch ZARA in diesem Sinne sind mit 
[*] gekenn zeichnet. 

Mehr zu anti-rassistischem Sprachgebrauch siehe: 
http://www.zara.or.at/  Rassismus Report 2006

know your rights!
Die ZARA Lehrlingsbroschüre: bestellen  
oder downloaden unter www.zara.or.at/kyr

Info: (01) 929 13 99 • www.zara.or.at • Uni Credit Bank Austria • Kto. 05211362800 • BLZ 12000

Lehrlingsbrosch_INS_RZ.indd   1 29.02.12   16:02
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Im Jahr 2011 hat Rassismus einen Menschen das Leben gekostet. Ein Mann rumänischer Herkunft wurde in Traun 
in Oberösterreich auf offener Straße erschossen. Eigentlich wollte der Täter die ganze Familie umbringen, aber 
der Sohn des Opfers konnte den Täter entwaffnen. Der Sohn und seine Mutter wurden schwer verletzt, seine min-
derjährigen Kinder blieben unversehrt. Der Täter konnte am Tatort festgenommen werden, in den anfänglichen 
Medienberichten wurde der rassistische Hintergrund der Tat zunächst verschleiert: Es war von einem Amoklauf 
aufgrund eines nachbarschaftlichen Konfliktes die Rede. Erst später wurde dies zurechtgerückt. 

Rassismus ist kein Kavaliersdelikt, und zwar auch dann nicht, wenn er sich nicht so brutal äußert wie in diesem 
Fall. Denn auch die weiteren Fälle im vorliegenden Kapitel zeigen, wie sehr Rassismus den Alltag der Betroffenen 
einschränkt, ihre Lebensqualität beeinträchtigt und sie in ihrer Würde verletzt. Auch im vergangenen Jahr wur-
den der ZARA-Beratungsstelle zahlreiche Fälle gemeldet, in denen Personen angegriffen wurden, und zwar allein 
aufgrund der Tatsache, dass sie „anders“ aussahen, sich anders kleideten, einen anderen Akzent hatten oder eine 
andere Sprache sprachen. Ob auf der Straße, in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Naherholungsgebieten: Solche 
rassistischen Übergriffe können leider überall passieren. Es wäre fahrlässig, diese Fälle darauf zu reduzieren, dass es 
Einzelfälle wären. Leider ist dies eines der am meisten bemühten Gegenargumente, wenn Diskriminierungen the-
matisiert werden. Die bei ZARA gemeldeten Fälle sind lediglich die Spitze eines Eisbergs. Bleibt ZARA nur, immer 
wieder darauf hinzuweisen, dass Rassismus auch strukturelle Ursachen hat. Nur wenn offen darüber gesprochen 
wird und Hintergründe und Ursachen direkt angesprochen werden, kann Rassismus bekämpft werden. 

Einmal mehr wurden dieses Jahr sehr viele Fälle gemeldet, bei denen Menschen wegen des Kopftuchs angegriffen 
wurden. Dies ist allerdings auch ein Indiz dafür, dass sich inzwischen herumgesprochen hat, dass solche Diskri-
minierungen nicht erlaubt sind und dass ZARA sich ihrer annimmt. Zugleich aber zeigen die Fälle, welch direkte 
Folgen öffentliche Diskussionen und darin geäußerte Vorurteile haben, denn im „Alltag“ führen sie dazu, dass die 
Betroffenen ausgegrenzt oder aber gar bedroht werden. Es ist einmal mehr eine Mahnung dafür, dass sehr viel 
Sorgfalt angebracht ist, wenn Integrationsthemen diskutiert werden – eine Sorgfalt, die jedoch allzu viele Politiker-
Innen oder MeinungsmacherInnen in Österreich vermissen lassen. 

Öffentlicher Raum

Rassistische Vorfälle

1 Frau G. fährt an einem Abend im April in Wien 
mit der Straßenbahn. Plötzlich hört sie aus dem 

hinteren Teil des Waggons einen Mann schimpfen, 
versteht jedoch nicht genau, was seinen Unmut er-
regt. Solche Pöbeleien sind ihrer Wahrnehmung nach 
um die Zeit häufig, deshalb kümmert sie sich nicht 
drum. Erst als sie bei der nächsten Station aussteigt, 
bemerkt sie, dass eine Frau mit Kopftuch Ziel der At-
tacken des Mannes ist, der nun ebenfalls gemeinsam 
mit der Muslimin aussteigt. Als sie genauer hinsieht, 
spuckt der Mann die Muslimin gerade an. Frau G. ist 
entsetzt und schreit den Mann an, dass er die Frau in 
Ruhe lassen solle, da sie sonst die Polizei rufen werde. 
Der Mann wendet sich Frau G. zu und brüllt sie an: „Sie 
[die Frau mit Kopftuch, Anm.] soll mich g'fälligst ned 
so angaffen und soll sich heimschleichen, woher sie 
auch kommt!“. Frau G. schreit den Mann an, dass er 
sich schämen und verschwinden solle. Als der Mann 
bemerkt, dass eine zweite Frau auf ihn aufmerksam 
wird, zieht er schimpfend weiter. Weitere PassantIn-
nen beobachten den Vorfall, mischen sich jedoch 

nicht ein, was Frau G. noch wütender macht. Als der 
Aggressor verschwunden ist, sprechen Frau G. und die 
zweite Frau die Muslimin an. Sie ist verzweifelt und 
beginnt zu weinen. Sie sei ganz ruhig in der Straßen-
bahn gesessen und der Mann habe sie schon länger 
angestarrt. Dann habe er plötzlich begonnen, sie mit 
dem Vorwurf zu attackieren, dass sie ihn angestarrt 
hätte, und sie angeschrien, sie solle sich "heim schlei-
chen". Frau G. bietet der Muslimin an, den Vorfall mit 
ihr gemeinsam an ZARA zu melden. Sie lehnt jedoch 
ab, weil sie denkt, dass dies sinnlos sei. Schließlich 
wendet sich Frau G. an ZARA, da sie das Bedürfnis hat, 
den Vorfall dokumentieren zu lassen.

2 Im Februar bringt Hr. W. ZARA folgenden Vor-
fall als Zeuge zur Kenntnis: Ein Fahrgast, ein 

Mann mit schwarzer Hautfarbe, wird in Graz in einer 
Straßenbahn grundlos von anderen Fahrgästen be-
schimpft (u.a. er möge sich „in sein dreckiges Land 
schleichen“), keiner der anderen Fahrgäste schreitet 
ein. Hr. W. möchte den Vorfall dokumentiert wissen.
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3 Frau A. berichtet ZARA im Juni aufgebracht von 
einem Vorfall, den sie soeben vor ihrem Woh-

nungsfenster in einer Gasse im 2. Wiener Gemeinde-
bezirk beobachtet hat: Zwei Autofahrer geraten in 
einen Streit, wobei einer den anderen als „Scheißaus-
länder“ beschimpft. Frau A. mischt sich in den Streit 
ein und weist den rassistischen Autofahrer zurecht. 
Sie ist über die fremdenfeindliche Stimmung in Öster-
reich entsetzt. Auch ihre FreundInnen könnten nicht 
fassen, dass Diskriminierungen in Österreich offenbar 
an der Tagesordnung stehen. Sie erwartet sich von 
ZARA eine lautere Stimme gegen Rassismus und er-
sucht um Dokumentation des Vorfalls.

4 Frau E. und ihre Schwester sind Musliminnen und 
tragen Kopftuch. Sie leben in Wien. Im April fah-

ren sie gegen 22 Uhr gemeinsam mit einer Straßen-
bahn nach Hause. Drei etwa 14-jährige Mädchen neh-
men in der Sitzbank hinter den beiden Platz. Eines der 
Mädchen hantiert mit einem Feuerzeug. Frau E. und 
ihre Schwester empfinden die Situation als bedroh-
lich und beschließen, aufzustehen und auszusteigen. 
Als sie bei der Waggontüre stehen, murmelt eines der 
Mädchen: „Ich werde Dein Kopftuch verbrennen. Ich 
werde Dich verbrennen.“ Frau E. ersucht ZARA um Do-
kumentation des Vorfalls.

5 Im April berichtet die Tiroler Tageszeitung über 
folgenden Vorfall, der sich in Innsbruck zuge-

tragen hat: Ein 19-jähriger Lehrling fährt an einem 
Sonntagabend mit einem Bus, als ihn zwei Jugend-
liche türkischer Herkunft anpöbeln, weil sie seinen 
Davidstern bemerken, den er an einer Kette um den 
Hals trägt. Er wird von den Angreifern für einen Juden 
gehalten und zunächst verbal attackiert („Hitler hätte 
die Juden fertigmachen sollen! Israelis sind Kinder-
mörder! Die Türkei wird Israel wegfegen!“). Schließlich 
wird der Lehrling von den beiden Jugendlichen auch 
zweimal ins Gesicht geschlagen. Keiner der anderen 
Fahrgäste des vollbesetzten Wagens schreitet ein. Bei 
der nächsten Haltestelle kann er schließlich aus dem 
Bus flüchten. ZARA dokumentiert den Vorfall anhand 
des Zeitungsberichts.

6 Im März fährt Frau U. mit der Wiener U-Bahn. Sie 
beobachtet, dass drei Männer andere Fahrgäste 

rassistisch attackieren. In Richtung einer Gruppe jun-
ger Frauen, die Türkisch sprechen, schreien sie: „Die 
Scheiß-Kanaken gehören sowieso alle ausgerottet!“ 
Ein Fahrgast asiatischer Herkunft wird mit den Wor-
ten „Hey Schlitzi, was is´ mit deinem Volk?“ bedacht. 
Weitere Hassparolen gegen MigrantInnen folgen. 
Frau U. bemerkt, dass keiner der anderen Fahrgäste 
reagiert oder einschreitet. Sie selbst will zwar etwas 
unternehmen, hat aber aufgrund der offensichtlichen 
Gewaltbereitschaft der drei Männer zu große Angst. 
Sie ersucht ZARA um Dokumentation des Vorfalls.

7 Frau H. lebt in Graz. Sie ist Muslimin und trägt 
ein Kopftuch. Im September geht sie mit ihrem 

Freund spazieren. Eine alte Frau kommt den beiden 
mit einem Hund entgegen. Der Hund läuft auf Frau 
H. zu, knurrt und bellt sie an. Als der Freund von Frau 
H. die Frau darauf anspricht und ersucht, dem Hund 
doch bitte einen Maulkorb anzulegen, erwidert die 
alte Frau: „Der mag keine Frauen mit Kopftuch!“ Frau 
H. merkt an, dass die Frau das zu ihrem Freund und 
nicht zu ihr gesagt hat. Sie vermutet, dass die Frau der 
Annahme war, dass sie kein Deutsch verstehe. Sie er-
sucht ZARA um Dokumentation.

8 Im Jänner wartet Frau R. mit ihrem Freund – 
beide sind deutscher Herkunft – frühmorgens 

in einer Wiener U-Bahn-Station auf einen Zug. Sie 
unterhalten sich miteinander, als ein Mann sie als 
„Piefkes“ beschimpft. Der Mann nimmt R.s Freund die 
Brille weg und versucht mehrmals, ihn ins Gesicht zu 
schlagen. Als Frau R. versucht, den Angreifer wegzu-
drängen, wird sie von diesem weggestoßen. Sie erhält 
jedoch schließlich die Brille ihres Freundes zurück. Als 
die U-Bahn eintrifft und die beiden einsteigen, ver-
folgt sie der Mann immer noch und brüllt mehrmals: 
„Scheißpiefke, ich zeig euch, wo's langgeht. Ihr habt 
kein Recht hier zu sein!“ Die beiden ersuchen zwei 
andere Fahrgäste um Unterstützung und werden von 
diesen in der nächsten Station aus dem Zug begleitet. 
Aufgrund der Intervention der beiden entfernt sich 
der Angreifer schließlich. Frau R. ersucht ZARA um 
Dokumentation dieses rassistischen Vorfalls.

9 Herr Q. geht Anfang April am Wiener Nordbahn-
damm spazieren. Dort begegnet ihm ein etwa 

25-jähriger Mann, der seinen „Kampfhund“ immer 
wieder fragt: „Wo ist der ‚N...‘ [*]? Wo ist der ‚N...‘ [*]?!". 
Der Mann spricht so laut, dass es auch für die anderen 
PassantInnen kaum zu überhören ist, doch niemand 
reagiert auf diese Einschüchterungen. An einem Lokal 
macht der Hundehalter eine kurze Pause und stellt die 
gleiche Frage nochmals. Er erklärt den BesucherInnen 
des Gastgartens, sein Hund reagiere eben sensibel auf 
„N... [*]“. Herr Q. ersucht ZARA um Dokumentation des 
Vorfalls.

10 Frau C. ist mit einem Mann senegalesischer 
Herkunft verheiratet. Die beiden haben zwei 

Kinder. Da die Tochter gestürzt ist und eine Platzwun-
de davongetragen hat, sitzt Familie C. Ende Oktober 
in der Unfallambulanz eines Wiener Krankenhauses. 
Im Wartebereich sitzen auch sechs Jugendliche, die 
aufgrund ihrer Aufmachung als Fußballfans erkenn-
bar sind. Die Jugendlichen beobachten die Familie 
und machen dabei offenbar Witze. Als Herr C. gehen 
muss, beschimpfen zwei der Jugendlichen Frau C. 
lautstark als „Big Mama“ und „‚N...‘schlampe“[*]. Frau 
C. meldet den Vorfall an ZARA und merkt an, dass 
sie schon öfters solche Beschimpfungen ertragen 
musste, allerdings war es in dieser Situation, vor ih-

Rassistische Vorfälle · Öffentlicher Raum
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ren Kindern, besonders schlimm. Sie hatte Angst und 
empfand gleichzeitig auch Wut. Sie merkt an, dass 
der Alltagsrassismus ihrer Familie gegenüber wirklich 
schwer zu ertragen ist und ersucht ZARA um Doku-
mentation des Vorfalls.

11 Herr U. wendet sich im April an ZARA und 
ersucht um Dokumentation eines Übergriffs 

auf seine Frau, die thailändischer Herkunft ist. Eines 
Abends im April wartet Frau U. in Wien bei der Station 
Oper auf einen Bus. Frau U. führt ein Telefongespräch 
in thailändischer Sprache. „Hör auf zu telefonieren!“, 
wird sie plötzlich von einer etwa 50-jährigen Frau an-
geherrscht, die ebenfalls an der Bushaltstelle steht. 
Frau U. erwidert, dass sie ihr Telefongespräch nichts 
angehe. Daraufhin packt die Angreiferin Frau U. am 
linken Arm und verdreht ihn ihr mehrmals. Außer-
dem droht sie ihr mit weiteren Misshandlungen. Frau 
U. setzt sich daraufhin zur Wehr, indem sie ihren Arm 
mit einer schnellen Bewegung nach hinten befreit. Sie 
fordert die Angreiferin auf, sie in Ruhe zu lassen. Nach 
einer kurzen verbalen Auseinandersetzung kommt 
der Bus, in den Frau U. einsteigt. Herr U. ersucht ZARA 
um Dokumentation des Vorfalls.

12 Herr E. parkt seinen schwarzen Kleinwagen 
im Mai im 3. Wiener Gemeindebezirk. Als er 

am nächsten Tag zu seinem Auto kommt, bemerkt er, 
dass jemand „Scheiss Juden“ in das Dach des Wagens 
geritzt hat. Herr E. hat keine Ahnung, warum gerade 
sein Auto Ziel dieses antisemitischen Akts geworden 
ist. ZARA schlägt Herrn E. vor, den Vorfall anzuzeigen, 
und bietet ihm an, auch andere Organisationen wie 
das Dokumentationsarchiv  des Österreichischen Wi-
derstandes (DÖW ➞ Glossar) davon zu informieren. 
Herr E. ist mit der Weiterleitung einverstanden, lehnt 
eine Anzeige jedoch ab, da er nicht glaubt, dass der 
oder die TäterInnen ausgeforscht werden können.

13 Frau A. meldet ZARA über das Online-Melde-
formular folgenden Fall: Sie fährt im Mai mit 

einer Wiener Straßenbahn. Mit ihr im Waggon ist eine 
Gruppe junger schwarzer Männer, die sich angeregt, 
aber nicht laut oder störend unterhalten. Plötzlich 
keift eine ältere Frau die jungen Männer an, dass sie 
gefälligst leise sein sollen, denn schließlich seien sie 
ja nur als Gäste hier. Die jungen Männer reagieren auf 
die Verbalattacke mit der Frage, was das solle. Die Frau 
beschimpft die Gruppe weiter als „Gsindl“ und „Sozi-
alschmarotzer“. Frau A. schildert weiter, dass es sogar 
zu Handgreiflichkeiten kommt, präzisiert dies jedoch 
nicht näher. Da Frau A. keine Kontaktmöglichkeit an-
gibt, können nähere Details zum Vorfall nicht erfragt 
werden.

14 Anfang März informiert Frau P., die mit einem 
Mann pakistanischer Herkunft verheiratet 

ist, über folgenden Vorfall: Herr P. fährt mit seinem 
Auto und kollidiert mit einem Wagen, den eine Frau 
österreichischer Herkunft lenkt. Da nur Blechschaden 
an den Fahrzeugen entstanden ist, füllen die beiden 
gemeinsam einen Unfallbericht aus. Nach kurzer Zeit 
mischt sich ein vermeintlicher Zeuge des Unfalls ein 
und spricht die Unfallgegnerin von Herrn P. an. Er 
habe alles gesehen und möchte der österreichischen 
Dame gegen den „Ausländer“ helfen, der „eh nur Pro-
bleme mache“. Er unterstützt die Frau beim Ausfüllen 
des Unfallberichts und fügt Anmerkungen zum Nach-
teil von Herrn P. hinzu, nachdem Herr P. den Bericht 
bereits unterschrieben hat. Einige Zeit nach dem Un-
fall wird Herr P. von der Versicherung der Unfallgeg-
nerin angerufen. Er solle seine alleinige Schuld doch 
eingestehen, die andere Lenkerin habe einen Zeugen, 
der zum Nachteil von Herrn P. aussagen werde. Herr P. 
ist sich bezüglich des Unfalls keiner Schuld bewusst. 
Der Mitarbeiter der gegnerischen Versicherung meint 
schließlich ebenfalls, dass „Ausländer immer nur  

Sozialistische Jugend Wien  
www.sj-wien.at
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Probleme bereiten“ würden. Frau P. ersucht ZARA um 
eine rechtliche Beurteilung dieser Aussage. Da die 
generalisierenden Aussagen des Zeugen und des Ver-
sicherungsmitarbeiters zwar rassistisch, aber nicht im 
Sinne des Gleichbehandlungsgesetzes (GlBG ➞ Glos-
sar) verboten sind, bietet ZARA an, einen Beschwerde-
brief an die gegnerische Versicherung zu richten. Frau 
P. glaubt nicht, dass dies erfolgsversprechend sei, und 
bedankt sich für die Beratung und Dokumentation 
des Vorfalles durch ZARA.

15 Frau R. fährt im Februar mit einer Wiener Stra-
ßenbahn. Bei einer Tür lehnt ein Mann mit 

Turban. Daneben sitzen ein Jugendlicher, der ihrer 
Vermutung nach türkischer Herkunft ist, und eine Frau 
mit Kopftuch. Als ein weiterer männlicher Fahrgast zu-
steigt und an den drei beschriebenen Personen vor-
bei geht, murmelt er: „Überall nur Tschuschen...“. Frau 
R. ersucht ZARA um Dokumentation des Vorfalls.

16 An einem Jännerabend geht Frau A. in Graz 
spazieren. Als sie zur Radetzkybrücke kommt 

und an einer Fußgängerampel anhält, beobachtet sie 
auf der gegenüberliegenden Straßenseite eine junge 
schwarze Frau, die sich mit einer Soldatin in Uniform 
unterhält. Sie fragt die Soldatin, wie der Dienst als 
Frau beim Bundesheer sei und erhält die Antwort: „Ja 
eh gut!“ Als es Grün wird, berührt die schwarze Frau 
die Soldatin an der Schulter und wünscht ihr alles 
Gute. Als sie den Satz beendet hat, schreit die Soldatin 
die Frau an und sagt: „Du hast mich nicht zu berüh-
ren!“. Als die junge Frau „Wie bitte?“ erwidert, schreit 
die Soldatin sie abermals an: „Halt's Maul, Du dreckige 
‚N...‘ -Hure![*]“ Frau A. spricht die Soldatin an: „Wie hei-
ßen Sie, ich möchte mich beschweren über Sie.“ Die 
Soldatin zeigt Frau A. ihren Dienstausweis und sagt: 
„Gegen mich kann man nicht gewinnen, ich bin ein 
Wachtmeister! Also probier es gar nicht!“ Der Bruder 
von Frau A. meldet den Fall an ZARA. Auf die Frage, 
ob ZARA eine Beschwerde an die Kaserne richten soll, 
erfolgt keine Rückmeldung. Da Frau A. anonym blei-
ben möchte, dokumentiert ZARA den Vorfall lediglich.

17 In der Nacht vom 15. auf 16. Jänner wird das 
Gebetshaus des türkisch-islamischen Vereins 

ATIB in Kufstein in Tirol Ziel einer versuchten Brand-
stiftung. Als der Obmann des Vereins das Lokal am 
Sonntagmorgen betritt, findet er an den Außentü-
ren Brandspuren vor, glücklicherweise aber nicht im 
Inneren des Gebäudes. Das Dokumentationsarchiv 
Islamophobie (DAI ➞ Glossar), das ZARA auf diesen 
Vorfall hinweist, verurteilt den Anschlag in einer Stel-
lungnahme als islamfeindlichen Akt und hofft auf 
eine rasche Aufklärung der Tat. Bereits am 18. Jänner 
berichten Medien, dass aufgrund von Zeugenaussa-
gen drei männliche Jugendliche ausgeforscht wer-
den konnten, die unter Alkoholeinfluss nicht nur den 
Brandanschlag mit Hilfe eines selbstgebauten Molo-
tow-Cocktails verübt, sondern in der betreffenden 

Nacht auch SS-Runen und Hakenkreuze an Hausmau-
ern geschmiert hatten. Die drei jungen Männer geste-
hen die Taten und werden auf freiem Fuß angezeigt. 
Im Mai erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage wegen 
Verstoßes gegen das Verbotsgesetz. Am 8. September 
werden die drei Täter wegen versuchter Brandstif-
tung zu teils unbedingten Haftstrafen verurteilt. Der 
Haupttäter, der den Brandsatz gebaut und geworfen 
hatte, wird zu 30 Monaten unbedingter Haft verur-
teilt. Vom Vorwurf der nationalsozialistischen Wieder-
betätigung werden die Angeklagten freigesprochen, 
trotz des Umstandes, dass sie zuvor einschlägige 
Parolen auf Glasscheiben und Wände geschmiert 
hatten. ZARA dokumentiert den Vorfall anhand von  
Medienberichten.

18 Frau D. ist Muslimin und trägt ein Kopftuch. 
Mitte Mai geht sie mit ihren beiden Kindern, 

drei und sechs Jahre alt, in Wien auf einem Fußweg, 
als sich von hinten ein Fahrradfahrer nähert. Da er auf 
dem Fußweg keinen Platz findet, um an Frau D. und 
ihren Kindern vorbei zu fahren, steigt er von seinem 
Fahrrad ab und beginnt zu schimpfen. Er bezeichnet 
Frau D. als „Arschloch“. Als er schließlich wieder auf 
sein Fahrrad steigt, zeigt er Frau D. den Mittelfinger 
und ruft: „Ihr gehört alle aufgehängt!“ Frau D. und ihre 
Kinder bleiben geschockt zurück. Sie ersucht ZARA 
um Dokumentation des Vorfalls.

19 Mitte März sitzt Frau H. an einem Tisch eines 
Kaffeehauses im 23. Wiener Gemeindebezirk. 

Am Nebentisch sitzen zwei Frauen und unterhalten 
sich. Frau H. hört folgende Gesprächsfetzen: „Die hat 
einen richtigen Judenmund. So jüdische Lippen“ – 
„Diese Judenvisage schau ich mir sicher nicht an.“ 
Frau H. ist schockiert über diese offen antisemitischen 
Äußerungen und ersucht ZARA um Dokumentation.

20 Ende Juni fährt Frau X. mit einem Autobus ei-
nes Wiener Verkehrsunternehmens. Der Bus 

ist überfüllt. Eine ältere Frau steht auf und drängt zum 
Ausgang. Dabei stößt sie zwei Mädchen von einer 
Haltestange weg, um sich selbst anzuhalten. Die Frau 
starrt eines der Mädchen immer wieder an und fragt 
sie: „Bist du eine Türkin?“ Das Mädchen bejaht die Fra-
ge schüchtern. Die alte Frau erwidert: „Das habe ich 
gleich an deinen Wangen erkannt. Da sind viele von 
euch da, zu viele. Ihr kostet uns nur Geld, weil ihr nix 
arbeitet. Ihr solltet lieber alle wieder nach Hause ge-
hen!“ Beim Aussteigen fordert Frau X. die alte Frau auf, 
das Mädchen in Ruhe zu lassen. Die Frau schimpft je-
doch weiter, bis das Mädchen schließlich davonläuft. 
Frau X. ersucht ZARA um Dokumentation des Vorfalls.

21 Herr M. wurde in Kamerun geboren, lebt 
schon lange in Österreich und ist Straßen-

verkäufer der Wiener Zeitung „Augustin“. Eines frühen 
Morgens Mitte Februar beendet er seine Verkaufstour 
und geht in eine Tankstelle, um dort noch einzukau-
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fen. Als er die Toilette betritt, trifft er dort auf zwei 
Männer, die rauchen. Einer der Männer äschert Herrn 
M. mit seiner Zigarette auf den Kopf, woraufhin dieser 
protestiert. Die beiden Männer beginnen, Herrn M. 
als „Scheiß-N…[*]“ zu beschimpfen und auf ihn ein-
zuschlagen. Dann stoßen sie ihn zu Boden und ver-
setzen ihm Fußtritte. Herr M. ruft um Hilfe, woraufhin 
eine Mitarbeiterin der Tankstelle in den Toilettenraum 
kommt. Er bittet sie, die Polizei zu rufen, was sie al-
lerdings nicht tut. Die Männer lassen schließlich von 
Herrn M. ab, dieser schleppt sich nach draußen und 
ruft per Handy die Polizei. Als diese bei der Tankstelle 
eintrifft, gibt Herr M. an, was passiert ist. Die beiden 
Männer, die sich noch im Verkaufsbereich der Tank-
stelle befinden und gerade etwas trinken, werden 
festgenommen, Herr M. wird ins Krankenhaus ge-
bracht. Dort werden zahlreiche Körperverletzungen 
festgestellt, unter anderem Rippenprellungen und 
ein gebrochenes Bein. ZARA stellt für Herrn M. den 
Kontakt zur Organisation „Weißer Ring“ (➞ Glossar) 
her, die eine Rechtsanwältin mit seiner Vertretung im 
Verfahren gegen die beiden Täter beauftragt. Im Sep-
tember werden die beiden Angreifer zu jeweils 13 Mo-
naten Haft (davon 11 Monate bedingt) verurteilt. Das 
rassistische Motiv wird von der Richterin – wie gesetz-
lich vorgesehen – in ihrem Urteil als Erschwerungs-
grund (➞ Glossar) gewertet. Da sich Herr M. nicht 
mehr gemeldet hat, erfährt ZARA vom Ergebnis des 
Prozesses aus den Medien. Daher ist nicht bekannt, ob 
die Mitarbeiterin der Tankstelle wegen unterlassener 
Hilfeleistung belangt wurde. 

22 Herr A. aus Wien meldet ZARA im Herbst fol-
genden Vorfall: Er fährt mit seinem neunjäh-

rigen Sohn in der Straßenbahn, sein Sohn setzt sich 
auf einen freien Sitz. In der Reihe hinter ihm ist ein 
Platz frei, er wird aber von einem Jugendlichen, der 
in dieser Reihe außen sitzt, blockiert. Herr A. möchte 
hinter seinem Sohn Platz nehmen und ersucht den 
jungen Mann, den Sitz freizugeben. Dieser verneint 
auf verächtliche Weise („Nerv mich nicht!“) und be-
ginnt mit seinen Freunden, Herrn A. rassistisch zu 
beschimpfen: „Hier wird gefälligst Arabisch oder Tür-
kisch gesprochen“, „Was hast hier zu suchen, wenn du 
nicht Arabisch kannst?“ Herr A. ist sehr betroffen von 
diesem Verhalten der Jugendlichen. ZARA informiert 
Herrn A. über die rechtlichen Schritte, die in so einem 
Fall gesetzt werden können und nimmt die Meldung 
in die Falldokumentation auf. Herr A. bedankt sich, 
dass seine Meldung dieser rassistischen Diskriminie-
rung aufgrund seiner österreichischen Herkunft von 
ZARA ernst genommen wird.

23 Im März fährt Frau T. in Wien mit einer Stra-
ßenbahn. Ein Fahrgast mit schwarzer Haut-

farbe steigt zu, ein anderer Fahrgast, der gerade aus-
steigt, beschimpft ihn mit: „Kannst net warten, du N... 
[*]?“ Frau T. meldet den Vorfall an ZARA zur Dokumen-
tation.

24 Im November fährt Herr P. in Wien mit der 
U-Bahn. Als der Zug in eine Station einfährt, 

sieht er, wie plötzlich ein Fahrgast einem sitzenden 
Fahrgast mit schwarzer Hautfarbe, der gerade telefo-
niert, unvermittelt mit der Faust ins Gesicht schlägt 
und dann schnell aussteigt. Herr P. ist entsetzt und 
fragt den Betroffenen, ob er verletzt sei. Dieser ver-
neint und bedankt sich bei Herrn P. für sein Mitgefühl. 
Als Herr P. später den Vorfall bei der Polizei zur Anzei-
ge bringen möchte, erfährt er, dass dafür die Daten 
des Opfers benötigt werden. Herr P. meldet den Vor-
fall bei ZARA zur Dokumentation und erklärt, dass er 
als Zeuge zur Verfügung stehe, sollte sich das Opfer 
ebenfalls bei ZARA melden. Dies geschieht jedoch bis 
Redaktionsschluss nicht.

25 Frau E. ist österreichische Staatsbürgerin 
und lebt in Wien. Ihre Mutter ist bulgarischer 

Herkunft. Im April geht sie gemeinsam mit ihrer Mut-
ter spazieren. Die beiden begegnen einer Frau, de-
ren Hund auf sie zuläuft und zu bellen beginnt. Die 
Besitzerin des Hundes, die Frau E. zwar nicht näher 
kennt, die aber Frau E. und ihre Mutter bereits bei 
einem Vorfall vor zwei Jahren rassistisch beschimpft 
hat, beginnt wieder mit einer Hasstirade: „Ausländer 
raus!“, „Ausländer machen uns Österreicher aggres-
siv!“, schreit sie unter anderem und unterstellt Frau E.s 
Mutter, sie sei sicher „illegal“ in Österreich und würde 
Sozialhilfe beziehen. Frau E. ist entsetzt und empört 
über dieses rassistische Verhalten und möchte den 
Vorfall von ZARA dokumentiert wissen.

26 Herr und Frau H. sind rumänischer Herkunft 
und leben in Traun in Oberösterreich. Am 22. 

Juli werden sie, ihr Sohn und dessen zwei Töchter ge-
gen 22 Uhr von Herrn N., einem Österreicher und ehe-
maligen Berufssoldaten, auf offener Straße mit einem 
Kleinkalibergewehr angegriffen. Herr H. wird tödlich 
getroffen, Frau H. schwer verletzt. Dem 37-jährigen 
Sohn der Familie gelingt es, Herrn N. zu entwaffnen, 
woraufhin dieser ihm ein Messer in den Bauch sticht 
und ihn so ebenfalls schwer verletzt. Herr N. wird von 
der Polizei, die kurz darauf eintrifft, festgenommen. 
Er leistet keinen Widerstand und rechtfertigt sich mit 
den Worten: „Entschuldigen Sie, das habe ich ma-
chen müssen.“ Die Tat wird in den Medien zunächst 
als „Amoklauf“ aufgrund eines nachbarschaftlichen 
Konflikts dargestellt. Aufgrund von Briefen, die Herr N. 
aus der Haft schreibt, erhärtet sich allerdings im Laufe 
der Zeit der Verdacht, dass Herr N. weitaus umfassen-
dere Mordpläne gegen MigrantInnen hegte. Darauf 
weisen auch die umfangreiche Bewaffnung und der 
große Munitionsvorrat hin, den Herr N. am Abend des 
Vorfalls mit sich trägt. Für seine weiteren potenziellen 
Mordopfer führt er Schilder mit sich, die Aufschriften 
tragen wie: „Ich kann nicht mehr Autos stehlen oder 
einbrechen!“ In den wirren Briefen, welche er in der 
Haft schreibt, wird Johann N. schließlich deutlich: Er 
habe Österreich von Ausländern befreien wollen und 
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habe gehofft, dass sich „viele gleichgesinnte Österrei-
cher gegen die Ausländer im Land erheben werden.“ 
Anfang November erhängt sich Herr N. in seiner Zelle. 
ZARA dokumentiert den Vorfall anhand von Medien-
berichten, insbesondere eines ausführlichen Artikels 
in der Wiener Stadtzeitung „Falter“.

27 Am 3. Juni findet in Wien das Fußball-EM-
Qualifikationsspiel zwischen Österreich 

und Deutschland statt. In einem aus Deutschland 
kommenden Zug der ÖBB befinden sich zahlreiche 
deutsche Fans. Eine der Mitreisenden ist Negar L. Rou-
bani, eine Wiener Bezirksrätin der Grünen, die austro-
iranischer Herkunft ist. Sie steigt in Salzburg ein und 
setzt sich in einen Waggon, in dem einige deutsche 
Fans sitzen, die offensichtlich alkoholisiert sind und 
zunächst durch lautes Grölen von Fußballparolen auf-
fallen. Als sich andere Fahrgäste beschweren, reagie-
ren die Fußballfans mit deutsch-nationalistischen und 
sexistischen Aussagen und kündigen an, am betref-
fenden Abend auch „anderen auf die Fresse hauen“ zu 
wollen. Schließlich beginnen sie, das „Deutschland-
lied“ zu singen und den Hitlergruß auszuführen. Frau 
Roubani steht auf und wendet sich in ruhigem Ton an 
die Mitreisenden: „Leute, das geht zu weit, laut und 
lustig sein ist ok, aber Deutschlandlied und Hitlergruß 
geht zu weit.“ Die Hooligans antworten Frau Roubani 
mit einer rassistischen Hasstirade: „Hau ab nach Af-
ghanistan“, „Scheiß Marokko-Sau“, „Du Kommunisten-
schwein – Drogen verkaufen ist erlaubt, aber Hymne 
nicht, oder was?“ Einer der gewaltbereiten Fans steht 
auf und kommt auf Frau Roubani zu. Aufgrund der 
drohenden körperlichen Attacke zieht sie sich zurück. 

In einiger Entfernung von den rechtsradikalen 
Fans ruft sie die Polizei in Wien an und schildert den 
eben erlebten Vorfall. Es wird ihr versichert, dass die 
Polizei die Gruppe am Westbahnhof erwarten wird. 
Bei der Ankunft in Wien steigt Frau Roubani aus und 
wendet sich an eine Gruppe von zehn PolizistInnen, 
die am Bahnsteig wartet. Sie erklärt ihnen, dass sie 
sie verständigt habe. Die BeamtInnen reagieren je-
doch nicht. Erst ein anderer Mitreisender, der Frau 
Roubani bei der restlichen Fahrt beigestanden hat, 
wird von den PolizistInnen wahrgenommen, als er 
nochmals auf die Verständigung durch Frau Roubani 
hinweist. Einer der Beamten antwortet: „Ja und, was 
soll ich jetzt machen?“ Frau Roubani und ihr Begleiter 
weisen mehrmals auf die Gruppe von Hooligans hin. 

Erst als diese grölend an den PolizistInnen vorbeige-
zogen sind, wendet sich der Beamte wieder an Frau 
Roubani: „Wir können erst einschreiten, wenn etwas 
passiert ist.“ Auf den Hinweis, dass Frau Roubani von 
den Hooligans bedroht worden ist und diese gegen 
das Verbotsgesetz verstoßen haben könnten, antwor-
tet der Beamte: „Ja, aber das hat keiner gesehen. Jetzt 
sind nur Sie da.“ Frau Roubani erklärt dem Beamten 
fassungslos, dass ein ganzes Zugabteil den Vorfall 
mitbekommen habe. Dieser meint nur: „Das dürfen 
Sie nicht ernst nehmen. Die sind besoffen und wollen 
Fußball schauen.“ Frau Roubani wiederholt nochmals, 
dass die Hooligans angekündigt haben, dass sie „Leu-
ten auf die Fresse hauen“ wollen. Der Beamte weist 
wieder darauf hin, dass nicht präventiv eingeschritten 
werden könne. Frau Roubani verlangt die Dienstnum-
mer des Polizisten, dieser notiert sich im Gegenzug 
ihre Daten. 

Mitte Juni richten die Grünen Nationalratsabge-
ordneten Alev Korun und Karl Öllinger wegen des 
Vorfalls eine parlamentarische Anfrage an das zustän-
dige Innenministerium. Zwei Tage nach Einlangen 
der Anfrage wird Frau Roubani erstmals vom Wiener 
Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbe-
kämpfung (➞ Glossar) einvernommen. Ermittlungen 
gegen Unbekannt werden aufgenommen, zu Redak-
tionsschluss ist nicht bekannt, ob die Täter ausfindig 
gemacht werden konnten. ZARA dokumentiert den 
Vorfall anhand des persönlichen Berichts von Ne-
gar L. Roubani auf der Plattform Facebook und von  
Medienberichten.

28 Anlässlich des Fußball-EM-Qualifikations-
spiels am 3. Juni randalieren bereits am 

Nachmittag vor dem Spiel einige Hundert deutsche 
Hooligans in der Wiener Innenstadt, insbesondere im 
sogenannten „Bermuda-Dreieck“. Ein Zeuge berichtet 
ZARA davon, dass auch um die örtliche jüdische Sy-
nagoge Parolen wie „Sieg Heil“ gebrüllt werden. Ein 
Sicherheitsmitarbeiter der jüdischen Gemeinde wird 
mit den Worten „Du hast eine Judennase, du Juden-
Sheriff“ beschimpft. Laut Medienberichten nimmt die 
Wiener Polizei etwa 150 Personen fest, insbesondere 
wegen Delikten wie Sachbeschädigung, Landfrie-
densbruch und Widerstand gegen die Staatsgewalt. 
Über Festnahmen wegen Verstoßes gegen das Ver-
botsgesetz wird nicht berichtet. ZARA dokumentiert 
den Fall auf Basis der Medienberichte.



21

Rassistische Vorfälle · Polizei

Die Polizei als größte Menschenrechtsorganisation: So nannte sie einmal ein für Menschenrechtsfragen zuständi-
ger Mitarbeiter der Wiener Polizei. Eine treffende Bezeichnung, denn im liberalen Rechtsstaat ist die Polizei nicht 
länger Handlanger des Staates, mit dem die „Untertanen“ unterdrückt werden. Vielmehr hat die Polizei die Bür-
gerInnen vor Übergriffen zu schützen und für die Wahrung der Menschenrechte zu sorgen. Insofern kommt der 
Polizei eine zentrale Rolle zu. Der überwiegende Teil polizeilicher Amtshandlungen wird denn auch verantwor-
tungsbewusst und korrekt durchgeführt, die BeamtInnen leisten durch ihren Einsatz einen wesentlichen Beitrag 
zum friedlichen und sicheren Miteinander aller in Österreich lebenden Menschen. 

ZARA erreichen jedoch jedes Jahr auch Berichte von Menschen, die im Zuge einer Amtshandlung mit rassisti-
schen Vorurteilen konfrontiert waren. Diese Fälle sind gerade deshalb heikel, weil die Beteiligten unterschiedliche 
Machtpositionen haben und dies von der Polizei ausgenutzt wird. So gibt es immer wieder Fälle, bei denen eine 
Person Opfer einer rassistischen Amtshandlung wurde, dagegen vorgehen wollte und am Ende selbst ungerecht-
fertigter Weise zum/zur Angeklagten wurde. Dies erschüttert das Vertrauen in die Institution Polizei. Die Polizei 
ist Teil unserer Gesellschaft, dem jedoch auf Grund der Exekutivgewalt eine größere Verantwortung zuteil wird. 
Diese Verantwortung wird nicht durchgängig wahrgenommen. Die Meldungen umfassen Beschimpfungen und 
herabwürdigende Behandlung betroffener Personen – unabhängig davon ob sie MelderInnen, ZeugInnen oder 
Verdächtige sind.

Allerdings gibt es auch Positives zu berichten: Im Jahr 2011 befasste sich die Beratungsstelle mit einem Fall, der 
eine gute Wendung nahm. Frau M. wandte sich an ZARA, weil sie sich im Zuge einer Amtshandlung diskriminiert 
gefühlt hatte. Die ZARA-Beratungsstelle schaltete Friedrich Kovar, den Referenten für menschenrechtskonformes 
Einschreiten der Wiener Polizei ein. Es gab ein Vermittlungsgespräch, im Zuge dieses Gesprächs entschuldigte sich 
die Polizei bei Frau M. dafür, dass die Kontrolle von ihr als diskriminierend empfunden wurde, was nicht beabsich-
tigt gewesen sei. Frau M. ist damit zufrieden. Dieser Fall ist ein Beispiel, wie seitens der Exekutive in vernünftiger 
und respektvoller Weise mit (begründeten) Beschwerden umgegangen werden kann. Leider ist dies bis jetzt nur 
sehr selten der Fall, umso wichtiger ist es uns hervorzuheben, dass wir uns wünschen würden, wenn mit Beschwer-
den öfter so umgegangen würde wie in diesem Fall.

Polizei

29 Herr K. ist tunesischer Herkunft, lebt und ar-
beitet seit mehreren Jahren in Österreich. Im 

April besucht er zusammen mit einem Freund, der 
ebenfalls tunesischer Herkunft ist, zu späterer Stunde 
ein Lokal. Sie werden dort von vier anderen Gästen 
aufgefordert, an einem im Lokal aufgestellten Com-
puter Musik auszuwählen. Herrn K.s Freund wählt 
einen tunesischen Song aus, woraufhin einer der 
Gäste aggressiv wird, zu schimpfen beginnt („Scheiß-
Araber“, „Scheiß-Moslems“, etc.) und sie aus dem Lokal 
werfen möchte. Er stößt Herrn K.s Freund von einem 
Barhocker, Herrn K. packt er am Hemd und reißt das 
Kleidungsstück dabei ein. Herr K. ruft daraufhin tele-
fonisch die Polizei. 

Vier PolizistInnen treffen kurze Zeit später im Lokal 
ein und fragen Herrn K. und seinen Freund, was pas-
siert sei, nehmen aber keine Anzeige auf und leiten 
auch keine Ermittlungen ein. Herrn K. wird auf Nach-
frage mitgeteilt, er könne am nächsten Tag in das 
Polizeikommissariat kommen, um den Namen des 
Angreifers zu erfahren, falls er möglicherweise zivil-
rechtlich etwas gegen ihn unternehmen möchte. Herr 
K. erhält auf Anfrage weder die Dienstnummern noch 
andere Informationen zur Identifikation der Polizei-
einsatzgruppe, auf die er sich am nächsten Tag im Po-
lizeikommissariat beziehen könnte. Es wird ihm und 

seinem Freund lediglich mitgeteilt, dass das Lokal nun 
schließen würde und sie nach Hause gehen sollen. 

Herr K. erfährt im betreffenden Polizeikommissari-
at den Namen des Angreifers und ihm wird bestätigt, 
dass seitens der einschreitenden ExekutivbeamtIn-
nen keine strafrechtlichen Ermittlungen eingeleitet 
wurden. Der Freund von Herrn K. lässt sich am nächs-
ten Tag wegen starker Schmerzen im Schulterbereich 
ärztlich behandeln und wird aufgrund der erlittenen 
Verletzung krankgeschrieben. Herr K. wendet sich an 
ZARA, da er es seltsam findet und auch sehr betroffen 
darüber ist, dass der Übergriff und seine Anzeige von 
den herbeigerufenen PolizistInnen ignoriert wurden. 
ZARA informiert Herrn K. über die rechtliche Situation, 
so auch darüber, dass bei Verdacht auf ein strafrecht-
liches Offizialdelikt Strafverfolgungsbehörden auch 
ohne Anzeige des Opfers verpflichtet sind, entspre-
chende Ermittlungen einzuleiten. Herr K. schickt eine 
gemeinsam mit ZARA formulierte Sachverhaltsdar-
stellung des Vorfalls an die Staatsanwaltschaft, wo-
raufhin ein Ermittlungsverfahren wegen Körperver-
letzung und Sachbeschädigung gegen den Angreifer 
eingeleitet wird. Nachdem die Sache von ZARA als po-
lizeiinterne Beschwerde weitergeleitet wurde, erfährt 
Herr K., dass gegen die betreffenden BeamtInnen 
wegen Missbrauchs der Amtsgewalt ermittelt wird. Er 
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wird in der Folge als Zeuge dazu befragt, der Ausgang 
beider Verfahren ist zu Redaktionsschluss noch offen.

30 Herr W. ist Asylwerber afrikanischer Herkunft 
und lebt seit sieben Jahren in Österreich. 

Seit 2006 ist er mit einer Österreicherin verheiratet 
und hat mit ihr zwei Kinder. Anfang Mai steigt er am 
frühen Abend aus einem U-Bahn-Zug in Wien Florids-
dorf. Als er die Station verlassen will, wird er von ei-
nem Polizeibeamten und seiner Kollegin angehalten 
und aufgefordert, sich auszuweisen. Herr W. übergibt 
seinen Führerschein, der dem Beamten zur fremden-
rechtlichen Überprüfung des Aufenthaltsstatusses 
von Herrn W. nicht ausreicht. Herr W. schlägt vor, der 
Beamte solle in der „Polizeizentrale“ anrufen und sei-
ne Daten überprüfen lassen. Wenn diese Überprüfung 
nicht ausreichen sollte, sei er gerne bereit, auf die Po-
lizeistation mitzukommen bzw. würde veranlassen, 
dass seine Frau die nötigen Dokumente aus der nahe-
gelegenen Wohnung vorbeibringt. Der Beamte folgt 
dem Vorschlag von Herrn W. und hält über sein Handy 
Rücksprache mit seinen KollegInnen. 

In der Zwischenzeit unterhält sich Herr W. mit der 
Beamtin und erkundigt sich nach dem Grund für 
die Kontrolle. Die Beamtin teilt ihm auf Englisch mit:  
„Because you are a drug dealer!“ Herr W. ist fassungs-
los, dass ihm ohne konkreten Verdacht so etwas vor-
geworfen wird. Er möchte wissen, worauf die Vorwürfe 
gründen. Die Polizistin antwortet ihm nicht, sondern 
weist ihn an, ruhiger zu sprechen. Herr W. entgegnet, 
dass die Art und Weise, wie sie mit ihm rede, „nicht 
normal“ sei. Daraufhin mischt sich der Beamte am  
Telefon ein und weist Herrn W. auf Deutsch an, ruhig 
zu sein. Herr W. rechtfertigt sich und teilt dem Be-
amten ebenfalls mit, dass die Aussagen der Beamtin 
„nicht normal“ seien. Der Beamte droht Herrn W. an, 
dass er mitgenommen werde, wenn er sich nicht ru-
hig verhalte. Herr W. antwortet, dass er bereit sei mit-
zukommen. Dennoch wird Herr W. festgenommen. 
Die Beamtin schließt die Handschellen und es wird ein 
Einsatzfahrzeug angefordert, um Herrn W. ins zustän-
dige Polizeikommissariat zu bringen. 

Dort verbringt Herr W. zwei Stunden in einer Zelle, 
bis er schließlich in Anwesenheit seiner mittlerweile 
eingetroffenen Frau entlassen werden soll. Er wird von 
den Beamten mehrmals gefragt: „Did you learn your 
lesson?!“ Dies verneint er, da er immer noch nicht ein-
sieht, dass man ihm ohne Anhaltspunkte unterstellt, 
ein Drogendealer zu sein. Er weist darauf hin, dass er 
sich in der Öffentlichkeit bloßgestellt gefühlt habe. 
Die Polizistin fordert ihn vor Verlassen des Kommis-
sariats noch auf, seine Fingerabdrücke abzugeben 
sowie ein Foto anfertigen zu lassen. Herr W. sieht zwar 
nicht ein, warum dies notwendig ist, fügt sich jedoch 
der erkennungsdienstlichen Behandlung durch die 
Beamtin. 

Herr W. wendet sich an ZARA. Ein Mitarbeiter der 
Beratungsstelle rät ihm, vor der Einbringung einer Be-
schwerde allfällige Schreiben der Polizei abzuwarten. 

Wenige Tage später erhält Herr W. eine Strafverfügung 
über 60 Euro wegen Lärmerregung und aggressiven 
Verhaltens gegenüber einem „Organ der öffentli-
chen Aufsicht“ mit der Begründung, dass sich Herr 
W. grundlos und lautstark über den seiner Meinung 
nach rassistischen Polizeieinsatz beschwert habe. Da 
sich Herr W. jedoch nicht mehr bei ZARA meldet, wird 
keine offizielle Beschwerde gegen das Verhalten der 
beiden PolizeibeamtInnen eingebracht.

31 Herr E. lebt mit seiner Familie in Wien, ist Un-
ternehmer und führt zwei Betriebe. Er ist ös-

terreichischer Staatsbürger, seine Mutter ist indischer 
Herkunft. Seit einiger Zeit fühlt sich Herr E. von einem 
Polizisten, der neu in den Bezirk versetzt wurde, nach-
teilig behandelt. Vorher gab es mit den für den Stand-
ort seiner Betriebe zuständigen PolizistInnen ein gu-
tes Einvernehmen, diese verhielten sich gegenüber 
Herrn E. und seinen MitarbeiterInnen immer korrekt.

MitarbeiterInnen von Herrn E., manche mit Migra-
tionshintergrund, die regelmäßig Betriebsfahrten für 
ihn durchführen, teilen ihm nun jedoch mit, dass der 
„neue“ Exekutivbeamte sich bei Kontrollen rassistisch 
äußere und Anspielungen auf „die gute alte Zeit“ ma-
che. Herr E. hat den Eindruck, dass neuerdings nachts 
besonders oft rund um sein Grundstück polizeiliche 
Kontrollfahrten vorgenommen werden. Eines Nachts 
hört er, wie ein vor seinem Haus stehender Polizist 
telefoniert und sich dabei verächtlich über die „Ka-
nakenbande“ äußert, womit er offensichtlich den Be-
trieb von Herrn E. und dessen MitarbeiterInnen meint. 
Wegen der Dunkelheit kann Herr E. den Beamten 
nicht sehr gut sehen, vermutet aber, dass es sich um 
den betreffenden Polizisten handelt.

Herr E. verfasst schließlich im Februar – auch auf 
Empfehlung von PolizistInnen, mit denen er privat 
bekannt ist – eine Beschwerde-E-Mail an die Bundes-
polizeidirektion Wien und beschreibt darin die von 
seinen MitarbeiterInnen geschilderten Äußerungen 
des Polizisten sowie seine eigenen Wahrnehmungen. 
Da er den Namen des betreffenden Polizisten nicht 
kennt, verweist er auf diesen nur mit einer Beschrei-
bung seines Äußeren. Herr E. wird darüber informiert, 
dass seine Beschwerde bearbeitet werde. Herrn E.s 
MitarbeiterInnen werden aber nicht kontaktiert, um 
ihre Beobachtungen zu bestätigen, auch Herr E. wird 
nicht näher befragt.

In der Beantwortung der Beschwerde durch die 
Bundespolizeidirektion Wien wird Mitte April schließ-
lich angegeben, dass der Vorfall untersucht worden 
sei. Darin heißt es, dass es keine rassistischen Äuße-
rungen und kein benachteiligendes Verhalten seitens 
des Beamten gegeben habe.

Im Juni erhält Herr E. ein Schreiben eines Rechts-
anwalts, in dem dieser im Auftrag des betreffenden 
Polizisten, dessen Namen Herr E. in dem Schreiben 
erstmals erfährt, die damaligen Vorwürfe von Herrn 
E. zurückweist und ihn auffordert, die in seiner Be-
schwerde-E-Mail geäußerten Behauptungen zurück-
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zuziehen. Weiters solle er die (nicht geringen) Kosten 
für das Einschreiten des Anwalts übernehmen. Würde 
Herr E. diesen Forderungen nicht nachkommen, sähe 
sich der Beamte gezwungen, Anzeige wegen Ver-
leumdung oder Privatanklage wegen übler Nachrede 
zu erstatten.

Herr E. schildert ZARA den Fall und wird zu seiner 
rechtlichen Situation beraten. Herr E. sieht seine da-
malige Beschwerde weiterhin als berechtigt an und 
teilt dem Anwalt des Polizeibeamten daher mit, dass 
er ausschließlich wahrheitsgemäße Angaben ge-
macht habe, kein rechtswidriges Verhalten gesetzt 
habe und den Forderungen des Beamten daher nicht 
nachkommen werde. Zu Redaktionsschluss hat Herr E. 
keine weiteren Schreiben des Anwalts erhalten.

32 Herr P. ist Journalist, kommt aus Ägypten und 
lebt seit vielen Jahren zusammen mit seiner 

Familie in Österreich. Seine Frau betreibt ein Blu-
mengeschäft. Im Dezember 2010, kurz nach Redak-
tionsschluss des letzten Rassismus Reports, wendet 
sich Herr P. an ZARA und schildert folgenden Vorfall: 
Wegen zwei nicht beglichener Verwaltungsstrafen 
kommt ein Polizist in das Geschäft von Frau P., um die 
Strafen einzuheben. Sie ruft ihren Mann an, der wenig 
später auch ins Geschäft kommt, um die ausstehen-
den Zahlungen vor Ort zu leisten.

Es kommt zu einem heftigen Wortwechsel zwi-
schen Herrn P. und dem Polizisten, in welchem Herr P. 
von dem Polizisten rassistisch beschimpft wird. Herr P. 
wird schließlich wegen Anstandsverletzung, Lärmer-
regung und aggressiven Verhaltens gegenüber ei-
nem Organ der öffentlichen Aufsicht festgenommen 
und zur zuständigen Polizeiinspektion gebracht. Im 
Wachzimmer wird Herr P. von dem Polizisten mehr-
mals mit der Faust auf den Hinterkopf geschlagen. 
Herr P. ist zutiefst schockiert, dass sich ein Polizist so 
verhält, und will diesen Vorfall anzeigen. Er wird in der 
Zwischenzeit in eine andere Polizeistation gebracht, 
wo er meldet, dass er geschlagen wurde. Die Beam-
tInnen bringen ihn daraufhin zum Büro für Besonde-
re Ermittlungen Wien (➞ Glossar), wo er die Anzeige 
einbringt. Zurück im Kommissariat wird über Herrn P. 
eine Verwaltungsstrafe wegen der oben angeführten 
Verwaltungsübertretungen verhängt und er wird frei-
gelassen.

Im Jänner 2011 wird Herr P. von der Staatsanwalt-
schaft informiert, dass die Ermittlungen gegen den 
Polizisten eingestellt wurden. Gleichzeitig erfährt 
Herr P., dass nun gegen ihn als Beschuldigtem wegen 
des Vergehens der Verleumdung ermittelt wird. Herr 
P. wird im Rahmen dieser Ermittlungen gefragt, ob er 
seine Aussage betreffend die Schläge durch den Poli-
zisten aufrecht erhalten wolle. Herr P. ist empört, dass 
das Verfahren gegen den Polizisten eingestellt wurde. 
Er begrüßt aber das Ermittlungsverfahren gegen ihn 
selbst, da er annimmt, vor Gericht Gelegenheit zu ha-
ben, den Vorfall so darlegen zu können, wie er ihn in 
seiner Anzeige und gegenüber ZARA geschildert hat. 

Er hält seine Aussage aufrecht und weist nochmals da-
rauf hin, dass einige in der Polizeistation anwesende 
PolizistInnen den Vorfall beobachtet haben müssten.

Im Herbst findet die Gerichtsverhandlung gegen 
Herrn P. wegen der Vergehen der falschen Beweisaus-
sage und Verleumdung statt. Als ZeugInnen werden 
auch einige PolizistInnen der betreffenden Polizeista-
tion befragt, welche die von Herrn P. geschilderten 
Misshandlungen nicht bestätigen. Im Ende November 
ergehenden Urteil wird Herr P. für schuldig befunden 
und zu einer sechsmonatigen bedingten Haftstrafe 
verurteilt. Herr P. beschließt, dagegen Berufung zu 
erheben. Das Berufungsverfahren war zu Redaktions-
schluss noch anhängig.

33 Über Ostern machen die Freunde Herr B. und 
Herr C. eine gemeinsame Urlaubsrundreise 

durch Österreich. Herr B. kommt aus der Schweiz und 
lehrt an einer Schweizer Universität, Herr C. kommt 
aus Nepal und führt dort ein Restaurant. Am Ende 
der Reise möchten sie von Salzburg aus gemeinsam 
in die Schweiz zurückfahren. Da die beiden am Ab-
reisetag zu früh am Bahnhof ankommen, setzen sie 
sich am Bahnsteig auf eine Bank und warten dort auf 
ihren Zug. Als der Zug, der nur kurzen Aufenthalt in 
dieser Station hat, einfährt, wartet schon eine größere 
Anzahl von Reisenden am Bahnsteig. Herr B. und Herr 
C. machen sich auf die Suche nach dem Waggon, in 
dem sie Sitzplätze für diese Fahrt reserviert haben. 
Plötzlich wird Herr C. von zwei Männern aufgehalten, 
die angeben, Polizisten in Zivil zu sein, und seinen 
Ausweis kontrollieren möchten. Herr C. verliert dabei 
Herrn B. aus den Augen. Herr C. erklärt den Polizisten, 
dass sich sein Pass im Gepäck bei Herrn B. befinde. Als 
Herr B., der schon in den Zug eingestiegen ist, Herrn C. 
wiederfindet, fordert er ihn auf, schnell einzusteigen, 
da der Zug in Kürze abfahre. Die beiden Zivilpolizisten 
fordern Herrn B. und Herrn C. mehrmals auf, wieder 
auszusteigen. Herr B. ersucht die Polizisten darum ein-
zusteigen, da sie sonst die Abfahrt des Zuges verpas-
sen würden. Die Polizisten beharren jedoch auf ihrer 
Forderung. Schließlich wird die Personenkontrolle im 
Zugeingangsbereich durchgeführt, Herr B. und Herr 
C. zeigen ihre Ausweise und die Visumspapiere von 
Herrn C. vor. Daraufhin entfernen sich die beiden Po-
lizisten ohne weiteren Kommentar, der Zug fährt mit 
einigen Minuten Verspätung schließlich ab.

Herr B. ist etwas verstimmt, dass die Reise mit die-
sem eher unangenehmen Vorfall endet, und schreibt 
noch im April einen höflichen Beschwerdebrief an das 
Landespolizeikommando Salzburg. Darin hält er fest, 
dass er keinesfalls bestreite, dass fremdenrechtliche 
Personenkontrollen rechtens wären, dass für ihn aber 
der mehr als ungünstige Zeitpunkt der Kontrolle nicht 
nachvollziehbar sei. Die zwei österreichischen Poli-
zisten hätten mehr als eine Stunde lang Zeit gehabt, 
die Pässe der beiden Reisenden auf dem Bahnsteig 
zu kontrollieren, während sie auf den Zug gewartet 
hatten. Es sei weder der öffentlichen Ordnung noch 
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der Sicherheit der österreichischen Grenze gedient, 
wenn mit der Personenkontrolle bis zur Einfahrt des 
Zuges zugewartet und damit in Kauf genommen wer-
de, dass die offensichtlich wegen ihres „fremden“ Äu-
ßeren zu kontrollierende Person den Zug verpasse. Es 
sei für die beiden Touristen eine Enttäuschung, dass 
die Erinnerung an ihren Österreichaufenthalt vom 
Eindruck dieses Verhaltens der Polizei in Salzburg ge-
prägt worden sei.

Im August erhält Herr B. schließlich ein Antwort-
schreiben der Polizei. In seiner Stellungnahme hält 
der zuständige Beamte des Landespolizeikomman-
dos Salzburg fest, dass das Beschwerdeschreiben 
von Herrn B. sehr ernst genommen werde. Nach ein-
gehender Prüfung werde die Beschwerde aber als 
unbegründet zurückgewiesen, die einschreitenden 
Beamten hätten sich in jeder Hinsicht korrekt verhal-
ten. Herr B. bringt in einem weiteren Schreiben an die  
Polizei seine Enttäuschung darüber zum Ausdruck, 
dass in der Stellungnahme die geschilderten Einzel-
heiten des Vorfalls unberücksichtigt geblieben sind, 
und hält fest, dass ein solches Verhalten der Salzbur-
ger Polizei nur den Reiz der Stadt Salzburg gegenüber 
Touristen beeinträchtigen würde. Herr B. schickt ZARA 
Kopien dieses Schriftverkehrs zur Aufnahme des Fal-
les in die Dokumentation.

34 In einem offenen Brief an die Innenministe-
rin reagiert der MigrantInnenbeirat der Stadt 

Graz auf ein Interview mit dem Grazer Polizeidirektor 
Alexander Gaisch in der Tageszeitung „Kleine Zeitung“ 
vom 13. November. In Bezug auf den in Graz geplan-
ten Moscheebau und zur Frage, warum dies ein Si-
cherheitsthema für die Polizei sei, antwortet Gaisch: 
„…wir werden langsam unterwandert. Diese Bevölke-
rungsgruppe hat mehr Kinder, einen anderen Lebens-
stil. Sie machen das recht geschickt mit einem Bau, in 
dem viele Menschen Platz haben. Das wird mehr als 
eine Moschee: ein kulturelles, soziales Zentrum mit 
Kindergarten.“ Außerdem wird er mit den Worten zi-
tiert: „Es kommt ein anderes Kulturgut rein, das wird 
größer. Das ist nicht unmittelbar gefährlich. Aber 
wenn die Politik hier nicht gegensteuert, halte ich es 
für gefährlich für unser Demokratieverständnis.“ Der 
MigrantInnenbeirat der Stadt Graz kritisiert diese Aus-
sagen als „pauschale Diffamierung von MuslimInnen“, 
die „das Zusammenleben der Bevölkerungsgruppen“ 
in Graz „massiv gefährde“ und „zu Radikalisierung und 
Verhetzung“ (➞ Glossar) beitrage. Eine Reaktion des 
Innenministeriums auf diesen offenen Brief ist zu Re-
daktionsschluss nicht bekannt.

Rassistische Vorfälle · Polizei
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Soziale Medien sind für NGOs wie ZARA ein ausgesprochen nützliches Instrument, um Informationen zu verbrei-
ten, zu Veranstaltungen einzuladen oder um Kampagnen zu bewerben. Das funktioniert dezentral und noch dazu 
kann man sich so manche Kosten für PR und Marketing sparen. Der größte Vorteil: Die Informationen können 
schnell verbreitet werden. Leider gilt dies nicht nur für die Anliegen von NGOs. Auch RassistInnen nutzen das In-
ternet. Dass die sozialen Medien immer wichtiger werden, zeigt sich auch darin, dass in den vergangenen Jahren 
immer mehr Fälle aus diesem Bereich an ZARA gemeldet wurden. Gerade in den sozialen Medien ist es oftmals 
schwierig, auf rechtlichem Weg gegen Diskriminierungen vorzugehen1. Deshalb ist es umso wichtiger, rassistische 
Inhalte nicht unwidersprochen stehen zu lassen. 

Auch in Online-Medien fallen viele rassistische Inhalte auf, die ZARA gemeldet werden. Das Positive daran: Viele 
Redaktionen reagieren schnell und entfernen problematische Inhalte. Oft wird jedoch auch in diesem Zusammen-
hang der Vorwurf erhoben, es handle sich um Zensur. Dies ist jedoch falsch: Was für konventionelle Medien gilt, 
gilt auch im Internet, und dem entsprechend müssen auch dort Inhalte entfernt werden, die gegen österreichische 
Gesetze verstoßen. 

Schwierig ist der Umgang mit Kettenmails: Einmal in die Welt gesetzt, kommt man kaum noch nach, die darin ver-
breiteten Falschinformationen zu entkräften. Ein solches Kettenmail wurde im Jahr 2011 an ZARA gemeldet. Darin 
ging es um eine angebliche „Sonderbehandlung“ von MigrantInnen in einem Wiener Krankenhaus. Das besonders 
heikle daran war, dass nicht nur Falschinformationen verbreitet wurden, sondern dass der im Mail geschilderte 
Fall sogar von einer großen österreichischen Tageszeitung übernommen wurde – ohne weitere Recherche oder 
nachfolgende Richtigstellung. 

Internet

Rassistische Vorfälle · Internet

35 Anfang März entdeckt Herr C. im Kommen-
tarbereich eines Artikels einer österreichi-

schen Online-Tageszeitung in Kommentaren eines 
Users den Begriff „Mohammel“, den dieser in seinen 
Postings statt der Bezeichnung „Mohammed“ für den 
islamischen Religionsgründer verwendet. Herr C. mel-
det dies an ZARA. ZARA schreibt die Zeitung an, die 
den Begriff aus den Kommentaren des Users löscht.

36 Frau Ö. meldet im Februar folgenden Kom-
mentar zu einem Artikel der Online-Ausgabe 

einer österreichischen Tageszeitung, die über einen 
„Sex-Streik für den Frieden“ von Frauen in Kenia be-
richtet: „Ist ja auch das einzige, was Schwarzafrikaner 
wirklich gut können. Kopulieren bis zur Bewußtlosig-
keit.“ Frau Ö. ersucht die Zeitung selbst erfolgreich um 
Entfernung dieses Postings.

37 Im Frühjahr kursiert eine E-Mail, in der auf 
einen vermeintlich skandalösen Vorfall in ei-

nem Wiener Spital hingewiesen wird. Folgende darin 
geschilderte Geschichte wird auch von verschiede-
nen rassistischen Blogs unter dem Titel „Bericht einer 
Mutter –  Du darfst in Österreich alles sein, nur kein 
Österreicher“ veröffentlicht: Eine Frau österreichischer 
Herkunft reserviert für ihre kleine Tochter einen Termin 
für eine Operation in einem Wiener Krankenhaus. Bei 
einem Vorgespräch muss sie eine Einverständniserklä-
rung unterschreiben, dass nur sie bei ihrer Tochter die 
Nacht verbringen darf, jedoch nicht der Kindesvater, 
obwohl dies eigentlich so geplant gewesen wäre. Auf 
Nachfrage wird ihr mitgeteilt, dass der Vater deshalb 

nicht bei seiner Tochter übernachten dürfe, weil un-
ter Umständen eine „muslimische Mutter“ die Nacht 
bei ihrem Kind im selben Zimmer verbringen könnte. 
„Muslimische Väter" würden es nämlich nicht erlau-
ben, dass im selben Zimmer mit ihren Ehegattinnen 
auch ein nicht-muslimischer Mann sei. Die Frau be-
schwert sich daher darüber, dass „es anscheinend 
NUR Rechte für Muslime in österreichischen Spitälern 
gibt“. Vor fünf Jahren habe es diese Regel noch nicht 
gegeben. 

ZARA wird von mehreren Personen um Dokumen-
tation dieser E-Mail bzw. entsprechender Blog-Einträ-
ge ersucht. ZARA wendet sich daraufhin an die Stadt 
Wien und ersucht um Aufklärung, ob dieser Bericht 
der Wahrheit entspricht. Die Wiener „Stelle zur Be-
kämpfung von Diskriminierung“ leitet rasch eine ent-
sprechende Anfrage an das Spital weiter und erhält 
nach kurzer Zeit folgende Rückmeldung, die sie an 
ZARA weiterleitet: Bei Mandeloperationen werden die 
Termine so vergeben, dass Zimmer geschlechterge-
trennt für Kinder, die entweder von ihren Vätern oder 
ihren Müttern begleitet werden, vergeben werden. 
Diese Trennung in Mütter- und Väter- Zimmer siche-
re die Wahrung der Intimsphäre von nebeneinander 
im Bett übernachtenden Begleitpersonen und habe 
nichts mit der Religionszugehörigkeit oder kulturellen 
Unterschieden zu tun. 

Aufgrund mehrfacher Beschwerden über die per 
Kettenmail verbreitete und somit nicht der Wahrheit 
entsprechende Schilderung habe man sich außerdem 
zu folgender öffentlichen Stellungnahme entschlos-
sen, in der auch auf den konkreten Vorwurf eingegan-

1 Siehe: Rassismus Report 
2010, „cyber hate“, Seite 63ff
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gen wird: „Der veröffentlichte ‚Bericht einer Mutter‘ 
stimmt – auch nach Rücksprache mit der betroffenen 
Mutter – keineswegs mit den Tatsachen überein. Tat-
sache ist, dass diese Familie ihre Tochter zu einer Man-
del-Operation angemeldet hatte und bei der Termin-
festlegung die Betreuung durch die Mutter während 
des Spitalaufenthalts vereinbart wurde. Unmittelbar 
vor dem OP-Termin musste die Familie umdisponie-
ren und teilte mit, dass der Vater anstatt der Mutter 
bei seiner Tochter übernachten werde. Daraufhin bot 
man der Familie eine Terminverschiebung an, da be-
reits wie vereinbart für Mutter und Tochter ein Zim-
mer reserviert war. Das war für die Familie nur schwer 
möglich und es wurde letztendlich eine Möglichkeit 
gefunden, die dem Vater gestattete, bei seiner Toch-
ter zu bleiben. In der Situation selbst und auch bei der 
Nachbesprechung im Krankenhaus äußerte die Fami-
lie keinerlei Beschwerden, im Gegenteil, sie bedankte 
sich für die letztlich erfolgreiche Umorganisation der 
Eltern-Begleitung für ihre Tochter.“

38 In Kommentaren zu dem in Online-Tageszei-
tungen und Blogs veröffentlichten „Bericht ei-

ner Mutter“, wird die vermeintliche Bevorzugung von 
MuslimInnen folgendermaßen kommentiert:

„Das wäre mir scheissegal was der Kümmelfres-
ser will. Interessiert doch keinen hier. Wenn ihm was 
nicht passt, kann er seinen Bastard nehmen und sich 
verziehen. Aus. Na da würde ich mich nicht so einfach 
geschlagen geben...“

„Man kommt von der Arbeit und liest schon wie-
der sowas! RAUS MIT DEM PACK! Wer glaubt dieser 
Abschaum (Muslime) überhaupt zu sein? Rotzblöde 
und spielen sich als ‚Herrenmenschen‘ auf! Die dürfen 
nicht vergessen, auf welchem Terretorium die sich be-
finden. Ich kann nur immer wieder sagen, man muss 
gegen dieses Krebsgeschwür endlich vorgehen! Ich 
weiß nicht wie es Anderen geht, aber mein Hass gegen 
Muslime, ist mittlerweile grenzenlos!!!“

„wir haben doch eine muslimische Behandlungs-
abteilung in Wien; unsere analphbetischen Mitbürger 
müssen halt in ihren 3er- und 5er BMW's ihr nach Mek-
ka ausgerichtetes NAVI umstellen. Nicht mehr SMZ-
Ost, sondern EBS, Entsorgungsbetriebe Simmering, 
heißt der neue verheißungsvolle Ort, an dem man die 
geliebte, beleibte Gattin samt Kinderschar in der früh 
abgeben kann.“

„raus mit den Moslems aus Europa, sie sind unver-
schämt u. steinzeitlich!“

ZARA dokumentiert die Postings und erwirkt deren 
Löschung, soweit möglich. Außerdem werden einige 
der verhetzenden Wortmeldungen beim Bundesamt 
für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung  
(➞ Glossar) angezeigt.

39 Im April berichtet eine große österreichische 
Tageszeitung online über eine Attacke eines 

Mannes afrikanischer Herkunft auf einen Hundewel-
pen, durch den er sich beim Besuch eines Spiel platzes 

in Wien Favoriten gestört gefühlt hatte. Folgende ras-
sistische Kommentare, die sich generell gegen alle 
AfrikanerInnen richten, finden sich im Kommentarbe-
reich des Artikels und werden von ZARA an die Foren-
betreiber zur Entfernung gemeldet:

„Und wieder ‚Neusprech‘. Ach, ein ‚Affrikaner‘? Die 
Überschrift sollte lauten: ‚Moslemischer N... [*] quält 
Hundewelpen fast zu Tode!‘ Weit ist es gekommen 
in Wien. Es hat sich allerlei Ungeziefer angesammelt. 
Wird Zeit, daß mit dem engen Kamm durchgegangen 
wird!“

„Auf diesen Bim--bo sollte man auch so 
einschlagen,sodass er nicht sieht und sich nicht 
daran erinnern kann welche Hautfarbe er hat.-
schwarz,weiß,grün-blau.

41 Leser sind auch dieser Meinung.“
„Ein Welpe der friedlich schläft kann doch nieman-

den stören! Normalerweise gehört mit dem Bim-bo 
genau dasselbe gemacht und dann ab in den Stein-
bruch damit er die wohl nicht unwesentliche Tierarzt-
rechnung abarbeiten kann. Den ganzen Gfrastern 
würde ich den Aufenthalt in Ö so miserabel gestalten 
daß die drum betteln wieder zuückfahren zu dürfen 
wo der Pfeffer wächst.“

40 Unter einem Blogeintrag eines österreichi-
schen Journalisten, in dem er die Islamische 

Glaubensgemeinschaft in Österreich kritisiert, findet 
sich Ende März folgendes Posting:

„Hören wir doch auf, uns der Illusion hinzugeben, 
dass Moslems wie andere Völker wie Chinesen, Ost-
europäer und westliche Völker fähig und willens sind, 
sich zu integrieren! Man kann mit Statistiken und Ein-
schätzungen der einzelnen religiösen Strömungen 
kommen, wie man will; doch diese werden niemals 
die für jeden Österreicher offensichtlichen Fakten wi-
derlegen können. Was ich sehe, meine werten Damen 
und Herren, sind Frauen mit Kopftuch, die kein Wort 
Deutsch sprechen und die Straßen mit ihrem Kinder-
wagen und zahlreichen kleinen Kindern um sie herum 
begehen, die wiederum selbst kein Wort Deutsch ver-
stehen. Was ich sehe, meine werten Damen und Her-
ren, sind zahlreiche Viertel in Wien, in denen kein ein-
ziger Österreicher mehr lebt, in denen es nur türkische 
Geschäfte gibt. Was ich sehe, meine werten Damen 
und Herren, sind zahlreiche Jugendbanden großteils 
aus Moslems bestehend, die alte Leute und andere 
Bürger in öffentlichen Verkehrsmitteln und auf Stra-
ßen belästigen, bestehlen, zusammenschlagen und 
töten. Was ich sehe, meine werten Damen und Herren, 
sind zahlreiche Frauen mit Kopftuch in unseren Spitä-
lern, die ebenfalls kein einziges Wort Deutsch verste-
hen. Was ich sehe, meine werten Damen und Herren, 
sind Billaangestellte, denen man jede Bestellung laut, 
langsam und deutlich mehrfach auftragen muss, weil 
sie einen nicht verstehen und Kassiererinnen, die ei-
nen ansehen, als wäre man der Tod. Was ich sehe, mei-
ne werten Damen und Herren, sind zum größten Teil 
muslimische Männer, die die Sozialämter und Stellen 
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des AMS bevölkern, weil sie unvermittelbar sind und 
den Sozialstaat ausräumen wollen. Was ich am Juri-
dicum sah, meine werten Damen und Herren, waren 
drei- vier türkische Grüppchen, die niemals in Berüh-
rung mit österreichischen Studenten traten. Was ich 
sehe, meine werten Damen und Herren, sind Türken, 
die bei einem Länderspiel der Türken in Wien mit ihren 
aufgemotzten BMWs ständig hupend mit ihren türki-
schen Fahnen heraushängend herumfahren. Was ich 
nicht sehe, sind Moslems, die technische, natur- oder 
geisteswissenschaftliche Spitzenleistungen erreichen 
würden. Was ich nicht sehe, sind Moslems, die den Eid 
auf die österreichische Fahne schwören. Was ich nicht 
sehe, sind Moslems, die dieses Land lieben und dafür 
sterben würden. Wir Österreich müssen endlich auf-
stehen und klipp und klar sagen: Moslems, wir wollen 
euch hier nicht! Ihr gehört nicht hierher und werdet es 
nie. Wir wollen, dass ihr heimreist. Nehmt mit, was ihr 
wollt und lasst euch Zeit, aber gottverdammt verpisst 
euch endlich aus unserem Land!“

Kurze Zeit später wird das Posting von dessen Ur-
heber mit folgendem Hinweis gelöscht: „Ursprünglich 
stand hier eine andere Formulierung, die ich aus recht-
lichen Erwägungen angesichts der in Österreich redu-
zierten Meinungsfreiheit im Einvernehmen mit dem 
Blog-Betreiber zurückziehe.“ In einem populären is-
lamfeindlichen Blog findet sich das gelöschte Posting 
weiterhin im kompletten Wortlaut. ZARA leitet diesen 
Eintrag wegen des Verdachts der Verhetzung (➞ Glos-
sar) im Sinne des §283 StGB an das Bundesamt für 
Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (➞ 
Glossar) weiter. Zu Redaktionsschluss ist eine Antwort 
noch ausstehend.

41 Frau R., meldet sich im Sommer bei ZARA, 
da ihre Tochter auf der Internetplattform Fa-

cebook einen Kommentar gefunden hat, in welchem 
Frau R.s Familie als „N…[*]-Familie“ bezeichnet wird. 
Der Kommentar nimmt eindeutig in rassistischer und 
verächtlicher Weise auf die schwarze Hautfarbe von 
Frau R.s früherem Ehemann Bezug. Frau R. ist empört 
und möchte wissen, was gegen solche rassistischen 
Äußerungen im Internet getan werden kann. Frau R. 
wird darüber informiert, dass die rechtlichen Rege-
lungen über (rassistische) Beleidigungen im Internet 
ebenso gelten wie im öffentlichen Raum. ZARA bietet 
an, den betreffenden Facebook-User zu kontaktieren, 
Frau R. meldet sich jedoch nicht mehr.

42 Frau H. stößt im Frühling auf einige rassisti-
sche und fremdenfeindliche Beiträge und 

Kommentare auf Facebook. Unter anderem ist dort 
von „pigmentbegünstigten Freunden“ die Rede, ein 
anderer Kommentar lautet: „wir haben genug öster-
reichische trottln, da brauch ma die von sonstwo auch 
net“. Sie versucht, die betreffenden SchreiberInnen 
darauf hinzuweisen, dass diese Äußerungen rassis-
tisch und herabwürdigend sind, erhält als Antwort 
und Rechtfertigung aber nur ebenfalls diskriminie-

rende Verallgemeinerungen. Frau H. wendet sich an 
ZARA und möchte wissen, was gegen rassistische Dis-
kriminierungen im Internet getan werden kann. Sie 
wird darüber informiert, dass im Internet dieselben 
Regelungen für rassistische Beleidigungen wie im öf-
fentlichen Raum gelten, viele der von ihr gemeldeten 
Beschimpfungen aber nicht gegen österreichische 
Strafgesetze verstoßen. Zur Löschung solcher Beiträge 
kann man sich daher lediglich an die BetreiberInnen 
des betreffenden Netzwerks wenden und auf mögli-
che Verstöße gegen die AGBs oder Nutzungsbestim-
mungen aufmerksam machen. ZARA weist weiters da-
rauf hin, dass strafrechtlich relevante Äußerungen (z.B. 
Verhetzung ➞ Glossar) den Strafverfolgungsbehörden 
gemeldet werden können. Frau H. bedankt sich für die 
Information.

43 Ende Dezember berichtet die Online-Ausga-
be der Tageszeitung „Kleine Zeitung“ über 

einen Ermittlungserfolg des Kärntner Landesamts für 
Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT 
➞ Glossar). Ein 17-jähriger Kärntner Lehrling hatte 
unter dem Namen „Withe Power Withe Pride“ (sic!) auf 
seinem Facebook-Profil unter anderem rassistische 
und antisemitische Hetzpostings veröffentlicht. Nach 
einem Bericht der Kleinen Zeitung im März 2011 ver-
schwand das Profil des Lehrlings, der mittlerweile über 
100 Freunde ansammeln konnte. Nachdem das Kri-
minalreferat der Polizei Wolfsberg „kein Verbrechen“ 
gesehen hatte und Ermittlungen ablehnte, übernahm 
das zuständige LVT Kärnten und kontaktierte nach Ge-
nehmigung durch die Staatsanwaltschaft die Zentrale 
von Facebook in den USA, die schließlich die Daten des 
Nutzers an die österreichischen Behörden übermittel-
te. Bei einer Hausdurchsuchung konnten die Ermittle-
rInnen neonazistisches Propagandamaterial auf dem 
Rechner des Lehrlings sicherstellen. Dieser rechtfertigt 
sich damit, dass er das Facebook-Profil „aus reiner An-
geberei“ erstellt habe. Er wird wegen Verhetzung (➞ 
Glossar) und nationalsozialistischer Wiederbetätigung 
angezeigt. ZARA dokumentiert die Ereignisse anhand 
der Medienberichterstattung.

44 Im September wird ein dreifach vorbestrafter 
21-jähriger Vorarlberger zu einer Geldstra-

fe von 6000 Euro verurteilt, da er auf verschiedenen 
Websites islamfeindliche und verhetzende Postings 
veröffentlicht hat. ZARA dokumentiert den Fall an-
hand eines Berichts in einem Online-Medium. Zu Re-
daktionsschluss ist nicht bekannt, ob das Urteil bereits 
rechtskräftig ist. 

Was wurde aus...?
Fall 35 aus dem Rassismus Report 2010

Die seit April 2009 bestehende Website alpen-donau.
info, auf der nationalsozialistische Propaganda veröf-
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fentlicht und gegen JüdInnen und Juden, PolitikerIn-
nen und anti-rassistische oder antifaschistische Akti-
vistInnen gehetzt wurde, geht im März 2011 erstmals 
offline. Es ist unklar, ob das österreichische Innenmi-
nisterium die Löschung der Seite erwirken konnte 
oder der US-amerikanische Website-Hoster die Seite 
nach Protesten von UserInnen und im Hinblick auf die 
Ermittlungen des Bundesamts für Verfassungsschutz 
und Terrorismusbekämpfung (BVT ➞ Glossar) von sich 
aus offline gestellt hat. Im April werden der Neonazi 
Gottfried Küssel und zwei weitere Männer als Verant-
wortliche für alpen-donau.info in Untersuchungshaft 
genommen. Die Seite geht zwar Ende April wieder bei 
einem anderen US-Hostingdienst online, Artikel er-
scheinen jedoch nur mehr sporadisch und bestehen 
hauptsächlich aus Solidaritätsbekundungen für Küssel 
und seine Kollegen. Zu Redaktionsschluss ist die Seite 
wieder offline. Gegen Küssel und die anderen beiden 
Männer wird im Dezember Anklage wegen Verstoßes 
gegen das Verbotsgesetz erhoben.

Ermittelt wird auch gegen NutzerInnen des zu 
alpen-donau.info gehörenden Diskussionsforums. So 
wird im September ein User wegen Verstoßes gegen 
das Verbotsgesetz am Landesgericht Innsbruck zu 
einer bedingten Freiheitsstrafe von 8 Monaten verur-
teilt. Er hatte unter anderem das verbotene Horst-Wes-
sel-Lied gepostet und in Nachrichten den „Holocaust“ 
als „Hasicaust“ verunglimpft. Ebenfalls im September 
wird ein 36-jähriger EDV-Techniker, der sechs Jahre 
lang unter dem selben Pseudonym nicht nur im Alpen-
Donau-Forum, sondern auch auf anderen einschlägi-
gen Websites antisemitische und neonazistische Pro-
paganda gepostet hatte, vom Landesgericht Wiener 
Neustadt zu einer Freiheitsstrafe von 20 Monaten, 

davon fünf unbedingt, verurteilt. ZARA dokumentiert 
die Ermittlungen und Verfahren anhand der Berichter-
stattung auf http://www.stopptdierechten.at.

Fall 45 aus dem Rassismus Report 2010

ZARA erhält wie in den Vorjahren wieder eine Vielzahl 
an Meldungen über eine Website, die sich als unab-
hängiges Wiener Info- und Nachrichtenportal versteht. 
Unter anderem findet sich auf dieser Website eine Lis-
te der Wiener Bäder, die vom Betreiber der Seite genau 
beschrieben werden. In jeder Beschreibung findet sich 
die Rubrik „Publikum“, in der sich z.B. folgende Aussa-
gen finden: „es gibt auch Österreicher, allerdings nicht 
sehr viele“, „Jugendliche, Familien, Inländer zu Auslän-
der ca Halbe : Halbe“, „Inländer dürften noch in der 
Überzahl sein / multikulturell“ oder „hoher Ausländer-
anteil / multikulturell“.

Trotz zahlreicher Interventionen von ZARA ist der 
Betreiber der Seite nicht bereit, diese diskriminieren-
den Kommentare zu entfernen. 

Im Dezember 2011 beschwert sich eine Professo-
rin der Universität Wien beim Betreiber der Seite und 
schickt diese Beschwerde auch an die Stadt Wien. Die-
se hält fest, dass die Seite privat betrieben werde. Auch 
die Stadt Wien habe in den letzten Jahren diesbezüg-
lich bereits mehrere Beschwerden erhalten. Allerdings 
habe sie keine Handhabe, um den Betreiber dazu zu 
bewegen, die diskriminierenden Beschreibungen 
der BesucherInnen der Bäder zu löschen. Der Betrei-
ber der Seite sieht die Beschwerde als Angriff auf die 
Pressefreiheit und sieht nicht ein, dass seine Beschrei-
bungen diskriminierend sind. ZARA dokumentiert die 
Beschwerde und deren Beantwortung auf Basis der 
Veröffentlichung auf der Website der Universität Wien.
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45 In der ORF-Sendung „Willkommen Öster-
reich“ ist am 8. September 2011 der deut-

sche Schauspieler Ben Becker zu Gast. In folgender 
Wortmeldung äußert er sich über den Stellenwert 
von Schauspielern in Österreich: „Man wird, finde ich, 
überhaupt in Österreich als Schauspieler doch sehr 
hofiert. Anders als bei uns, ja. Und nicht unbedingt 
so – äh – ‚Das sind alles Zigeuner, die tun hinter die 
Büsche scheißen.‘ Und das find ich irgendwie, das ist 
manchmal ganz angenehm.“ 

Der Verein Romano Centro leitet den Vorfall an 
ZARA weiter und kritisiert die Verwendung „eines al-
ten antiziganistischen Bildes, in dem ‚Zigeuner‘ als 
unhygienisch und unzivilisiert apostrophiert wer-
den.“ Auch die Verwendung des Wortes „Zigeuner“ 
für Roma und Sinti wird zu Recht als diskriminierend 
beurteilt. Aufgrund einer vorangegangenen Meldung 
richtet ZARA eine Beschwerde an den ORF-Kunden-
dienst. In einer Stellungnahme wird die Aussage von 
Ben Becker als „unglücklich gewählt“ bezeichnet. 
Der ORF spreche sich aber gegen eine Zensur der 
Sendung aus, deren Inhalt bewusst eher „politisch 
unkorrekt“ sein solle. Die Aussage sei von einem der 
Moderatoren, Dirk Stermann, sofort „zurecht gerückt“ 
worden, indem dieser erwiderte: „Wirklich, das Vor-
urteil gibt es, dass Schauspieler hinter die Büsche 
scheißen?“ Weiters könne es aber nicht die Aufgabe 
der Redaktion von „Willkommen Österreich“ sein, „Äu-
ßerungen von Gästen, die tatsächlich während der 
Aufzeichnung vor großem Publikum gefallen sind“, zu 
verändern oder zu beschönigen.

46 Mitte Jänner wird ZARA von mehreren Sehe-
rInnen eines österreichischen Privatsenders 

gemeldet, dass es in einer Castingshow des Senders 
zur rassistischen Beleidigung einer Kandidatin durch 
eine andere kam. Dabei bezeichnete eine Kandidatin 
in einem Telefongespräch mit ihrem Freund eine Mit-
bewerberin nigerianischer Herkunft als „N…[*] Oide“ 
und meinte, dass man in Österreich mittlerweile aus 
einem anderen Land kommen müsse, um etwas errei-
chen zu können.

Viele ZeugInnen beschwerten sich über den Vorfall 
bei ZARA. Was viele MelderInnen dabei am meisten är-

gerte, war der Umstand, dass der Privatsender einige 
Tage vor der Ausstrahlung der betreffenden Sendung 
mit einem Trailer für diese Folge warb, in dem die 
rassistische Aussage der Kandidatin mehrmals vor-
gespielt wurde. In einer Reaktion auf die zahlreichen 
Beschwerden verteidigten die Sendungsverantwort-
lichen ihre Vorgehensweise mit dem Argument, dass 
die Kandidatin aus der Castingshow entfernt werde 
und eine Bewerbung daher notwendig sei, damit die 
ZuseherInnen den Grund für den Ausschluss erfahren. 
Der Sender stellte jedoch gleichzeitig klar, dass er sich 
von derartigen diskriminierenden Aussagen eindeu-
tig distanzieren würde. ZARA dokumentiert den Vor-
fall und die mediale Berichterstattung darüber.

47 Im Oktober wird ZARA über eine Aussage des 
Wiener FPÖ-Klubobmanns Johann Gudenus 

informiert, die dieser auf einer Veranstaltung getätigt 
hatte und die in der FPÖ-Zeitschrift „Neue Freie Zei-
tung“ dokumentiert wurde. In seiner Rede kritisiert 
Gudenus die Wiener Landesregierung aus SPÖ und 
Grünen mit den Worten: „Wenn man die Farben Rot 
und Grün zusammenmischt, dann erhält man Gelb. 
Und Gelb ist nicht umsonst in der christlichen Symbo-
lik die Farbe des Judas. Das passt hervorragend, weil 
diese Stadtregierung verrät die Bürger!“ 

Die „Aktion gegen den Antisemitismus“ (➞ Glossar) 
kritisiert die Äußerung folgendermaßen: „Tatsächlich 
symbolisiert die Farbe Gelb seit dem Mittelalter nicht 
nur Judas als den prototypischen Verräter, sondern 
mit ihm auch das ganze verhasste Judentum, welches 
sich durch den (bezahlten) Verrat kollektiv schuldig 
gemacht habe. Die damals vorgeschriebenen Kenn-
zeichnungen für Jüdinnen und Juden waren daher in 
Gelb gehalten, eine Tradition, welche die Nazis mit ih-
ren verpflichtenden ‚Judensternen‘ wieder aufgenom-
men haben.“ ZARA dokumentiert den Vorfall aufgrund 
eines Berichts auf http://www.stopptdierechten.at.

48 Frau A. entdeckt Anfang März in einer Wiener 
Bücherei ein Kinderbuch, in dem die Protago-

nistInnen mehrfach das rassistische Kinderlied „Zehn 
kleine N...lein“[*] singen. Sie richtet eine Beschwerde 
an die Leitung der Bücherei, die sie auch an ZARA 

Politik und Medien

Es ist schon unerträglich, wenn Medien rassistische Stereotype reproduzieren oder selbst generieren. Besonders 
ärgerlich aber ist es, wenn mit diesen stereotypen Aussagen auch noch Quote gemacht wird. So geschehen die-
ses Jahr in einem Wiener Privatsender: In einer Casting-Show beleidigte eine Kandidatin eine andere rassistisch  
(➞ Fall 46). Aber nicht nur das: Mit diesem Ausschnitt wurde für die Sendung auch noch Werbung gemacht. Die 
Rechtfertigung des Senders für diese Vorgehensweise: Die Kandidatin, von der die Beleidigung ausging, werde aus 
der Show entfernt, mit der entsprechenden Bewerbung sorge man dafür, dass die ZuseherInnen auch den Grund 
dafür erfahren. Es ist für ZARA inakzeptabel, dass mit dieser Begründung rassistische Stereotype auch noch weiter-
verbreitet werden. Positiv anzumerken ist in diesem Zusammenhang, dass eine Vielzahl an Meldungen zu diesem 
Vorfall darauf hindeutet, dass es bei diesem Thema bereits eine große Sensibilität gibt. 
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schickt. Kurze Zeit später erhält sie Antwort von einem 
Mitarbeiter der Bücherei, dass das Buch aufgrund ihrer 
Beschwerde aus dem Bestand entfernt wird.

49 http://www.stopptdierechten.at berichtet im 
Mai von einem Posting auf der Facebook-Sei-

te des damaligen Nationalratsabgeordneten der FPÖ 
Werner Königshofer, in dem dieser einen Zeitungsarti-
kel über marokkanische Flüchtlinge kommentiert, die 
nicht abgeschoben werden können, da sich Marokko 
weigert, die notwendigen Papiere dafür auszustellen: 
„Ich würde diesen Kanaken schnappen, in die marok-
kanische Botschaft in Wien bringen und verlangen, 
daß er binnen 24 Stunden außer Landes gebracht 
wird. So muß man mit diesem Gesindel verfahren!!!“ 
ZARA dokumentiert den Fall. 

50 Anfang Dezember erscheint in einer großen 
österreichischen Tageszeitung ein Kommen-

tar zur Wirtschaftskrise, in dem vor allem das Handeln 
der US-amerikanischen Ratingagenturen themati-
siert wird. In der Drohung einer Ratingagentur, 15 
EU-Staaten herabzustufen, sei die „Handschrift der 
‚US-Ostküste‘“ zu erkennen. Eine Zeugin meldet den 
Artikel an ZARA, da im letzten Hinweis eine eindeutig 
antisemitische Konnotation zu erkennen ist. ZARA do-
kumentiert den Fall.

51 Eine große österreichische Tageszeitung ver-
öffentlicht Anfang Oktober einen Artikel un-

ter dem Titel „Zwei Banden im brutalen Drogenkrieg“. 
In diesem Artikel wird von einer tätlichen Auseinan-
dersetzung in Wien berichtet, in der „süchtige Tschet-
schenen“ „dealenden Afrikanern“ im Mundraum ver-
steckte Drogen zu rauben versucht hätten. Der Artikel 
zitiert einen „erfahrenen Ermittler“ der Polizei zu die-
sem Vorfall, der schildert, dass dies oft passiere. Eine 
Leserin meldet den Artikel an den österreichischen 
Presserat. Dieser veröffentlicht im Dezember seine Ent-
scheidung und kritisiert den Artikel aufgrund seiner 
verallgemeinernden Aussagen über Tschetschenen 
als Drogenkranke und Afrikaner als Drogendealer als 
diskriminierend und geeignet, „das latente Misstrauen 
der Bevölkerung gegen Ausländer zu verstärken und 
Fremdenangst zu schüren“. Der Presserat stellt außer-
dem fest, dass die veröffentlichte Behauptung, dies sei 
eine alltägliche Begebenheit in Wien, ohne Angabe 
zuverlässiger Quellen und sorgfältiger Recherche im 
Raum stehe. ZARA dokumentiert den Vorfall anhand 
eines Online-Berichts auf M-Media (➞ Glossar).

52 Im April veröffentlicht eine regionale öster-
reichische Tageszeitung einen Cartoon, der 

die Flüchtlingsströme aus Afrika nach Europa thema-
tisiert. Zu sehen ist Europa als eine auf einer Strandlie-
ge ruhende Frau, die von zahlreichen Ameisen über-
sät ist. Diese dringen über ein Loch in ihren Stiefel 
ein, der die Form Italiens hat. Die dargestellte Frau ist 
über diese Ameisenattacke völlig entsetzt. Eine Zeu-
gin übermittelt den Cartoon an ZARA gemeinsam 
mit einem noch unveröffentlichten Leserbrief, in dem 
dieser Cartoon wegen des Umstands, dass Flüchtlinge 
aus Afrika wie Ungeziefer dargestellt werden, als dis-
kriminierend kritisiert wird. ZARA dokumentiert den 
Fall. 

Was wurde aus...? 
Fall 46 aus dem Rassismus Report 2010

Im Zuge des steirischen Landtagswahlkampfes 
stellt die FPÖ Steiermark ein „Spiel“ unter dem Titel  
„Moschee Baba“ auf ihrer Website zur Verfügung. Im 
Stil einer Schießbude soll mit einem Stoppschild auf 
emporschießende Minarette und Moscheen sowie 
auf auftauchende Muezzine geklickt werden, sodass 
diese verschwinden. Der Steirische FPÖ-Vorsitzende 
Gerhard Kurzmann wird wegen des Verdachts auf  
Verhetzung (➞ Glossar, § 283 StGB) und der Herab-
würdigung religiöser Lehren (§ 188 StGB) mehrfach 
angezeigt.

Was 2011 geschah: 

Im Oktober findet in Graz der Strafprozess gegen 
Kurzmann und einen Schweizer Werbefachmann, der 
das „Spiel“ für die FPÖ gestaltet hat, statt. Im Gegen-
satz zur Staatsanwaltschaft, die „Moschee Baba“ als 
eindeutig nach dem Vorbild anderer Internetschieß-
spiele gestaltet sieht, betrachtet Kurzmann das „Spiel“ 
als „harmlos“, da es Stoppschilder und keine Waffen 
gewesen seien, mit denen man Minarette und Mu-
ezzine zum Verschwinden bringen habe könne. Kurz-
mann und der Werbefachmann werden vom Richter 
schließlich von den Vorwürfen freigesprochen, da 
die Interpretationsmöglichkeiten hinsichtlich des 
Spiels „im Zweifel“ zugunsten der Angeklagten aus-
zulegen seien. Der Staatsanwalt meldet nach der Ur-
teilsverkündung Berufung an, womit das Urteil nicht 
rechtskräftig ist. ZARA dokumentiert dies anhand von  
Medienberichten.
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zukünftig kritische und engagierte Menschen, die ras-
sistische Beschmierungen bei ZARA melden und/oder 
im Fall, dass ihre Hauswand rassistisch beschmiert 
wurde, auf die Notmaßnahme der „Beschmierungs-
ambulanz“ zurückgreifen. Die Beratungsstelle wird 
sich weiterhin bemühen, dass rassistische Beschmie-
rungen entfernt werden, und vertraut nach wie vor 
auf die gute Zusammenarbeit mit dem Bürgerdienst 
der Stadt Wien und den Wiener Linien.

http://www.zara.or.at/   Beratung  Rassismus melden
http://www.beschmierungsambulanz.at
http://www.rassismusstreichen.at 

Statistik 

2011 wurden insgesamt 54 rassistische Beschmierun-
gen an ZARA gemeldet. 8 rassistische Beschmierun-
gen wurden in öffentlichen Verkehrsmitteln gesichtet. 
Nur 7 Beschmierungen wurden von außerhalb Wiens 
gemeldet.  

AFR  „Anti-Afrikanisches“
HAS  „Hakenkreuze und Antisemitisches“
RAS  „Rassistisches“
TÜR „Anti-Türkisches“
ISL  „Anti-Muslimisches“

Rassistische Vorfälle · Rassistische Beschmierungen 

Rassistische Beschmierungen

ZARA dokumentiert seit mehr als zehn Jahren rassisti-
sche Beschmierungen im öffentlichen Raum und be-
müht sich um deren Entfernung. Die Arbeit in diesem 
Bereich hat gezeigt, dass die Sensibilisierung der Öf-
fentlichkeit für dieses Thema durch medial unterstütz-
te und breit angelegte Kampagnen zu einem starken 
Anstieg von Beschmierungsmeldungen geführt hat. 
Leider verlieren diese Maßnahmen schnell ihre Wir-
kung, sobald sie in Vergessenheit geraten und die Pro-
blematik in der Öffentlichkeit nicht mehr thematisiert 
wird. Sowohl die von Baumeister Alexander Baumann 
betriebene Beschmierungsambulanz – diese Einrich-
tung entfernt kostenlos rassistische Sprüche und 
Symbole an Hauswänden –, als auch die in Kooperati-
on mit ZARA von SOS-Mitmensch initiierte Kampagne 
„Rassismus streichen“ führten 2006 zeitweise zu einer 
erhöhten Wachsamkeit gegenüber rassistischen, an-
tisemitischen und neonazistischen Beschmierungen. 
Die Anzahl der diesbezüglichen Meldungen belief 
sich 2006 auf 793, in den Jahren darauf kam es zu 
einem Rückgang der Meldungen (2007: 251 Meldun-
gen, 2011: 54). 

Die rückläufigen Zahlen sind leider kein Indiz dafür, 
dass es tatsächlich weniger rassistische Beschmie-
rungen gibt. Dies belegt unter anderem ein 2009 von 
ZARA durchgeführtes Monitoring-Projekt, in dem be-
stimmte Areale in Wien beobachtet wurden, die ZARA 
durch vorangegangene Beschmierungsmeldungen 
aufgefallen waren. Ehrenamtliche ZARA-Mitarbeite-
rInnen gingen diese Areale systematisch ab und do-
kumentierten die dabei entdeckten Beschmierungen. 
Innerhalb weniger Tage wurden allein bei dieser Akti-
on 30 rassistische Beschmierungen entdeckt. 

Hinweis: Rassistische Parolen und Symbole an Haus-
wänden, Haltestellen und in öffentlichen Verkehrs-
mitteln stellen eine reale Bedrohung für Menschen 
und eine Gefährdung des friedlichen und sicheren 
Zusammenlebens dar und sind nicht mit den vielfäl-
tigen und unterschiedlichen Ausdrucksformen von 
Graffiti-SprayerInnen gleichzusetzen. Es braucht auch 

HAS 61%

RAS 19%

TÜR 7%

AFR 11%

ISL 2%
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Sonstige Behörden, öffentliche Institutionen  
und DienstleisterInnen

Unter dem Titel „Gib Vorurteilen kein Daheim“ hat die SchülerInnenorganisation „Aktion kritischer Schüler_in-
nen“ (aks, http://www.aks.at) im Herbst mit Unterstützung durch ZARA eine Anti-Rassismus-Kampagne gestartet. 
Neben der Sensibilisierung von SchülerInnen und LehrerInnen für Rassismus und Diskriminierung ist eines ihrer 
Ziele die Dokumentation rassistischer Vorfälle im Schulumfeld. Die bis Redaktionsschluss gesammelten Vorfälle 
umfassen unter anderem diskriminierende Aussagen von LehrerInnen, zum Beispiel abfällige Bemerkungen über 
das Herkunftsland oder die vermeintlich schlechten Deutschkenntnisse einzelner SchülerInnen, aber auch rassisti-
sches Mobbing unter Jugendlichen. ZARA unterstützt dieses Projekt, denn es wenden sich kaum SchülerInnen an 
die Beratungsstelle. Deshalb ist es begrüßenswert, dass eine SchülerInnenorganisation sich vor Ort dieses Themas 
annimmt und diese Fälle im Schulumfeld gelöst werden. 

Eine wesentliche Verantwortung der Verwaltung in einem demokratischen Rechtsstaat ist die Wahrung der Un-
parteilichkeit und die Garantie von Fairness und Rechtssicherheit. Diskriminierungen dürfen hier keinen Platz ha-
ben, ja die Verwaltung ist auch aufgefordert, jeden Anschein von Voreingenommenheit zu vermeiden. Besonders 
erschütternd ist daher jenes Asylurteil, das Sie in Fall 53 nachlesen können und das von rassistischen Vorurteilen 
nur so strotzt. Gleiches gilt für rassistische Diskriminierungen am Finanzamt, wie Sie sie in Fall 56 finden. Jede ras-
sistische Diskriminierung in diesem Bereich ist nicht nur eine Kränkung für die Betroffenen, sondern sie erschüttert 
das Vertrauen in den Rechtsstaat.

53 Am 12. September berichtet die Website 
derStandard.at unter dem Titel „Zynisches 

Asylurteil ärgert Experten“ über eine Entscheidung 
des Asylgerichtshofs. Der Asylantrag eines 25-jähri-
gen Gambiers wird von zwei Richtern abgelehnt. In 
der Entscheidung führen diese aus, dass dem Gam-
bier auch kein „Bleiberecht“ zugestanden werde, da 
der Mann „gerade einmal radebrechendes Deutsch“ 
spreche. Er stelle – obwohl er sich etwa durch Beitritt 
zur SPÖ „gerade in der jüngsten Zeit vor lauter Inte-
grationsversuchen zu überschlagen scheint“ – eine 
„überwiegende Belastung für den Staatssäckel“ dar. 
Obwohl er mit einer in Österreich lebenden Russin ein 
gemeinsames 2-jähriges Kind habe, habe diese „durch 
Inanspruchnahme von Arbeitslosengeld“ ihren „Integ-
rationsgrad relativiert“. Das Anliegen des Gambiers sei 
insgesamt „völlig unglaubwürdig: Er wählte die Asyl-
schiene, probierte es einmal – mit einem geradezu an 
Asylmissbrauch heranreichenden Vorbringen – und 
ging vor diesem Hintergrund ein Familienleben ein.“ 
Die in der Begründung gewählte Wortwahl wird von 
AsylrechtsexpertInnen als „stammtischähnlicher Ton“ 
kritisiert. Polemik habe in einer Entscheidung eines 
Höchstgerichts nichts verloren. Die Rechtsanwältin, 
die den Gambier vor dem Asylgerichtshof vertreten 
hat, bringt eine Beschwerde bei dessen Präsidenten 
ein, der ankündigt, mit den beiden Richtern Gesprä-
che führen zu wollen, „und zwar durchaus ernste.“ 
ZARA dokumentiert den Fall auf Basis der Medienbe-
richte. 

54 Anfang des Jahres wird ZARA von der Flücht-
lingshelferin Frau E. kontaktiert, die einen 

Vorfall schildert, den sie mit einem minderjährigen 
Klienten beim Besuch eines Wiener Krankenhauses er-
lebt hat. Als sie den jungen Asylwerber kurz vor Weih-
nachten 2010 wegen Schmerzen im Bereich der Nie-
ren ins Krankenhaus begleitet, wird dieser zunächst 
in der Notfallambulanz ordnungsgemäß untersucht 
und dann intern an einen Urologen weiterverwiesen. 
Dazu muss Frau E. gemeinsam mit dem Jugendlichen 
ein Patientenblatt ausfüllen. Als die beiden das aus-
gefüllte Schriftstück am Schalter abgeben, führt der 
Krankenhausmitarbeiter plötzlich grundlos eine te-
lefonische Anfrage bei der Polizei durch, ob gegen 
den jungen Asylwerber etwas vorliegt. Auf Nachfrage 
durch Frau E., warum der Mitarbeiter dies getan habe, 
erhält sie keine Antwort. Als der Asylwerber schließ-
lich von einem Urologen untersucht wird, lässt dieser 
Bemerkungen fallen wie „Der hat ja gar nichts, der 
spielt das ja nur“ und „Der ist ja sowieso älter, als er 
sagt.“ ZARA bietet Frau E. an, die Ombudsstelle des 
Krankenhauses mit dem Fall zu konfrontieren. Der 
junge Asylwerber hat jedoch Angst vor Repressionen 
und will seinen Namen im Fall einer Beschwerde nicht 
genannt wissen. Da die Ombudsstelle ZARA mitteilt, 
den Vorfall nur unter Nennung des Namens des Pa-
tienten untersuchen zu können, sind keine weiteren 
Schritte möglich.

55 An einem sonnigen Herbsttag verbringt Frau 
O., eine Schülerin muslimischen Glaubens, 

gemeinsam mit anderen Schülerinnen ihrer Schulstufe  
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die Turnstunde in einem Wiener Park. Die Turnlehrerin 
Frau L. fertigt Fotos der turnenden Mädchen an, die 
später im Rahmen einer Schulpublikation veröffent-
licht werden sollen, weshalb Frau O. das Kopftuch, das 
sie aus religiösen Gründen trägt, nicht abnimmt. Als 
Frau O. an ihrer Lehrerin vorbei geht, zieht diese sie an 
ihrer Weste und fordert sie auf, diese und ihr Kopftuch 
abzulegen. Frau O. geht einen Schritt weiter, worauf 
die Lehrerin sie so fest an ihrem Kopftuch zieht, dass 
die Schülerin Schmerzen im Halsbereich hat. Frau O. 
ist schockiert und kurz benommen. Sie zieht, wie be-
fohlen, die Weste aus und legt sie auf eine Bank ne-
ben dem Spielfeld. Ihr Kopftuch behält sie jedoch auf 
und erklärt Frau L., dass sie dieses in der Öffentlichkeit 
aufgrund ihrer religiösen Überzeugungen nicht able-
gen darf. Als Frau O. wieder auf das Spielfeld gehen 
will, zieht die Lehrerin neuerlich an ihrem Kopftuch 
und fordert sie auf, es abzulegen. Frau O. hat wieder 
Schmerzen und ist kurz benommen. Eine Mitschü-
lerin schreit die Lehrerin an, dass sie Frau O. in Ruhe 
lassen solle. Es kommt zu einem lauten Wortwechsel 
zwischen Frau O. und ihrer Lehrerin. Diese behauptet, 
Frau O. bereits vor der Turnstunde gesagt zu haben, 
dass sie das Kopftuch ablegen müsse. 

Frau O. weist darauf hin, dass ihre Lehrerin nur von 
Uhren und Schmuck gesprochen habe, dies aber wohl 
nicht auf das von ihr getragene Kopftuch zutreffe. 
Die Lehrerin rechtfertigt sich damit, dass sie durch 
das Ziehen am Kopftuch Frau O. nur demonstrieren 
wollte, dass sie sich damit beim Sportunterricht ver-
letzen könnte. Frau O. weist darauf hin, dass die Leh-
rerin nur sie, aber nicht die anderen Mädchen, die z. B. 
ein Halstuch tragen, das ebenfalls Verletzungsrisiken 
bergen könnte, ermahnt hat. Frau O. informiert ZARA 
über den Vorfall, durch den sie sich aufgrund ihrer Re-
ligionszugehörigkeit benachteiligt fühlt. Ein persön-
liches Beratungsangebot nimmt sie jedoch nicht an, 
weshalb ZARA den Vorfall lediglich dokumentiert.

56 Ende 2011 meldet sich Frau Z. bei ZARA, um 
über ein ihrer Meinung nach fragwürdiges 

Vorgehen des Finanzamts zu berichten: Frau und Herr 
Z. sind verheiratet, leben zusammen in Wien und haben 
eine eineinhalb Jahre alte Tochter. Frau Z. und Tochter 
sind österreichische Staatsbürgerinnen, Herr Z. ist in 
Gambia geboren, lebt seit einigen Jahren in Österreich 
und hat einen österreichischen Aufenthaltstitel. Nach 
der Geburt der gemeinsamen Tochter im Jahr 2010 
beantragt die Familie Familienbeihilfe. In der Mittei-
lung des Finanzamts wird ihnen der Anspruch darauf 
für vorläufig dreieinhalb Jahre gewährt. Im Jahr 2011 
erfährt Frau Z. jedoch von anderen Familien, dass der 
Anspruch auf Familienbeihilfe normalerweise sofort bis 
zum 18. Lebensjahr des Kindes gewährt wird. Frau Z. 
versucht daher, beim Finanzamt zu erfragen, wie man 
dort den ungewöhnlich kurzen Anspruchszeitraum 
für ihre Tochter begründet. Anfangs erreicht sie tele-
fonisch beim zuständigen Finanzamt weder den/die 
BearbeiterIn ihres Falles, noch eine andere Person, die 
ihr dazu Auskunft geben kann oder möchte. Schließ-
lich wird sie mit einem Mitarbeiter verbunden, der die 
betreffende Mitteilung zwar auch nicht verfasst hat, ihr 
aber erklärt, dass das Amt sich vorbehalten dürfe, bei 
Verdacht auf mögliche missbräuchliche Verwendung 
der Familienbeihilfe den Anspruch nur befristet zu ge-
währen. Was Familie Z. tun muss, damit sie nach Ablauf 
der Befristung weiterhin Familienbeihilfe für die Toch-
ter erhält, erfährt Frau Z. nicht. Zur Begründung der 
Befristung äußert der Mitarbeiter des Amtes schließ-
lich die Vermutung, es könne ja sein, dass Herr Z. seine 
Tochter „nach Gambia entführt“ und Frau Z. die Fami-
lienbeihilfe dann unberechtigt weiterbeziehen würde. 
Frau Z. ist angesichts dieser absurden Argumentati-
on sprachlos und kündigt an, diese diskriminierende 
Vorgehensweise überprüfen zu lassen. Sie informiert 
die Volksanwaltschaft, die Gleichbehandlungsanwalt-
schaft (➞ Glossar) und ZARA von diesem Fall. Zu Re-
daktionsschluss war der Ausgang des Falles noch offen.
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Dass die Personalauswahl nicht nur auf Basis objektiver Kriterien funktioniert, sondern dass dabei auch sehr sub-
jektive Elemente eine Rolle spielen, liegt auf der Hand. Problematisch aber ist es, wenn sie von rassistischen Vor-
urteilen geleitet ist. Denn dies ist schlichtweg verboten. Im vergangenen Jahr wurden einmal mehr viele Diskri-
minierungen aufgrund des Kopftuchs gemeldet. Ein Grund dafür dürfte sein, dass sich mehr Menschen an die 
Beratungsstelle wenden, weil bekannt ist, dass ZARA auch solche Fälle bearbeitet. 

Immer wieder zeigt sich, dass Diskriminierungserfahrungen keine einmaligen Ereignisse sind. Immer wieder erle-
ben KlientInnen von ZARA solche Diskriminierungen mehrmals. So etwa Frau L., die Anfang des Jahres gerade erst 
ein Verfahren hinter sich gebracht hatte, weil sie am Arbeitsplatz mit Diskriminierungen aufgrund des Kopftuchs 
konfrontiert war – und bei der Jobsuche erneut diskriminiert wurde (➞  Fall 60 und „Was wurde aus...?“ Fall 62 aus 
dem Rassismus Report 2010). Viele Personen, die sich bei ZARA melden, berichten Ähnliches. 

Offenbar ist das Wissen über die österreichische Rechtslage, die seit 2004 Diskriminierung unter anderem aufgrund 
der ethnischen Zugehörigkeit sowie der Religion in der Arbeitswelt verbietet, noch unzureichend im öffentlichen 
Bewusstsein verankert. Zwar hat das Unrechtsbewusstsein für derartige Diskriminierungen tendenziell zugenom-
men, jedoch vor allem auf der Seite der Opfer. Viele wissen mittlerweile Bescheid, dass ihnen ein Arbeitsplatz nicht 
verweigert werden kann, etwa weil die ethnische Zugehörigkeit nicht passt. 

Durch Kampagnen für Diversität versuchen Betriebe mittlerweile, Vorurteilen entgegenzuwirken. Vielfalt soll von 
den Betrieben als Chance und Bereicherung erlebt werden. Diese Initiativen sind sehr positiv. 

57 Eine Mitarbeiterin einer MigrantInnenbe-
ratungsstelle in Oberösterreich leitet ZARA 

im Oktober folgenden Sachverhalt weiter: Eine asyl-
berechtigte Frau afghanischer Herkunft bewirbt sich 
um einen Posten als Reinigungskraft in einer oberös-
terreichischen Gemeinde. Die Gemeinde lehnt ihre 
Bewerbung ab, da nur Personen mit österreichischer 
oder EU-Staatsbürgerschaft angestellt würden. Auch 
im dazugehörigen Stelleninserat wird auf diesen Um-
stand hingewiesen. Da die Betroffene allein aufgrund 
ihrer Staatsbürgerschaft von der Bewerbung ausge-
schlossen wird, handelt es sich um eine verbotene Dis-
kriminierung. ZARA leitet den Fall an den Klagsverband 
(➞ Glossar) weiter, der die Frau unterstützen wird. Zu 
Redaktionsschluss wurde noch kein Gerichtsverfahren 
eingeleitet.

58 Frau L. ist österreichische Staatsbürgerin und 
in der Türkei geboren. Sie ist Muslimin und 

trägt ein Kopftuch. Gemeinsam mit ihrer Schwäge-
rin will sie sich bei einem Reinigungsunternehmen in 
Wien als Mitarbeiterin bewerben. Die beiden gehen 
in Begleitung der Tochter von Frau L. direkt zum Fir-
mensitz des Unternehmens, um dort vorzusprechen. 
Frau L. erkundigt sich beim Empfangsschalter nach 
freien Stellen für sich und ihre Schwägerin. Die Frau 
am Empfangsschalter fragt, ob sie sich vorstellen kön-
ne, das Kopftuch bei der Arbeit abzulegen. Frau L. 
verneint diese Frage, woraufhin die Mitarbeiterin des 
Reinigungsunternehmens zu den Frauen sagt, dass 
sie sich integrieren sollen. Frau L. erwidert, dass sie 
das Kopftuch aus religiösen Gründen trägt und dies 
nichts mit „Integration“ zu tun habe. Frau L. will das 

Gespräch beenden und ersucht die Mitarbeiterin um 
Ausstellung einer Zeitbestätigung, die sie zur Vorlage 
bei einem Deutschkurs braucht, den sie gerade be-
sucht. Die Mitarbeiterin füllt diese zögerlich aus und 
fügt die Anmerkung hinzu: „Kann mit Kopftuch nicht 
arbeiten.“ Als Frau L. den Namen der Mitarbeiterin am 
Empfangsschalter verlangt, wird ihr dieser von der 
Mitarbeiterin und ihrer herbeigeholten Vorgesetzten 
verweigert. Den drei Frauen wird gedroht, dass der 
Sicherheitsdienst verständigt wird, wenn sie das Fir-
mengebäude nicht sofort verlassen. ZARA klärt Frau 
L. und ihre Schwägerin über ihre Rechte nach dem 
Gleichbehandlungsgesetz (GlBG ➞ Glossar) auf und 
bringt auf Wunsch von Frau L. für sie einen Antrag bei 
der Gleichbehandlungskommission (➞ Glossar) ein. 
Zu Redaktionsschluss fand noch keine Befragung der 
Antragstellerin durch die Gleichbehandlungskommis-
sion statt.

59 Herr W. meldet im September bei ZARA  
einen Fall, der Herrn Q., einem ihm bekannten 

nigerianischen Asylwerber, widerfahren ist. Herr Q. ist 
ehrenamtlicher Mitarbeiter einer Rettungsorganisation 
in Niederösterreich. Als er sich eines Tages im Aufent-
haltsraum der Dienststelle befindet, betritt ein weiterer 
Mitarbeiter der Rettungsorganisation den Raum und 
ruft: „Wo is der N…!? [*]“ Als der Mann Herrn Q. erblickt, 
entschuldigt er sich für die Aussage, die er offenbar in 
Abwesenheit von Herrn Q. tätigen wollte. Herr W. wen-
det sich an ZARA, damit der Vorfall dokumentiert wird. 
Herr Q. möchte keine weiteren Schritte ergreifen, da 
der Mann, der die rassistische Aussage getätigt hat, der 
Sohn eines örtlichen Polizeibeamten ist, und Herr Q.  
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sich weitere Probleme ersparen will. Herr W. ersucht 
ZARA um Kontaktdaten von Organisationen, die Herrn 
Q. dabei behilflich sein könnten, den Vorfall zu verar-
beiten und sein Selbstwertgefühl zu stärken. ZARA 
nennt ihm Adressen von Organisationen der österrei-
chischen African Community und bietet Herrn Q. eine 
persönliche Beratung an, die dieser bis Redaktions-
schluss jedoch nicht in Anspruch nimmt.

60 Frau M. ist Österreicherin persischer Herkunft 
und Muslimin. Nachdem ihre Stelle als Vor-

standsassistentin im Managementbereich einer größe-
ren Firma, die sie zwei Jahre lang innehatte, aufgrund 
größerer Umstrukturierungsmaßnahmen gestrichen 
wurde, ist Frau M. Anfang des Jahres auf Jobsuche und 
bewirbt sich bei mehreren Unternehmen für eine ähn-
liche Tätigkeit. Im März sendet sie ihre umfangreichen 
Bewerbungsunterlagen – sie ist hochqualifziert und 
verfügt über zehn Jahre Arbeitserfahrung – an eine 
Firma, in welcher die Stelle einer Direktionsassistentin 
ausgeschrieben ist. Sie erwähnt in ihrer Bewerbung, 
dass sie aufgrund ihres religiösen Bekenntnisses gerne 
ihr Kopftuch auch in der Arbeit tragen wolle und hoffe, 
dass dies kein Hindernis für eine Anstellung darstelle. 
Im Antwortschreiben der Firma wird Frau M. herzlich 
für ihre Bewerbung gedankt, ihr wird jedoch mitgeteilt, 
dass das Tragen eines Kopftuches in der ausgeschrie-
benen Position leider nicht möglich sei. Außerdem 
schreibt man ihr: „Wenn Sie Alternativvorschläge ha-
ben, würde ich mich über Ihre Rückmeldung freuen.“

Aufgrund vorheriger Kontakte mit der ZARA-Bera-
tungsstelle und der Gleichbehandlungsanwaltschaft 
(➞ Glossar) in einer ähnlichen Angelegenheit (➞ „Was 
wurde aus...? Fall 62 aus dem Rassismus Report 2010“) 
weiß Frau M., dass die Ablehnung allein aufgrund ihres 
Kopftuchs eine unzulässige Diskriminierung darstellt. 
Sie leitet das Ablehnungsschreiben der Firma zur Do-
kumentation an ZARA weiter, möchte aber keine recht-
lichen Schritte setzen.

61 ZARA wird von einer in Tirol tätigen MigrantIn-
nenberatungsstelle über mehrere Stellenan-

zeigen in lokalen Print- und Onlinemedien informiert, 
in welchen ausschließlich „heimische“ und „einheimi-
sche“ Personen für diverse Jobs gesucht werden. Die 
Beratungsstelle leitet diese Inserate auch an die Gleich-
behandlungsanwaltschaft (➞ Glossar) zur Anzeigeer-
stattung wegen Verstoßes gegen das Gleichbehand-
lungsgesetz (➞ Glossar) weiter und möchte die Fälle 
von ZARA dokumentiert wissen.

62 Herr D. kommt aus Ägypten, lebt seit vielen 
Jahren in Wien und betreibt dort ein kleines 

Atelier. Aufgrund einer gemeinsamen Thermenanlage 
muss er immer wieder mit seinem Geschäftsnachbarn, 
der ihn schon öfters grundlos mit Bezug auf seine Her-
kunft beschimpft hat, in Kontakt treten. Im November 
möchte Herr D. in seinem Geschäft eine abendliche 
Lesung veranstalten, die von einem seiner Kunden, 

Herrn E., gestaltet wird. Herr D. und Herr E. gehen am 
Tag der Lesung gemeinsam zum Geschäftsnachbarn, 
um ihn zu ersuchen, die Heizung für Herrn D.s Geschäft 
an diesem Abend etwas länger eingeschaltet zu lassen. 
Herr D. wird daraufhin von seinem Nachbarn rassistisch 
beschimpft (u. a. „Arschloch, schleich dich heim nach 
Ägypten“). Herr E., der Zeuge dieses Vorfalls wird, ist 
fassungslos, dass Herr D. von seinem Nachbarn grund-
los derart verächtlich und entwürdigend behandelt 
wird.

Beide wenden sich an ZARA, um den Vorfall doku-
mentieren zu lassen und Beratung zu möglichen recht-
lichen Schritten zu erhalten. ZARA verfasst gemeinsam 
mit Herrn D. einen Antrag auf Einberufung einer Süh-
neverhandlung (➞ Glossar ➞ Gemeindevermittlungs-
ämter) sowie einen Strafantrag nach dem Wiener Ge-
setz zum Schutz der persönlichen Ehre  (➞ Glossar ➞ 

Gemeindevermittlungsämter). Beide Anträge werden 
bei den zuständigen Behörden eingebracht, das Ver-
fahren ist zu Redaktionsschluss noch nicht beendet.

Was wurde aus...?
Fall 62 aus dem Rassismus Report 2010

Frau L. ist in Österreich geboren und österreichische 
Staatsbürgerin. Sie kommt aus einer österreichisch-
persischen Familie und ist Muslimin. Sie arbeitet seit 
ungefähr zwei Jahren als Assistentin im Management-
bereich einer größeren Firma. An ihrem Arbeitsplatz 
wird sie immer wieder mit unangenehmen rassisti-
schen Bemerkungen, teilweise in Form von „Witzen“, 
durch andere MitarbeiterInnen konfrontiert. Frau L. 
trägt aus religiösen Gründen ein Kopftuch und möch-
te dieses auch gerne in der Arbeit tragen. Sie hat aber 
bisher davon abgesehen, da ihr vermittelt wurde, dass 
dies in ihrem Arbeitsbereich nicht erwünscht sei. Im 
Herbst 2010 wird die Stelle von Frau L. schließlich auf-
grund von Rationalisierungsmaßnahmen gestrichen, 
ersatzweise wird ihr eine niedriger eingestufte Stelle 
als Sekretärin in einer anderen Abteilung angeboten. 
Als Frau L.s Ersuchen, doch wenigstens nun während 
dieser Tätigkeit ihr Kopftuch tragen zu dürfen, wieder 
nicht entsprochen wird, lehnt sie die Stelle ab und 
wendet sich an ZARA. ZARA informiert Frau L. über 
ihre rechtlichen Möglichkeiten und stellt für Frau L. den 
Kontakt  zur Gleichbehandlungsanwaltschaft (➞ Glos-
sar) her, welche Frau L. bei ihren Vergleichsverhandlun-
gen mit ihrem früheren Arbeitgeber unterstützt. 

Was passiert 2011

Im Frühling kommt es zu einer außergerichtlichen Ei-
nigung. Frau L. erhält von der Firma für die erlittenen   
Belästigungen während des Arbeitsverhältnisses und 
für die Diskriminierung bei der Einstellung angemes-
sene Schadenersatzzahlungen.
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Wohnen und Nachbarschaft

Flüchtlinge stehen in Österreich unter Generalverdacht: Sie würden sich Asyl „erschleichen“, wird ihnen unterstellt. 
Oder aber, dass sie kriminell seien. Ein von solchen Annahmen geprägter Diskurs leistet Vorurteilen Vorschub, 
die wiederum negative Konsequenzen für die Betroffenen haben und die es ihnen schwer machen, in Österreich 
Fuß zu fassen. Im Jahr 2011 mehrten sich Meldungen von Betreuungseinrichtungen von Flüchtlingen, die da-
von berichteten, dass ihre KlientInnen bei der Wohnungssuche mit Diskriminierungen konfrontiert waren. Die 
Betroffenen sind Flüchtlinge, ihnen wurde also Asyl gewährt und sie können arbeiten und sich auf dem freien 
Markt eine Wohnung suchen. So weit die Theorie. Faktisch aber wird es ihnen sehr schwer gemacht: Sie kämpfen 
mit dem Vorurteil, wonach Flüchtlinge nicht in der Lage seien, sich selbst zu erhalten. Außerdem leiden sie unter 
Vorurteilen aufgrund ihrer jeweiligen Herkunft. Oder aber ihnen wird unterstellt, sie würden die Wohnung nicht in 
Schuss halten, Lärm und Dreck machen oder aber weitere Personen in der Wohnung unterbringen. Mit diesen und 
ähnlichen Argumenten wurden ihnen Mietverträge verwehrt – Fälle, die nach Einschätzung der MitarbeiterInnen 
der Betreuungseinrichtungen vermehrt auftreten. 

Es ist für Personen, die eine Flüchtlingsgeschichte haben und oftmals traumatisiert sind, sehr schwer zu ertragen, 
wenn sie hier auch noch diskriminiert werden. Hier zeigen sich die handfesten negativen Auswirkungen, die Vorur-
teile auf die Lebensqualität von MigrantInnen in Österreich haben. Aber nicht nur das: Die von der Politik bestän-
dig eingeforderte Integration wird ihnen dadurch erschwert. Diskriminierungen bei der Vergabe von Wohnungen 
sind verboten. Es liegt an der Kommunalpolitik und an Berufsvereinigungen wie Standesvertretungen, für die 
Lebensumstände von Flüchtlingen zu sensibilisieren, vor allem aber dafür, dass rassistische Diskriminierungen bei 
der Wohungsvergabe verboten sind. Denn nur dann können alle Menschen am freien Markt die gleichen Chancen 
haben. 

63 Herr R. entdeckt im Juni in einer Ausgabe 
einer regionalen Tageszeitung folgendes 

Wohnungsinserat und meldet es an ZARA: „Sbg.-Süd 
(Nähe Leiner): Tiefparterre, Garc., ca 28 qm, unmöbl., 
ab sofort an ruhige Person (Inländer), € 280,– inkl. BK 
+ Kaution, Tel: [...]“

ZARA richtet eine Beschwerde an die Zeitung und 
erhält prompt eine Rückmeldung der Anzeigenlei-
tung. Aufgrund der hohen Auftragsdichte zu Redak-
tionsschluss sei diese Annonce übersehen worden. 
Man sei stets bemüht, InserentInnen auf die gelten-
de Gesetzeslage hinzuweisen und habe auch mit der 
konkreten Auftraggeberin bereits telefonisch Rück-
sprache gehalten und sie auf die verbotene Diskrimi-
nierung in ihrem Inserat hingewiesen.

64 Ende Jänner liest Frau O. ein Wohnungsinse-
rat in einer Vorarlberger Regionalzeitung. Der 

Vermieter möchte seine Wohnung nur an „inländische 
Personen“ vermieten. Frau O. meldet das Inserat an 
ZARA und erhält Auskunft über mögliche rechtliche 
Schritte. Sie ersucht ZARA, die Zeitungsredaktion di-
rekt zu kontaktieren und über den offensichtlichen 
Gesetzesverstoß aufzuklären, damit solche Inserate 
in Zukunft nicht mehr veröffentlicht werden. ZARA 
erhält auf den kurz darauf abgeschickten Beschwer-
debrief keine Antwort.

65 Frau G. ist tunesischer Herkunft und lebt mit 
ihrer 13 Jahre alten Tochter in Wien. Seit ih-

rer Scheidung vor ein paar Jahren trägt Frau G. ein 
Kopftuch. Ende März kauft sie Zigaretten in einer 
Trafik in der Nähe ihres Wohnhauses. Als sie in das 
Haus zurückkehrt, kommt eine Nachbarin hinzu, die 
mit ihr gemeinsam in den Aufzug steigt. Die Nachba-
rin ist etwa 30 Jahre alt und wohnt mit ihrer Mutter 
in einer Wohnung im selben Haus. Als die Nachbarin 
aus dem Lift aussteigt, beschwert sie sich bei Frau G., 
dass sie von ihr nicht gegrüßt wurde. Frau G. versteht 
nicht ganz und fragt: „Wie bitte?“ Daraufhin packt die 
Nachbarin Frau G. am Kopftuch und zerrt sie mit den 
Worten „Du Scheißausländerin, hast Du nicht gehört?“ 
aus dem Lift. Das Kopftuch landet am Boden, die 
Nachbarin packt Frau G. an den Haaren und schlägt 
sie mehrfach auf den Kopf. Frau G. fleht die Frau an, 
damit aufzuhören. Ihr Wohnungsschlüssel und Klein-
geld fallen zu Boden. Den Schlüssel hebt mittlerweile 
die Mutter der Angreiferin auf, die in der Wohnungs-
türe steht und die Attacke ihrer Tochter beobachtet. 
Frau G. fleht die Mutter an, ihre Tochter zurückzuhal-
ten, woraufhin die Mutter meint: „Jetzt ist genug!“ Ihre 
Tochter hört jedoch nicht auf, Frau G. zu malträtieren. 
Frau G. gelingt es schließlich, mit ihrem Schlüssel in 
ihre Wohnung zu flüchten, wo sie die Polizei ruft. 

Nach kurzer Zeit klopft es an der Tür. Frau G. vermu-
tet die Polizei, es ist jedoch die Nachbarin. Unbedacht 
öffnet sie die Türe, woraufhin diese von der Nachbarin 
aufgedrückt und Frau G. zurück in ihre Wohnung ge-
stoßen wird. Die Nachbarin zieht sich Handschuhe an 
und sagt zu Frau G., dass sie das deshalb tue, damit sie 
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keine Fingerabdrücke hinterlasse, wenn sie sie jetzt 
umbringe. Die Nachbarin schlägt wieder auf sie ein, 
Frau G. kann sich in ein Zimmer retten und ruft noch-
mals die Polizei an. Schließlich trifft die Polizei ein und 
hält die Nachbarin von weiteren Angriffen ab. Frau G. 
ist dem Kollaps nahe. Die Polizisten rufen die Rettung, 
von der Frau G. ins Spital gebracht wird, wo unter 
anderem ein Rippenbruch diagnostiziert wird. Frau 
G. steht bis heute unter Schock. ZARA dokumentiert 
den Vorfall und organisiert für Frau G. eine Prozessbe-
gleitung durch den Weißen Ring (➞ Glossar). In einer 
Gerichtsverhandlung Anfang September wird von der 
Staatsanwaltschaft eine diversionelle Erledigung (➞ 
Glossar) des Vorfalls angeregt, womit Frau G. schließ-
lich einverstanden ist. Sie erhält 800 Euro Schmerzen-
geld von der Angreiferin.

66 Herr T. wurde in der Türkei geboren, ist öster-
reichischer Staatsbürger und lebt mit seiner 

Familie in einem Wiener Gemeindebau. Des Öfteren 
gibt es Probleme mit der Mieterbeirätin Frau J., weil 
diese immer wieder Punkte findet, in denen Herr T. 
angeblich gegen die Hausordnung verstößt. Als Herr 
T. im Februar Besuch von einer befreundeten Familie 
hat, klopft Frau J. an seine Tür und beschwert sich bei 
Herrn T., dass ein Kinderwagen vor der Türe stehe und 
dies gegen die Hausordnung verstoße. Herr T. entgeg-
net, dass er dies wisse, aber alle jungen Familien im 
Haus ihre Kinderwägen im Gang stehen hätten und 
er ganz oben wohne, daher also niemand durch den 
Kinderwagen behindert werde. Daraufhin fängt Frau 
J. an, Herrn T zu beschimpfen. Da Herr T. schon des Öf-
teren mit Frau J. zu tun hatte, entschließt er sich dazu, 
die Türe wieder zu schließen. Kurz darauf klopft es al-
lerdings wieder an der Türe. 

Als Herr T. öffnet, erblickt er Frau J. und Herrn H., 
einen weiteren Nachbarn. Beide meinen, dass Herr 
T. sofort den Kinderwagen entfernen müsse. Herr 
T. entgegnet, dass es die zwei Nachbarsfamilien im 
obersten Stock nicht störe, er pflege mit diesen auch 
ein freundschaftliches Verhältnis und sie sollten dann 
doch bitte auch die anderen Familien ermahnen. Frau 
J. sagt, dass ihr die anderen Familien egal seien und 
Herr T. sich doch dorthin „schleichen“ solle, wo er her-
komme. Herr T. entschließt sich dazu, die Türe wieder 
zu schließen, um eine Eskalation zu vermeiden. Als 
jedoch heftig gegen seine Türe getreten wird, öffnet 
er sie noch einmal und wird sofort von Herrn H. ins 
Gesicht geschlagen. Der Schlag ist so heftig, dass sich 
sogar die Netzhaut seines Auges teilweise ablöst, wie 
sich bei einer späteren ärztlichen Untersuchung her-
ausstellt. 

Herr T. stellt Herrn H. zur Rede. Als dieser Herrn 
T. wieder beschimpft, wird es Herrn T. zu viel und er 
schlägt Herrn H. ebenfalls mit der flachen Hand ins 
Gesicht. Kurz darauf erscheint eine Arbeitskollegin 
von Herrn T., die im gleichen Gebäudekomplex wohnt 
und Herrn T. kurz vor der Eskalation noch kontaktiert 
hatte. Da sie alle Beteiligten kennt, ist es ihr möglich, 

den Streit zu beenden, sodass sich Frau J. und Herr H. 
entfernen. Einige Tage später meldet sich Herr T. bei 
den Wohnpartnern (➞ Glossar), um den Dauerkon-
flikt endlich lösen zu können. ZARA dokumentiert den 
Vorfall und berät Herrn T. über die rechtlichen Mög-
lichkeiten. Da Herr T. mittlerweile aber schon so viele 
negative Erinnerungen mit der Wohnung verbindet, 
hat er bei Wiener Wohnen (➞ Glossar) eine andere 
Wohnung beantragt, obwohl er sich mit den anderen 
Parteien im Haus sehr gut versteht.

67 Mitte Jänner meldet Herr K., der österreichi-
scher Staatsbürger türkischer Herkunft ist, 

dass er und seine Familie in ihrem Wohnhaus in Graz 
von einem Nachbarn ständig grundlos schikaniert 
werden. Der Nachbar beschimpft sie unter anderem 
als „Scheiß-Türken“ und bedroht sie sogar mit dem 
Tod. Als der Nachbar eines Tages mehrmals mit dem 
Fuß gegen die Wohnungstüre von Familie K. tritt, ruft 
Herr K. die Polizei, da er um sich, seine Frau und die 
minderjährigen Kinder besorgt ist. Als Polizeibeam-
tInnen am Einsatzort eintreffen, ist der Nachbar nicht 
mehr aufzufinden. ZARA dokumentiert den Vorfall, 
klärt Herrn K. kurz über die Straftatbestände der Be-
leidigung und der gefährlichen Drohung auf und 
verweist Herrn K. zu einer persönlichen Beratung an 
Helping Hands Graz weiter.

68 Im Februar sucht Herr K. eineN potentielleN 
NachmieterIn, um vor Ablauf der Kündi-

gungsfrist aus seiner Wohnung ausziehen zu können. 
Als er dies der zuständigen Mitarbeiterin der Haus-
verwaltung mitteilt, meint diese zu Herrn K., dass sein 
Vorgehen in Ordnung sei, es dürfe sich aber bei dem/
der NachmieterIn um keineN „AusländerIn“ handeln. 
Auf Nachfrage, ob der Eigentümer der Wohnung eine 
solche Vorgehensweise wünsche, meint die Frau zu 
Herrn K., dass dies von ihr ausgehe, da sie ja eineN 
„ordentlicheN“ NachmieterIn für den Eigentümer 
suchen wolle. ZARA klärt Herrn K. über die Möglich-
keiten nach dem Gleichbehandlungsgesetz (GlBG ➞ 
Glossar) auf. Herr K. möchte jedoch vorerst nichts un-
ternehmen.

69 Frau D. wendet sich im April mit folgendem 
Problem an ZARA: Sie arbeitet seit Kurzem 

für eine Immobilienmaklerfirma und vereinbart un-
ter anderem mit WohnungsinteressentInnen Besich-
tigungstermine. Sie hat die Anweisung erhalten, mit 
„Ausländern“ (als Kriterien werden beispielsweise 
Name, Sprache oder auch Aussehen von Personen he-
rangezogen) eher keine Termine zu vereinbaren und 
diesen als Vorwand mitzuteilen, die betreffende Woh-
nung wäre bereits vergeben. Da Frau D. ein solches 
Verhalten sowohl aus ethischen Gründen als auch 
rechtlich bedenklich findet, wendet sie sich an ZARA, 
um sich über die Rechtslage aufklären zu lassen. Ihr 
wird erklärt, dass Benachteiligungen bei der Woh-
nungsvergabe aufgrund der ethnischen Herkunft ge-
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mäß dem österreichischen Gleichbehandlungsgesetz 
(GlBG ➞ Glossar) rechtswidrig sind, und sie wird über 
die rechtlichen Schritte informiert, die betroffene Per-
sonen setzen können. Da Frau D. sich zwar beruflich 
verändern möchte, derzeit aber von ihrer aktuellen 
Anstellung finanziell abhängig ist, will und kann sie 
erst nach ihrer Kündigung etwas gegen ihren Arbeit-
geber unternehmen. Sie verspricht, sich wieder bei 
ZARA zu melden, hat dies zu Redaktionsschluss aber 
noch nicht getan.

70 Frau B. ist türkischer Herkunft und lebt zu-
sammen mit ihrer Familie seit mehreren Jah-

ren in Wien. Im Jänner wendet sich Frau B. an ZARA, 
da sich eine Nachbarin seit einiger Zeit bei Frau B. da-
rüber beschwert, dass ihre vier Kinder, die zwischen 
drei und elf Jahre alt sind, nach 22 Uhr Lärm machen 
würden. Die Nachbarin hat Frau B. einige Male im 
Haus angesprochen und ihre Beschwerde deponiert, 
ohne jedoch Frau B. Gelegenheit zu geben, sich zu 
den Vorwürfen zu äußern. Schließlich findet Familie B. 
vor ihrer Wohnungstür einen Brief der Nachbarin vor, 
in dem diese sich unter Verwendung sehr unhöflicher, 
herabwürdigender und teilweise auch drohender 
Ausdrücke abermals bei Familie B. beschwert. Frau 
B. wendet sich an ZARA und beteuert, dass die Vor-
würfe unberechtigt seien, die Familie und die Kinder 
die Hausregeln einhalten und es mit allen anderen 
NachbarInnen, egal welcher Herkunft, ein gutes Ein-
vernehmen und teilweise auch ein freundschaftliches 
Verhältnis gäbe. 

Mit Unterstützung von ZARA verfasst Frau B. einen 
Brief an die Nachbarin, in dem sie die Bestürzung und 

Betroffenheit ihrer Familie über ihre verletzenden 
Worte zum Ausdruck bringt. Sie versichert, dass ihrer 
Familie das Problem der sehr dünnen Wände bekannt 
und sie deshalb bemüht sei, möglichst keinen Lärm 
zu erregen, was aber bei vier Kindern nicht immer ga-
rantiert werden kann. Die Nachbarin reagiert auf den 
Brief, indem sie sich direkt bei Familie B. meldet und 
mehrfach entschuldigt. Sie möchte in Zukunft etwai-
ge Probleme direkt in Ruhe und respektvoller Begeg-
nung besprechen. Frau B. bedankt sich bei ZARA für 
die Intervention.

71 Frau A. schickt ZARA im September folgen-
den Vorfall lediglich zur Dokumentation: Ein 

19 Jahre alter Flüchtling aus Afghanistan, dem subsi-
diärer Schutz (➞ Glossar) gewährt wurde, besichtigt 
eine kleine Einzimmerwohnung in Wien. Die Vermie-
terin teilt ihm mit, dass er als Mieter nicht in Frage 
käme, da er Afghane sei. Der Vormieter war ebenfalls 
aus Afghanistan und habe sich die 40m² große Woh-
nung ohne ihr Einverständnis mit zwei, manchmal 
drei Freunden geteilt. Da sie dies nicht noch einmal 
erleben möchte, vermiete sie nun nicht mehr an Af-
ghanen.

72 Frau E. ist Mitarbeiterin einer oberösterrei-
chischen MigrantInnenberatungsstelle, die 

Asylberechtigte bei der Suche nach Wohnungen un-
terstützt. Im August erkundigt sie sich aufgrund eines 
Online-Inserates telefonisch bei einer großen Wohn-
baugesellschaft nach einer angebotenen 1-Zimmer-
Wohnung für einen Klienten. Als Frau E. sich und ihre 
Funktion vorstellt, meint der im Inserat als Ansprech-
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person genannte Herr B. sogleich, die Wohnbaugesell-
schaft würde keine Wohnungen an Organisationen 
vergeben. Frau E. erklärt ihm, dass einer ihrer Klien-
ten auf Wohnungssuche sei. Daraufhin fragt Herr B., 
welchen Beruf der Klient denn habe. Frau E. erwidert, 
er arbeite als Küchenhilfe in einem Restaurant, und 
Herr B. fragt nach dem Verdienst des Klienten. Frau 
E. antwortet, dass er etwa 1.200 Euro netto im Monat 
verdiene. Herr B. erklärt Frau B., dass sich ihr Klient die 
Wohnung dann ohnehin nicht leisten könne, da die 
Miete nur ein Drittel des Einkommens betragen dürfe. 
Darauf erwidert Frau E., dass sich das rechnerisch sehr 
wohl ausgehe. Merklich genervt meint Herr B., dass 
die Wohnbaugesellschaft nur an InländerInnen ver-
mieten würde. Er stellt nochmals klar: „An Ausländer 
vermieten wir nicht.“ Frau E. bezeichnet diese Firmen-
politik als diskriminierend. Herr B. sagt: „Wir sind eine 
Aktiengesellschaft und wir suchen uns unsere Mieter 
aus!“ Damit endet das Gespräch. 

Frau E. wendet sich an ZARA und ersucht um recht-
liche Beratung. Ein Mitarbeiter der Beratungsstelle 
erläutert die Rechtslage und schlägt vor, Herrn B. zu 
kontaktieren und zur Stellungnahme aufzufordern. 
Frau E. ist einverstanden. Kurze Zeit später meldet sich 
Herr B. bei ZARA, um sich zur per E-Mail an ihn gerich-
teten Beschwerde zu äußern. Er stellt nicht in Abrede, 
dass das Gespräch so verlaufen ist, gibt jedoch Frau 
E. Mitschuld an der „Eskalation“. Er gibt an, dass das 
Verhältnis zwischen MieterInnen mit und ohne Mi-
grationshintergrund 50:50 beträgt. Er habe aber ein 
Problem mit „Hilfsorganisationen“ und deren Klien-
tInnen, insbesondere „anerkannten Flüchtlingen“( ➞ 
Glossar), da sein Unternehmen keine Sozialwohnun-
gen vergebe und er auch den anderen MieterInnen 
und seinen AktionärInnen gegenüber verantwort-
lich sei. Herr B. wird gefragt, ob der Klient von Frau E. 
nicht doch als Mieter in Frage kommen könnte, da er 
einer geregelten Arbeit nachgeht und sich die Kos-
ten der Wohnung problemlos leisten könne. Herr B. 
antwortet, dass die Daten des Klienten nicht gegen 
eine Vergabe der Wohnung an ihn sprechen würden. 
Allerdings könne er keinesfalls eine Vergabe an die-
sen garantieren. ZARA berichtet Frau E. vom Inhalt 
des Gesprächs. Da sie bereits mehrmals Absagen von 
MitarbeiterInnen dieser Wohnbaugesellschaft bei An-
rufen für Ihre KlientInnen erhalten hat und eine syste-
matische Diskriminierung von Flüchtlingen vermutet, 
entscheidet sie sich, eine Anzeige nach Art III Abs 1 Z 3 
EGVG (➞ Glossar) gegen Herrn B. einzubringen. ZARA 
bietet Frau E. außerdem an, diesen und ähnliche Fälle 
gemeinsam mit der Gleichbehandlungsanwaltschaft 
(➞ Glossar) zu besprechen, womit Frau E. einverstan-
den ist. 

73 Herr V. wohnt in einem größeren Mehrpartei-
enhaus in Wien und wendet sich mit einem 

Vorfall im Juli an ZARA: In seinem Haus wurde durch 
Zettelaushang eine Sammelaktion für alte Möbel und 
Kleidung gestartet. Die im offenen Erdgeschoßbe-

reich gesammelten Dinge sollen nach ein paar Wo-
chen zu einer bedürftigen Familie gebracht werden. 
Da sich die Abholung verzögert, lagern die Sachen 
länger als geplant im Haus, ein paar Gegenstände 
kommen scheinbar auch wieder abhanden. Kurz da-
rauf bemerkt Herr V., dass neben dem Sammlungs-
aushang ein weiterer Zettel mit folgendem Text auf-
gehängt wurde: „Bitte liebes N...lein[*], nimm dir alles 
mit heim“. Da im Haus auch Menschen mit schwarzer 
Hautfarbe wohnen, ist Herr V. sehr empört über diese 
Beschimpfung. Er entfernt den rassistischen Aushang. 
Da er auch die Hausverwaltung informieren möchte, 
erkundigt sich Herr V. bei ZARA über weitere Hand-
lungsmöglichkeiten. Da Herr V. nicht weiß, wer den 
Zettel aufgehängt hat, wird der Vorfall von ZARA vor-
erst nur dokumentiert. Es wird vereinbart, dass Herr 
V. sich wieder an ZARA wendet, wenn er erfährt, wer 
den Aushang getätigt hat. Herr V. bedankt sich für die 
Dokumentation und Beratung.

74 Ein Zeuge meldet ZARA im Juni folgende 
Wohnungsanzeige, die er in einer Online-

Wohnungsbörse gefunden hat: „Die Wohnung glie-
dert sich in Vorzimmer, Dusche mit WC, Wohnzimmer 
mit extra Kochnische und Schlafzimmer. […] Besich-
tigung am Freitag, den 24. Juni 2011 um 17:00 Uhr 
(Treffpunkt: vor dem Hauseingang). Bei Fragen stehe 
ich Ihnen unter der Nummer […] zur Verfügung. (Die 
Wohnung wird nur an Inländer vergeben.)“ Zum Mel-
dungszeitpunkt ist das Inserat bereits offline. ZARA 
leitet es an die Gleichbehandlungsanwaltschaft  (➞ 
Glossar) weiter, damit diese die Einleitung eines Ver-
waltungsstrafverfahrens bei der zuständigen Bezirks-
verwaltungsbehörde (➞ Glossar) beantragt. Zu Re-
daktionsschluss ist das Ergebnis des Verfahrens nicht 
bekannt. 

75 Herr V. ist Mitarbeiter einer Wiener Einrich-
tung, die Asylberechtigte und subsidiär 

Schutzberechtigte (➞ Glossar) in Form einer Integrati-
onsbegleitung bei verschiedenen sozialen Belangen, 
unter anderem bei der Wohnungssuche, unterstützt. 
Im Sommer wendet sich Herr V. an ZARA, da er seit 
längerer Zeit die traurige Erfahrung macht, dass Mak-
lerfirmen auf Anfragen zu angebotenen Wohnungen 
sehr oft sofort ablehnend antworten und pauschal 
Personen, die nach dem österreichischen Asylgesetz 
anerkannte Flüchtlinge sind und hier daher unbefris-
tet leben und arbeiten dürfen, als potentielle Miete-
rInnen ausschließen. Er berichtet von zwei Telefonge-
sprächen mit Maklerbüros, die kürzlich stattgefunden 
haben. Der erste Makler antwortet ihm gleich, dass er 
an Herrn V.s Klienten generell keine Wohnungen ver-
geben würde, er hätte „mit diesen Leuten“ schlechte 
Erfahrungen gemacht. Der zweite Makler reagiert 
ähnlich: Nachdem er hört, dass Herr V. für einen In-
teressenten anruft, der Flüchtling ist, gibt er an, dass 
seinerseits kein Interesse an einem Vertrag mit Herrn 
V.s Klienten besteht und legt auf. Herr V. wird von 
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ZARA darüber informiert, dass eine Diskriminierung 
aufgrund der ethnischen Zugehörigkeit bei der Woh-
nungsvermietung nach dem Gleichbehandlungsge-
setz (GlBG ➞ Glossar) verboten ist und welche recht-
lichen Schritte gesetzt werden können. ZARA bietet 
Herrn V. an, diesen und ähnliche Fälle gemeinsam mit 
der Gleichbehandlungsanwaltschaft (➞ Glossar) zu 
thematisieren, womit Herr V. einverstanden ist. 

76 Frau D. wohnt in einer kleinen Wiener Ge-
meindebauanlage, zu welcher ein Hof mit 

Garten gehört. Ein Teil der zur Verfügung stehenden 
Fläche ist in Beete aufgeteilt, die von einigen Haus-
parteien mit Blumen bepflanzt und betreut werden. 
Sowohl Frau M., deren Eltern aus der Türkei kommen, 
als auch Frau D. kümmern sich um jeweils eines der 
Beete und unterstützen einander dabei gegensei-
tig. Die Beete sind gepflegt und tragen zur Verschö-
nerung des Gartens bei. Anfang Mai meldet Frau D. 
empört bei ZARA folgenden Vorfall: Mitarbeiter der 
Gärtnereiabteilung von Wiener Wohnen (➞ Glossar) 
kommen eines Vormittags unangekündigt in den 
Garten und pflanzen auf manchen Flächen Büsche an. 
Die Blumenbeete werden alle unbehelligt gelassen, 
bis auf eines: Alle Blumen des Beets von Familie M. 
werden vollständig ausgerissen und auch dort Büsche 
hingepflanzt. Auf Nachfrage von Frau D., weshalb die 
Blumen von Frau M. denn entfernt werden, geben die 
Männer an, der Auftrag sei von Wiener Wohnen und 
der Mieterbeirätin des Hauses erteilt worden. Am Plan 
des Gartens sei explizit die Fläche, die von Familie M. 
gepflegt wird, angezeichnet worden.

Frau D. ist bekannt, dass die Mieterbeirätin sich 
schon mehrmals abfällig über Familie M. unter Bezug-
nahme auf deren ethnische Zugehörigkeit geäußert 
hat. Sie ist bestürzt, dass Familie M. grundlos diskrimi-
nierend behandelt wird und fragt bei Wiener Wohnen 
nach, wie das Vorgehen begründet wird. Seitens der 
zuständigen Mitarbeiterin erfährt sie schließlich, dass 
der Auftrag an die Gartenabteilung von Wiener Woh-
nen direkt von der Mieterbeirätin erteilt wurde, ohne 
dass einE MitarbeiterIn von Wiener Wohnen involviert 
gewesen wäre. Das betreffende Beet wäre laut Aussa-
ge der Mieterbeirätin nicht betreut worden.

Da Frau D. und Familie M. dieses diskriminierende 
Vorgehen der Mieterbeirätin nicht einfach so hinneh-
men möchten, kommt es, teilweise in Anwesenheit 
einer Mitarbeiterin von ZARA, zu Gesprächen aller 
Beteiligten mit Wiener Wohnen. Es wird schließlich 

beschlossen, eine Versammlung aller MieterInnen in 
Beisein eines Vertreters/einer Vertreterin von Wiener 
Wohnen zu veranstalten. Dort sollen alle Meinungs-
verschiedenheiten angesprochen werden und auch 
die Vorwürfe, die gegenüber der Mieterbeirätin be-
stehen, thematisiert werden. Zu Redaktionsschluss 
hat diese Versammlung noch nicht stattgefunden.

77 Im September entdeckt Herr F. auf einer ös-
terreichischen Inseratenseite im Internet eine 

Wohnungsanzeige mit folgendem Text: „Haushälfte 
im Erdgeschoss in ... (nur an Innländer ) zu vermieten!“ 
Herr F. meldet die Anzeige bei ZARA. ZARA kontak-
tiert daraufhin die BetreiberInnen der betreffenden 
Internetseite und informiert sie über die geltende 
Gesetzeslage, nach der solche diskriminierenden An-
zeigen verboten sind. Die BetreiberInnen bedanken 
sich in ihrer Antwort für die Meldung des Inserats. Sie 
halten fest, dass ihre Anzeigenplattform gegen jede 
Art von Diskriminierung aufgrund der ethnischen 
Zugehörigkeit sei und das Inserat daher umgehend 
entfernt werde. Der Inserent wurde außerdem darü-
ber informiert, dass diskriminierende Anzeigen nicht 
geschaltet würden. Die BetreiberInnen entschuldigen 
sich, dass die Anzeige trotz Qualitätskontrolle nicht 
sofort entdeckt und gelöscht worden sei, und versi-
chern, dass derartige Inserate in Zukunft sofort offline 
geschaltet würden.

78 Frau S. ist Mitarbeiterin einer staatlichen 
Wohnhilfe-Organisation und meldet ZARA 

im März folgenden Vorfall: Frau S. möchte für eine 
Klientin mit einem Immobilienmakler einen Besichti-
gungstermin für eine angebotene Wohnung verein-
baren. Am Ende des Telefonats mit dem Makler fragt 
dieser, ob die Klientin „eh österreichische Staatsbür-
gerin“ sei, weil der Eigentümer nicht an andere Staats-
bürgerInnen vermiete. Frau S. fragt nach, was das zu 
bedeuten habe, und beendet das Gespräch, nachdem 
ihr der Makler nochmals bestätigt hat, dass die Woh-
nung nur nach diesem rassistisch diskriminierenden 
Kriterium vergeben werde. Sie wendet sich an ZARA, 
wo sie ausführliche Informationen darüber erhält, 
welche rechtlichen Schritte in einem solchen Fall ge-
setzt werden können. Frau S. bedankt sich für die Aus-
kunft und gibt an, organisationsintern zu besprechen, 
wie weiter vorgegangen werden soll. Bis zu Redakti-
onsschluss gibt es keine weitere Rückmeldung.



41

Rassistische Vorfälle · Güter und Dienstleistungen · Handel, Gastronomie und sonstige gewerbliche Dienstleistungen

Handel, Gastronomie und sonstige gewerbliche Dienstleistungen

„Leider nein“: So hieß auch im Jahr 2011 die Antwort von Türstehern an KundInnen, die beispielsweise eine „ande-
re“ Hautfarbe oder ethnische Herkunft haben oder aber die eine „andere“ Sprache sprechen als Deutsch. „Leider 
nicht in diesem Bereich“ lautet daher auch die Antwort auf die Frage, ob sich im Laufe der Zeit etwas verbessert 
hat. Menschen, die „anders“ aussehen, werden erst gar nicht in Lokale hereingelassen, erhalten keinen Platz, wer-
den in Geschäften nicht bedient oder beschimpft. Um die rassistische Einlasspolitik in Diskotheken zum Thema zu 
machen, hat ZARA in Wien ein Lokaltesting gemacht. Die Ergebnisse bestätigen, was Jahr für Jahr im Rassismus 
Report steht: Die diskriminierende Einlasspolitik von Lokalen gegenüber Personen mit schwarzer Hautfarbe. Um 
dafür zu sensibilisieren, dass eine solche Praxis rechtswidrig ist, haben ZARA, die Gleichbehandlungsanwaltschaft  
(➞ Glossar) sowie der Klagsverband zur Durchsetzung der Rechte von Diskriminierungsopfern (➞ Glossar) die 
Initiative „Empfehlungen für eine diskriminierungsfreie Eintrittspolitik von Lokalen“ ins Leben gerufen (Näheres ➞ 
Kapitel Initiative gegen rassistische Einlasspolitik, ab S. 63).

Auch die Volksanwaltschaft beschäftigte sich im vergangenen Jahr erneut mit diesem Thema1. Schon im Jahr 
2007 hatte sie Kritik an der Verfolgung von rassistischen Diskriminierungen durch die Verwaltungsstrafbehörden  
geübt2. Die Volksanwaltschaft bestätigt, dass die Verfolgung rassistischer Diskriminierungen durch die Verwaltung 
weiterhin „ineffizient“ sei. „Umso wichtiger ist es, dass derartige Vorgänge von den Behörden verfolgt und rechtlich 
geahndet werden“, so die Forderung der Volksanwaltschaft. In der Praxis würden nur „äußerst wenige Beschwer-
den und Anzeigen bei den Behörden eingebracht und die wenigen Verfahren oft ohne Bestrafung eingestellt.“ 
Deshalb hat die Volksanwaltschaft Empfehlungen an die Regierung gerichtet, die sicherstellen sollen, dass gegen 
Diskriminierungen bundesweit „einheitlich und wirksam“ vorgegangen wird. So regt sie Schulungen der Behörden 
oder Kampagnen zur Information der Öffentlichkeit an. ZARA kann diese Forderungen der Volksanwaltschaft nur 
unterstreichen. 

 Güter und Dienstleistungen

79 Frau W. ist Mitarbeiterin einer sozialen Ein-
richtung in Wien und begleitet im November 

ein von ihr betreutes junges Mädchen zu einer medi-
zinischen Untersuchung. Der besuchte Allgemeinme-
diziner verweist die Patientin an einen Facharzt und 
lässt am Schluss noch nebenbei den Kommentar „Vor 
lauter Türken kann man in Wien nicht mehr atmen!“ 
fallen. Frau W. möchte den Vorfall von ZARA doku-
mentiert wissen.

80 Im Dezember wird ZARA folgender Vorfall 
gemeldet: Herr M., dessen Eltern aus der Tür-

kei kommen, verbringt anlässlich einer alljährlichen 
gemeinsamen Weihnachtsfeier in Linz zusammen 
mit FreundInnen den Abend in einem Restaurant. Im 
Anschluss daran möchten sie noch einen kürzlich neu 
eröffneten Tanzclub besuchen. Als sie zum Eingang 
kommen, wird Herr M. als einziger der Gruppe vom 
Türsteher nach seinem Ausweis gefragt. Auf Nachfra-
ge wird Herrn M. mitgeteilt, dass „keine Dunkelhäu-
tigen reingelassen“ werden. Herr M. ist fassungslos 
und fragt noch einmal nach. Der Türsteher antwortet 
darauf noch konkreter und meint: „Wir dürfen keine 
Ausländer reinlassen“. Danach wird den FreundIn-
nen von Herrn M. der Zutritt zum Club gewährt, ihm 
selbst jedoch der Einlass verweigert. Herbeigerufe-
ne PolizistInnen nehmen Herrn M.s Anzeige wegen 
rassistischer Einlassverweigerung auf. Andere Gäste, 
denen aus demselben Grund der Eintritt verwehrt 

worden ist, erstatten ebenfalls Anzeige. Herr M. lässt 
sich von ZARA über die gesetzliche Lage und mögli-
che weitere rechtliche Schritte informieren. Herr M. 
beschließt, den Vorfall mit Unterstützung von ZARA 
vor die Gleichbehandlungskommission (➞ Glossar) 
und möglicherweise auch vor Gericht zu bringen.

81 Ende Februar berichtet das Nachrichten-
magazin NEWS von folgendem Vorfall: Eine 

afro-amerikanische Opernsängerin, die im Theater an 
der Wien gastiert, will am 10. Februar gegen 21 Uhr 
30 im ersten Wiener Gemeindebezirk in ein Taxi stei-
gen. Beim Fahrer, der als weißhaariger Mann zwischen 
50 und 60 Jahren beschrieben wird, erkundigt sich 
die Sängerin auf Deutsch, ob er denn auch Englisch 
spreche. Dieser bejaht auf Englisch, weigert sich aber 
mit folgenden Worten, sie in seinem Mercedes-Taxi 
zu befördern: „I don't drive black women – get out!“ 
Die Sängerin steigt aus dem Taxi aus und beginnt 
zu weinen. Ein schwarzer Taxifahrer steigt aus einem 
der am Standplatz weiter hinten stehenden Wagen 
aus, erkundigt sich bei der Sängerin über den Vorfall 
und stellt den Fahrer zur Rede. Aufgrund des trauma-
tischen Erlebnisses will die Opernsängerin den Ort 
jedoch nur mehr verlassen und geht weg, ohne sich 
die Nummerntafel des Wagens zu notieren. In einem 
Zeitungsinterview äußert ein Funktionär der Wiener 
Taxiinnung Zweifel am Ablauf des Vorfalls, da es ver-
wunderlich sei, dass ein Taxifahrer so perfekt Englisch 

1 Die Missstandsfeststel-
lung der Volksanwaltschaft 
finden Sie unter  
http://www.volksanwalt-
schaft.at  Service  
Kollegialbeschlüsse  
ausgewählte Kollegialbe-
schlüsse 2011

2 Siehe:  Rassismus Report 
2007 „Anzeigenkampagne 
gegen Nur-InländerInnen-
Inserate hat strukturelle 
Missstände aufgedeckt“, 
Seite 66f
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spreche. Es sei nahezu unmöglich, den Fahrer ohne 
das Kennzeichen ausfindig zu machen. Sollte es den-
noch gelingen, würde der Mann seine Lizenz verlieren 
und eine Geldstrafe erhalten. Wiener Landespolitike-
rInnen wie Stadträtin Sandra Frauenberger fordern 
die zuständigen BerufsvertreterInnen auf, ihr Mög-
lichstes zur Ausforschung des rassistischen Taxifah-
rers zu unternehmen. ZARA wird von verschiedenen 
Medien wie dem ORF um einen Kommentar zum Vor-
fall gebeten und dokumentiert den Übergriff anhand 
der Medienberichte. Zu Redaktionsschluss ist nicht 
bekannt, ob der betreffende Fahrer ausgeforscht wer-
den konnte.

82 Frau R. ist eine freischaffende Künstlerin chi-
lenischer Herkunft und möchte im April ein 

Konto in einer Wiener Filiale einer großen österreichi-
schen Bank eröffnen. Als akademisch ausgebildete 
Malerin hat sie eine gültige Aufenthaltsbewilligung 
für KünstlerInnen. Als die Bankangestellte ihren Aus-
weis betrachtet, verweigert sie die Eröffnung eines 
Kontos mit den Worten: „People like you can not have 
an account here!“. Entsetzt geht Frau R. in eine gegen-
überliegende Filiale einer anderen Bank, kann jedoch 
auch dort kein Konto eröffnen. Sie wird von einem 
Angestellten von Kopf bis Fuß gemustert und gefragt: 
„What is your real job?“ In einer dritten Bank wird ihr 
ebenfalls eine Kontoeröffnung verweigert und erklärt, 
dass hier Deutsch gesprochen werde. ZARA wird der 
Fall von einem Freund der betroffenen Künstlerin ge-
meldet, der um Auskunft nach möglichen rechtlichen 
Schritten ersucht. Nach Rückmeldung durch ZARA 
berichtet der Mann weitere Details. Er habe sich bei 
der ersten Bank nach den Konditionen für eine Kon-
toeröffnung durch Nicht-EU-Bürgerinnen erkundigt 
und erfahren, dass seine Bekannte eigentlich keine 
Probleme haben sollte, ein Konto zu bekommen. Man 
teilte ihm mit, dass die betreffende Bankangestellte 
wohl „einen schlechten Tag“ gehabt hätte. 

Frau R. habe über Bekannte erfahren, dass man sie 
aufgrund ihrer Aufenthaltsbewilligung für Künstle-
rInnen möglicherweise für eine Sex-Arbeiterin gehal-
ten haben könnte, was auch die oben geschilderten 
Aussagen bzw. Fragen an sie erklären könnte. Der 
Bekannte von Frau R. kündigt an, mit der Künstlerin 
nochmals über das Beratungsangebot von ZARA zu 
sprechen, befürchtet aber, dass sie nichts unterneh-
men wolle. Weder Frau R. noch ihr Bekannter melden 
sich wieder bei ZARA.

83 Ende November betritt Frau P. eine Bankfiliale 
in Wien. Sie stellt sich hinter eine junge Frau 

mit schwarzer Hautfarbe, die gerade von einem Mit-
arbeiter beraten wird – sie möchte einen Geldbetrag 
überweisen. Frau P. bekommt mit, dass die junge Frau 
keinen passenden Ausweis mit sich führt und daher 
die Überweisung nicht möglich ist. Der Angestellte, 
der die junge Frau berät, verhält sich dabei völlig ru-

hig und korrekt. Der am Schalter neben ihm arbeiten-
de Kollege mischt sich mehrfach in die Beratung ein. 
Er beschwert sich, dass die Kundin keinen passenden 
Ausweis mit sich führt und meint dazu: „Wir sind hier 
nicht in Kinshasa!“ Nachdem der korrekt agierende 
Bankmitarbeiter die junge Frau aufgeklärt hat, dass 
sie später mit einem passenden Ausweis die Transak-
tion bei ihm problemlos tätigen könne, verlässt sie die 
Bank. Als Frau P. an der Reihe ist, beschwert sich der 
nebenan stehende Mitarbeiter immer noch für alle in 
der Filiale anwesenden Personen hörbar über die jun-
ge schwarze Frau und wiederholt, dass ihr Verhalten 
„eine Frechheit“ sei und sie wohl „nicht wisse, wo sie 
ist“. Frau P. fordert den Angestellten auf, sein rassisti-
sches Verhalten einzustellen. Dieser schimpft jedoch 
weiter. Frau P. fragt ihn nach seinem Namen, den er 
ihr nicht mitteilen will. Sie kündigt an, sich über ihn 
zu beschweren, was mit der Aussage quittiert wird, 
dass sein Verhalten „sowieso eine Auslegungssache“ 
sei. Frau P. schickt eine Beschwerde an die Leitung 
der Bankfiliale, die sie auch an ZARA weiterleitet. Zu 
Redaktionsschluss ist keine Reaktion auf diese Be-
schwerde bekannt.

84 Im September will ein Schüler mit schwarzer 
Hautfarbe gemeinsam mit FreundInnen ein 

neu eröffnetes Lokal in einem kleinen oberösterreichi-
schen Ort besuchen. Ihm wird als einzigem der Eintritt 
mit der Begründung verwehrt, dass die Türsteher auf 
Anweisung der Geschäftsführung keine „Schwarzen“ 
einlassen dürfen. Eine Intervention der FreundInnen 
des Betroffenen bleibt ohne Ergebnis. Die Türsteher 
weigern sich auch, den Geschäftsführer zu holen. Herr 
I., ein Freund der Familie des betroffenen Schülers, 
meldet den Vorfall an ZARA mit dem Hinweis, dass 
er bereits eine Journalistin einer Regionalzeitung auf 
diesen Vorfall aufmerksam gemacht habe, die dem 
nachgehen werde. ZARA informiert Herrn I. über die 
rechtliche Situation. Herr I. bedankt sich und gibt 
bekannt, dass er bereits mit der Gleichbehandlungs-
kommission (➞ Glossar) Kontakt aufgenommen habe. 
Zu Redaktionsschluss liegen keine weiteren Informa-
tionen zu diesem Vorfall vor. Allerdings wird ZARA 
von weiteren Personen darüber informiert, dass sich 
die rassistische Politik des Lokals bis Jahresende nicht 
geändert hat. Mangels betroffener Personen und Zeu-
gInnen, die sich direkt an die Beratungsstelle wenden, 
kann ZARA vorläufig nichts gegen diese Diskriminie-
rungen unternehmen.

85 Frau K. beobachtet im September mehrere 
Jugendliche, die sich beim Kiosk neben ei-

nem Vorarlberger Fußballplatz auf Türkisch unterhal-
ten. Der Inhaber des Kiosks herrscht die Jugendlichen 
plötzlich an, dass es hier verboten sei, Türkisch zu 
sprechen. Frau K. wendet sich an den Mann und stellt 
ihn zur Rede. Der Mann antwortet, dass dies eine hier 
gültige Regel sei, die auch für die im örtlichen Fußball-
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verein spielenden Jugendlichen türkischer Herkunft 
gelte. Frau K. ersucht ZARA um Dokumentation dieses 
diskriminierenden Verbots.

86 Im Februar geht Frau D. mit ihrer Tochter in 
ein Geschäft in Wien, in welchem sie schon 

seit Jahren Kundin ist. Die Verkäuferin, von der sie 
üblicherweise bedient wird, ist immer sehr freundlich 
und höflich. An diesem Tag wird Frau D. allerdings 
von der Eigentümerin des Geschäfts bedient, wel-
che weniger freundlich auftritt. Frau D. möchte im 
Rahmen einer Sonderaktion etwas kaufen, da diese 
jedoch nicht mehr besteht, verlassen die beiden das 
Geschäft. Beim Hinausgehen hört Frau D.s Tochter, 
wie die Geschäftseigentümerin verächtlich „Ausse, 
ausse, jüdisches Gesindel“ sagt. Die Tochter spricht 
eine andere Verkäuferin darauf an, die zuerst meint, 
sie hätte dies nicht gehört, und dann hinzufügt, dass 
die Eigentümerin „heute sehr nervös“ sei. Frau D. ist 
sehr entsetzt und empört über diese offen antisemiti-
sche Beschimpfung und lässt sich von ZARA beraten, 
welche Handlungsmöglichkeiten es gibt. ZARA ver-
fasst einen mit Frau D. abgesprochenen Brief an das 
Geschäft, in welchem um Stellungnahme zu diesem 
Vorfall ersucht wird, erhält aber keine Antwort.

87 Herr M. ist österreichischer Staatsbürger und 
lebt mit seiner Familie in Wien, seine Eltern 

sind türkischer Herkunft. Im März besucht er zusam-
men mit seiner Schwester, seinem Schwager und sei-
nen zwei Neffen ein Einkaufszentrum, um dort einige 
Einkäufe zu erledigen. Im Anschluss an die Einkäufe 
möchten sie in einem Lokal im Einkaufszentrum noch 

einen Kaffee trinken. Als sie das Lokal betreten, war-
ten sie zuerst, ob ihnen ein Tisch zugewiesen wird. 
Da die beiden Kellner sie zwar sehen, aber nicht auf 
sie zukommen, gehen sie hinaus auf die bereits ge-
öffnete Terrasse. Dort stehen einige Tische, an denen 
bereits andere Gäste sitzen, es ist allerdings kein Tisch 
unbesetzt. Es sind offensichtlich noch nicht alle Tische 
aufgestellt, da einige Tische und Stühle zusammen-
geklappt am Rand stehen und auf der Terrasse noch 
viel Platz frei ist. Da nach einiger Wartezeit kein Kell-
ner erscheint, stellen sie selbst einen der Tische mit 
den dazugehörigen Stühlen auf, nehmen Platz und 
warten weiter auf die Bedienung, um ihre Getränke 
zu bestellen. Die beiden Kellner kommen zwar einige 
Male auf die Terrasse, um die anderen Gäste zu bedie-
nen, Herrn M.s Tisch wird jedoch nicht bedient. Nach 
einer Weile reagiert schließlich einer der Kellner auf 
Herrn M.s mehrfaches Winken und ruft ihm zu, dass 
er „gleich kommen“ werde. Herr M. und seine Familie 
warten weiter, 15 Minuten später werden sie jedoch 
noch immer nicht bedient. 

Nachdem sie rund eine halbe Stunde lang igno-
riert wurden, beschließen Herr M. und seine Familie 
frustriert, das Lokal wieder zu verlassen. Beim Hinaus-
gehen durch das Lokal sehen sie die beiden Kellner 
bei der Ausschank stehen, und Herr M. bedankt sich 
in sarkastischem Tonfall bei dem einen Kellner für das 
„gleich Kommen“. Der andere Kellner antwortet Herrn 
M. darauf: „Danke fürs Tisch aufstellen! Fahren's dort-
hin zurück, wo sie herkommen, in den Süden!“ Herr M. 
ist von dieser verächtlichen Beschimpfung entsetzt. Er 
verlangt vom Kellner dessen Daten und kündigt an, 
Anzeige zu erstatten. Der Kellner wiederholt seine ras-
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sistische Äußerung und verweigert Herrn M. die Be-
kanntgabe seiner Daten. Dieser könne sich aber beim 
Infopoint des Einkaufszentrums beschweren. 

Herr M., seine Schwester und sein Schwager sind 
fassungslos, Herr M. beschwert sich auch beim Info-
point über das Verhalten des Kellners. Wenig später 
erhält er eine E-Mail der Marketingabteilung des Ein-
kaufszentrums, in welcher ihm zugesagt wird, dass 
seine Beschwerde mit der Bitte um Stellungnahme 
an das Lokal weitergeleitet werde. Auch entschuldige 
man sich vorab für eine mögliche Schlechterbehand-
lung, da dies nicht der Unternehmensphilosophie 
entsprechen würde. 

Herr M. erhält danach aber kein weiteres Schreiben 
mehr, weder vom Einkaufszentrum noch vom betref-
fenden Lokal. Er wendet sich zuerst an die Polizei und 
erfährt dort, dass er eine verwaltungsstrafrechtliche 
Anzeige nach Art III Abs 1 Z 3 EGVG  (➞ Glossar) we-
gen Diskriminierung aufgrund der ethnischen Zuge-
hörigkeit beim Zugang zu öffentlich angebotenen 
Dienstleistungen erstatten kann, was er auch tut. Da 
er in diesem Verfahren aber keine Parteienstellung  
(➞ Glossar) hat, erfährt er nicht, ob wirklich eine Ver-
waltungsstrafe gegen das Lokal verhängt wird. Wei-
ters meldet Herr M. sich auch bei ZARA, um den Vorfall 
zu melden und sich über die rechtliche Situation zu in-
formieren. Nach umfassender Beratung bringt Herr M. 
mit Hilfe von ZARA einen Antrag auf Feststellung ei-
ner Diskriminierung und Belästigung (➞ Glossar) bei 
der Gleichbehandlungskommission  (➞ Glossar) ein. 
Das Verfahren ist zu Redaktionsschluss noch offen.

88 An einem Abend im Oktober wollen Frau C. 
und ihr Ehemann, er ist nigerianischer Her-

kunft, ein Tanzlokal in Wien besuchen. Beide sind 
angemessen für den Abend gekleidet. Der Türsteher 
des Lokals verweigert dem Paar den Eintritt mit der 
Begründung, der Club wäre bereits voll. Frau C. fällt 
jedoch auf, dass andere, nach ihnen kommende Gäs-
te sehr wohl eingelassen werden. Auf ihre Nachfrage 
erhält sie vom Türsteher die Antwort, diese wären alle 
„Stammgäste“. Frau C. ist sehr betroffen, da sie den 
Eindruck hat, dass die Einlassverweigerung lediglich 
aufgrund der Hautfarbe ihres Mannes erfolgt ist, und 
wendet sich an ZARA. Sie wird über die rechtliche Si-
tuation und mögliche Schritte informiert. Frau C. mel-
det sich nicht mehr bei ZARA.

89 Herr P. lebt seit einiger Zeit zusammen mit 
seiner Ehefrau in Wien, er ist in El Salvador 

geboren und hat lange in den USA gewohnt. An ei-
nem Freitagabend im Sommer vereinbart Herr P. mit 
FreundInnen, gemeinsam einen Tanzclub im 5. Wiener 
Gemeindebezirk zu besuchen. Herr P. ist als erster dort 
und möchte eintreten. Vor dem Lokal steht Sicherheit-
spersonal, eine Frau und ein Mann. Als Herr P. zum 
Eingang geht, verwehrt ihm der Türsteher mit der Er-
klärung den Eintritt, es handle sich an diesem Abend 
um eine „private Party“. Herr P. wundert sich zwar, hält 

diese Angabe aber zunächst für wahrheitsgemäß und 
meint, dass er dann wohl seine FreundInnen darü-
ber informieren solle, dass sie sich woanders treffen 
müssten. Der Türsteher stimmt ihm zu und wiederholt 
mehrmals, dass an diesem Abend eine private Feier 
im Lokal stattfinde. 

Kurz darauf – Herr P. befindet sich noch in der Nähe 
des Lokaleingangs – nähern sich ein Mann und eine 
Frau dem Club. Als sie beim Eingang ankommen, 
spricht sie der Türsteher sofort mit den Worten „Sie ha-
ben die Einladung“ an, in einem Tonfall, der erkennen 
lässt, dass er davon ausgeht, dass sie verstehen, wor-
um es geht und die Frage bejahen würden. Die Frau 
versteht jedoch nicht und antwortet verwundert: „Ein-
ladung? Welche Einladung?“ Der Türsteher wiederholt 
seine Anfrage und gibt durch Blicke – auch zu Herrn 
P. – zu verstehen, dass das Pärchen die Frage bejahen 
solle. Den beiden wird die Situation schließlich klar 
und sie antworten: „Oh ja, die Einladung... natürlich, 
ja, ja.“ Sie werden in das Lokal eingelassen, ohne eine 
„Einladung“ oder ähnliches vorzuzeigen. 

Herr P. erkennt, dass die „private Feier“ offensicht-
lich nur ein Vorwand war, um ihm den Eintritt zu 
verweigern, und dass ihm der Einlass vermutlich auf-
grund seines Aussehens verweigert wurde. Er spricht 
die beiden TürsteherInnen darauf an. Die Türsteherin 
bittet ihn daraufhin, wegzugehen und keine Prob-
leme zu machen. Sie fügt hinzu, dass es im 1. Bezirk 
Lokale für „Latinos“ gäbe. Aufgrund der folgenden 
Diskussion zwischen Herrn P. und den TürsteherInnen, 
die auch von anderen Gästen wahrgenommen wird, 
kommt ein Mitarbeiter aus dem Innenbereich des Lo-
kals hinzu und fragt, was los sei. Herr P. erklärt, dass 
ihm der Zutritt offenbar aufgrund seiner ethnischen 
Herkunft verweigert wurde. Der Mitarbeiter weist 
Herrn P. darauf hin, dass das Lokal sehr voll sei und er 
vermutlich deshalb nicht hineingelassen wurde. Herr 
P. erwidert, dass ihm seitens des Türstehers aber ein 
ganz anderer Grund – die „private Party“ – genannt 
wurde und andere, nach ihm kommende Personen 
keineswegs daran gehindert wurden, das Lokal zu be-
treten. Daraufhin ermöglicht der Mitarbeiter Herrn P. 
den Eintritt ins Lokal.

Herr P. ist sehr erschüttert von dem Vorfall, da ihm 
so etwas bisher noch nie passiert ist. Er erkundigt 
sich bei ZARA, ob ein solches Vorgehen erlaubt ist. Er 
wird darüber aufgeklärt, dass Einlassverweigerungen 
aufgrund der ethnischen Zugehörigkeit rechtswidrig 
sind und welche rechtlichen Schritte möglich sind. 
ZARA bietet an, als ersten Schritt das Lokal zu kon-
taktieren und um Stellungnahme zu ersuchen. Herr P. 
meldet sich aber nicht mehr.

90 Im September möchte Herr B. zusammen mit 
einem Freund, Herrn K., die Geburtstagsfeier 

eines gemeinsamen Freundes in einer Linzer Disko-
thek besuchen. Herr B. und Herr K. sind beide öster-
reichische Staatsbürger, Herrn K.s Eltern kommen aus 
Österreich, Herrn B.s Vater kommt aus Ägypten. Als sie, 
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beide angemessen gekleidet, zum Eingang des Lokals 
kommen, geht Herr B. als erster zur Tür und wird vom 
Türsteher des Lokals aufgehalten und gefragt, ob er 
das Lokal schon einmal besucht habe. Herr B. bejaht 
dies, da er vor dem Sommer schon einmal in dieser 
Diskothek war. Der Türsteher antwortet ihm: „Heute 
wird's nix“. Herr B. hat den Eindruck, dass es dem Tür-
steher, der selbst „ausländisch“ aussieht, unangenehm 
ist, ihn abzuweisen. Herr B. und Herr K. verbleiben un-
schlüssig in der Nähe des Eingangs und können beob-
achten, wie nach ihnen kommende Gäste, unter an-
derem ein Arbeitskollege von Herrn B., kommentarlos 
eingelassen werden. Sie gehen daher nochmals zum 
Türsteher, der Herrn B. wieder den Eintritt verwehrt. 
Die beiden Freunde entfernen sich abermals vom Ein-
gang. Dann dreht sich Herr K. jedoch wieder um, geht 
alleine zum Türsteher und fragt: „Und was ist mit mir?“. 
Der Türsteher lässt ihn kommentarlos ein. Für Herrn B. 
und seinen Freund bestätigt dies die Annahme, dass 
Herrn B. lediglich aufgrund seines Aussehens bzw. sei-
ner ethnischen Zugehörigkeit der Zutritt in die Disko-
thek verweigert wurde. Herr B. wendet sich an ZARA 
und wird über die rechtliche Situation informiert. Mit 
Unterstützung von ZARA bringt er eine verwaltungs-
strafrechtliche Anzeige nach Art III Abs 1 Z 3 EGVG  
(➞ Glossar) beim Magistrat der Stadt Linz ein. Herr K. 
unterstützt Herrn B. in diesem Verfahren als Zeuge. 
Weiters bringt ZARA für Herrn B. einen Antrag bei der 
Gleichbehandlungskommission (➞ Glossar) ein, das 
Verfahren ist zu Redaktionsschluss noch offen.

91 Im April sind Herr und Frau K. zu einer Ge-
burtstagsparty einer Arbeitskollegin von Frau 

K. eingeladen, welche in einer Wiener Bar stattfindet. 
Zusammen mit einem Freund von Herrn K. treffen sie 
sich mit anderen eingeladenen KollegInnen vor dem 
Club. Diese betreten nacheinander ohne Probleme 
das Lokal. Als Herr und Frau K. gemeinsam mit Herrn 
K.s Freund schließlich zum Eingang kommen, teilt ih-
nen der Türsteher mit, dass Herr K. und sein Freund 
nicht eintreten dürfen. Frau K. ist erstaunt und fragt 
nach einer Begründung. Der Türsteher antwortet ihr, 
dass sie „am Donnerstag Probleme mit solchen Leu-
ten gehabt“ hätten. Frau K. fragt nach, wer mit „solche 
Leute“ gemeint sei, der Türsteher bezieht sich offen-
sichtlich auf die schwarze Hautfarbe von Herrn K. und 
seinem Freund. Die Kollegin, die Geburtstag feiert, 
kommt hinzu, und nochmals wiederholt der Türste-
her, dass er „keine Probleme mit solchen Leuten“ ha-
ben wolle. Ein zweiter Türsteher meint, wenn er diese 

Gäste in den Club lassen würde und es Probleme we-
gen ihnen geben solle, müsse er dann auch die Ver-
antwortung dafür übernehmen. Herr und Frau K. sind 
von diesem diskriminierenden Verhalten sehr betrof-
fen und betreten das Lokal in der Folge nicht. Frau K. 
wendet sich aufgrund dieser rassistischen Einlassver-
weigerung an ZARA, um zu weiterem Vorgehen bera-
ten zu werden, nimmt ihren Gesprächstermin dann 
aber doch nicht wahr.

92 Herr L., Sozialarbeiter, ist österreichischer 
Staatsbürger und in der Türkei geboren. Im 

Herbst geht er in einer Wiener Filiale einer großen Bä-
ckereifirma einkaufen. Er spricht perfekt Deutsch und 
Türkisch. Herr L. hat den Eindruck, dass die Verkäufe-
rin, die ihn bedient, ebenfalls türkischer Herkunft sein 
könnte und spricht sie auf Türkisch an. Sie antwortet 
ihm, dass sie zwar Türkisch spreche, jedoch in der Ar-
beit nur Deutsch mit ihm reden dürfe. Herr L. kann 
den Zweck dieser Regelung nicht nachvollziehen. Er 
beginnt zu recherchieren, ob diese Anweisung auch 
in anderen Filialen gilt und befragt mehrere Mitarbei-
terInnen weiterer Filialen dazu. Er kommt zur Erkennt-
nis, dass es eine solche Regelung nicht nur in dieser 
betreffenden Bäckereikette gibt, sondern auch in zwei 
weiteren großen österreichischen Bäckereiunterneh-
men. Die befragten VerkäuferInnen geben an, dass 
bereits bei ihrer Einschulung klargestellt wurde, dass 
sie im Verkauf mit KundInnen weder Türkisch noch 
ex-jugoslawische Sprachen verwenden dürften. Die 
Sprachen Englisch und Französisch seien im Kontakt 
mit KundInnen aber sehr wohl erlaubt. Die Kenntnis 
dieser Sprachen wäre bei der Einstellung sogar eine 
erwünschte Zusatzqualifikation.

Herr L. findet, dass diese sprachliche Ungleichbe-
handlung nicht nachvollziehbar und diskriminierend 
ist, Zwei- und Mehrsprachigkeit sollte als positiv ange-
sehen, gelebt und nicht durch dienstliche Anweisun-
gen verboten werden. Er wendet sich daher an meh-
rere österreichische Medien, damit dieses Vorgehen 
der Firmen öffentlich thematisiert wird. Ein Redakteur 
der Wiener Stadtzeitung „Der Falter“ kontaktiert die 
drei Unternehmen und ersucht um Stellungnahme. 
Zwei der Firmen geben an, dass keine derartige inter-
ne Anweisung bestehe, es handle sich um ein Missver-
ständnis. Die dritte Firma bestätigt das beschriebene 
Vorgehen, merkt aber an, dass es sich eher um eine 
„Empfehlung“ als eine Regelung handle. Mitte No-
vember erscheint im „Falter“ ein Artikel dazu. ZARA 
dokumentiert den Fall. 
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93 Im Jänner meldet die Anti-Rassismus-Initiati-
ve no-racism.net folgende an sie gerichtete 

E-Mail zu Dokumentationszwecken an ZARA:

„From: abschieben die affen / drogenn… komm
 Subject: n… gehören zu afrika

 drogendealer abschieben n[…]huren mit aids ab-
schieben überhaupt die ganzen tschuschen un sig, 
künstler raus aus wean stadt der drogen stadt der 
asyls – migrantis -scharotzer geht arbeiten und dann 
nach hause nach afferika“

94 Im März erhält die Nationalratsabgeordnete 
der Grünen, Alev Korun, folgendes rassisti-

sches E-Mail, das sie an ZARA zur Dokumentation wei-
terleitet:

„Sie wollen wissen warum wir die Türken nicht ak-
zeptieren können?

Die Türken sind hinterlistig, sie bedrohen die Leu-
te, auch andere Zuwanderer. Ich kenne genug aus 
vielen Ländern die sich beschweren. Türken schlagen 
am häufigsten ihre Kinder, sie zwingen sie oft zur Hei-
rat. Sie fordern viel zu viel anstatt sich nur ein wenig 
anzupassen. Die Türkenfrauen stinken, da muß man 
einen Bogen machen. Die Türkenkinder werden zu 
brutalen Jugendllichen Messerstechern erzogen. Die 
Türken sind intolerant allen anderen gegenüber. Sie 
wollen oft keinen Müll trennen wenn einer etwas sagt 
wird er bedroht. Türken wollen Machtbauten hier bei 
uns, denn sie wollen unser Land haben. Sie kommen 
oft her um hier zu schmarotzen. Sind lästig bei jeder 
Krankenhausambulanz, drohen auch dort, ich kenne 
genug Bekannte die im Gesundheitswesen arbeiten, 
und die immer wieder erzählen, wie unmöglich sich 
nur die Türken aufführen. Die Türken wollen dreimal 
im Jahr Therapie, auch wenn sie nicht arbeiten. Wir Ös-
terreicher trauen uns oft jahrelang keine zu machen. 
Dieses dumme Bürgerforum "pro" Türken hat doch 
gezeigt wie die lügen. Jeder Hund sieht wie falsch 
die sind, sonst würden die Hunde nicht knurren,und 
das meistens nur bei den Türken. Kein Wunder! Tür-
ken sind die einzigen Zuwnderer die immer alles er-
zwingen wollen. Sie sind bösartig veranlagt und oft 
versauen sie die ganze gute Stimmung in den Wohn-
häusern, und sie lassen alles verdrecken, sagt man 
aber freundlich dass sie die angeschissenen Windeln 
nicht in den Papierkontainer werfen sollen, dann wird 

Rassistische Reaktionen auf Anti-Rassismus-Arbeit

Wer Rassismus öffentlich zum Thema macht oder sich für die Anliegen von Personen, die als „anders“ wahrgenom-
men werden, einsetzt, wird nicht selten selbst zur Zielscheibe von Angriffen. Seit Jahren dokumentiert ZARA auch 
diese rassistischen Reaktionen auf Anti-Rassismus-Arbeit. Aus diesem „Material“ eine Auswahl zu treffen, ist bis-
weilen pikant. Denn es ist keine leichte Entscheidung, Hetzparolen, die oftmals direkt per Mail an die Betroffenen 
gerichtet sind, einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Doch ebenso wie in den anderen Fällen soll 
auch dieses Stück der Realität nicht unter den Tisch gekehrt werden. 

natürlich wieder gedroht. [...] Die Politiker haben es 
längst übersehen, denn diese falsche Türkenbande 
hat doch längst das Sagen in den Wohnhäusern. Die 
sind nur freundlich wenn sie etwas gratis wollen!! Ein 
großes Pfui Teufel für diese dumme Politik die solche 
hinterhältigen Leute noch beschützt, und somit die 
eigene Bevölkerung verratet!“

95 Anlässlich der Präsentation des Rassismus 
Report 2010 erhält ZARA folgende Nachricht 

über das Kontaktformular: „Zu Eurem Rassismusbe-
richt 2010: Scheißt Euch ned an! Gibt eh viel zu viele 
Türken und anderes in Wien!“

96 Ende März erhält ZARA folgende E-Mail: 
„mich kotzt euer Verrein der nur davon lebt 

von der Asylindustrie so an. Alleine nur die einseiti-
gen Berichterstatungen,da grausts mir. Nonanet wer 
stellt schon Kopftücher tragende Muslime ein,gehts 
noch? Ihr stellt jedesmal richtige Österreicher  so da, 
als wären hier nur rechte. Aber das tagtäglich Überfä
lle,Raub,Einbrüche,Einschüchterungen usw...von dem 
ganzen Abschaum nehmt ihr nicht mal zur Kennt-
niss. Die ganzen Eselstreiber wo ein Erdäpfel mehr 
IQ hat brauchen wir hier in Ö bei Gott nicht. Am bes-
ten ists man fliegt Zara und die ganzen Vollpfosten 
Türken,Albaner,usw...nach Libyen aus da könnt ihr 
euch dann betätigen,Gadaffi hat sicher Freude mit 
euch allen.“

97 Frau H., die ZARA seit Jahren regelmäßig 
mit rassistischen und die Arbeit von ZARA 

verleumdenden Anrufen belästigt, hinterlässt im Juli 
mehrere Nachrichten auf dem Anrufbeantworter der 
Beratungsstelle, in denen sie befürwortet, dass Musli-
mInnen „geschächtet“ werden sollen.

98 Im November erhält die Leiterin eines Wie-
ner Flüchtlingsprojekts eine E-Mail, in der sie 

vom Verfasser persönlich beschimpft und diffamiert 
wird. Die E-Mail endet mit folgendem Satz: „ICH WÄH-
LE FPÖ UND DANN KÖNNEN SICH DIE AUSLÄNDER 
UND SIE WARM ANZIEHEN --DANN WERDEN DIE KZ 
WIEDER AKTIVIERT!!!“ Frau R., eine Mitarbeiterin des 
Flüchtlingsprojekts, wendet sich an ZARA und ersucht 
um eine rechtliche Beurteilung des Schreibens. Ein 
ZARA-Mitarbeiter rät zu einer Anzeige bei der Melde-
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stelle für NS-Wiederbetätigung des Innenministeri-
ums (➞ Glossar ➞ Bundesamt für Verfassungsschutz 
und Terrorismusbekämpfung). Frau R. nimmt den Rat 
an. Kurze Zeit später erhält Frau R. die Rückmeldung, 
dass der Verfasser der E-Mail nicht ausgeforscht wer-
den kann, da er die Nachricht über ein Webmail-Portal 
abgeschickt habe. Zudem seien die angezeigten Aus-
sagen nicht öffentlich verbreitet worden und somit 
nicht strafbar. Bei Bekanntwerden der Identität des 
Verfassers könne die Leiterin des Flüchtlingsprojekts 
jedoch eventuell zivilrechtlich gegen den Verfasser 
vorgehen. Frau R. leitet diese Rückmeldung an ZARA 
weiter und kündigt an, weitere Schritte zu überle-
gen. Bis Redaktionsschluss hat sie sich nicht mehr bei 
ZARA gemeldet.

99 Im Oktober erhält ZARA folgende Mitteilung 
über das Kontaktformular auf der ZARA-

Homepage: „Kürzlich war ich (aus Weiz), in Wien wo 
mir die Handtasche gestohlen wurde. Ich wurde von 
kriminellen Zigeunern um die Urzeit gefragt, plötzlich 
war die Tasche weg. So viel kriminelles Ostblockgesin-
del wie in Wien gibt es in keiner anderen Stadt. Nun 
muß ich lesen das ihr diese Verbrecher noch unter-
stützt. Ihr macht euch damit mitschuldig, habe euch 
bereits angezeigt! Mit freundlichen Grüßen Eine ent-
setzte Wienurlauberin“

work@migration ist eine gewerkschaftliche Interessengemeinschaft 
von MigrantInnen für MigrantInnen. Das Ziel ist, durch Erfahrungsaus-
tausch und Vernetzung, die vielfältigen Diskriminierungen von Migran-
tInnen – insbesondere in der Arbeitswelt – wirksam zu bekämpfen. 

work@migration ermöglicht erstmals auch direkte Mitbestimmung 
von MigrantInnen in der Gewerkschaft.

Wir bieten:
Rechtsberatung • und Rechtsvertretung zu allen Fragen des Arbeits-
verhältnisses
Betriebsratsgründung• - und beratung
Information zu • Fremdengesetzgebung und Ausländerbeschäfti-
gungsgesetz
Rassismus- und • Antidiskriminierungsberatung
Lobbying in Fragen des • Aufenthalts- und Beschäftigungsrechts

Mehr Info zur GPA-djp und der work@migration unter:

>> www.gpa-djp.at/migration

>> nicholas.hauser@gpa-djp.at

GPA-djp-Mitglieder haben es besser. 
Überzeugen Sie sich selbst, tragen Sie sich ein:

www.gpa-djp.at/migration

Beratung
Vernetzung

Unterstützung
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ZARA bringt Vielfalt und Chancengleichheit  
in Kommunen
Projekte in 12 Städten und Gemeinden in ganz Österreich

Näher zu den BürgerInnen!

Unterschiedlichste Personen teilen die Erfahrung, 
Diskriminierungen erlebt zu haben: Die Jugendlichen 
mit schwarzer Hautfarbe, die anders als ihre „öster-
reichisch“ aussehenden FreundInnen am Eingang zu 
einer Diskothek abgewiesen werden; die Frau, die ei-
nen Job nicht erhält, weil sie aus religiösen Gründen 
das Kopftuch trägt; der Fünfzigjährige, der trotz seiner 
überdurchschnittlichen Qualifikationen keinen Job 
mehr bekommt; die Rollstuhlfahrerin, die ihre Bank-
geschäfte nicht erledigen kann, weil der Zugang zur 
Filiale nicht mit einer Rampe ausgestattet ist; der ho-
mosexuelle Lebensgefährte, der von der Mitversiche-
rung ausgeschlossen ist. Dies sind Beispiele für Diskri-
minierungen, die in Österreich verboten sind. 

Chancengleichheit und die Verwirklichung des Rechts 
auf Nicht-Diskriminierung zählen zu den wichtigsten 
Grundvoraussetzungen, damit alle Menschen gleich-
berechtigt an der Gesellschaft teilhaben können. Der 
Zugang zum Gleichbehandlungs- und Anti- Diskrimi-
nierungsrecht in Österreich jedoch ist relativ schwie-
rig. Einerseits sind die gesetzlichen Bestimmungen 
sehr komplex: Es gibt an die 35 Gesetze, die entspre-
chende Regeln enthalten. Andererseits sind diese 
Gesetze nur wenig bekannt, ebenso wie Einrichtun-
gen, die Betroffenen von Diskriminierungen zu ihrem 
Recht verhelfen. Im Jahr 2011 hat ZARA – Zivilcoura-
ge und Anti-Rassismus-Arbeit deshalb gemeinsam 
mit den Projektpartnern Klagsverband (➞ Infobox  
Seite 50) und freiraum-europa (➞ Infobox Seite 50) 
ein Projekt initiiert, das zum Ziel hatte, dieses Wissen 
einer breiteren Öffentlichkeit auf kommunaler Ebene 
zugänglich zu machen. 

ZARA bringt Vielfalt und Chancengleichheit in Kommunen · Projekte in 12 Städten und Gemeinden in ganz Österreich

Es ist ein für ZARA – Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit bislang einzigartiges Projekt: In insgesamt 12 Städten  
und Gemeinden in ganz Österreich hat ZARA für Diskriminierungen sensibilisiert und Kompetenzen für den  
positiven Umgang mit gesellschaftlicher Vielfalt vermittelt. Gemeinsam mit den Projektpartnern Klagsverband 
und freiraum-europa hat ZARA insgesamt 43 Veranstaltungen durchgeführt, an denen insgesamt 708 Personen 
aus sechs Bundesländern teilgenommen haben. Besonders deutlich wurde dabei: Rechtliche Klarheit sowie ein 
verständnis- und respektvoller Umgang miteinander ist ein großes Anliegen für viele BürgerInnen.

Städte- und Gemeindetage zum Thema 
Chancengleichheit
Chancengleichheit, Toleranz und Respekt gegenüber anderen sind 
Grundvoraussetzungen für ein friedvolles Miteinander – und ge-
nau diese Themen haben verschiedene Städte und Gemeinden im 
vergangenen Jahr auf die Tagesordnung gesetzt. Von Juni bis Ok-
tober 2011 fanden in ganz Österreich 13 Gemeinde- und Städteta-
ge statt, koordiniert von ZARA – Zivilcourage und Anti-Rassismus-
Arbeit. Beteiligt waren folgende Städte und Gemeinden: St. Pölten 
und Pressbaum aus Niederösterreich, Vöcklabruck und umliegende 
Gemeinden aus Oberösterreich, Eugendorf und Salzburg Stadt aus 
dem Land Salzburg, Feldbach, Graz und Hart bei Graz aus der Steier-
mark, Wörgl aus Tirol sowie Bregenz und Hohenems aus Vorarlberg. 
Die Programminhalte wurden von ZARA sowie von den Projektpart-
nern Klagsverband und freiraum-europa durchgeführt. Das Projekt 
wurde durch das Progress Programm der Europäischen Union und 
das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 
finanziert.

Beim  ZARA Workshop “Alley of intolerance” wird man nur mit Hilfe von Akustik auf 
Rassismus im Alltag aufmerksam gemacht.
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„Es ist für ZARA ein bislang einmaliges Projekt: Wir 
konnten in Städten und Gemeinden in ganz Öster-
reich Workshops, Vorträge und Diskussionen an-
bieten und eine tiefgreifende  Sensibilisierung für 
die Themen Chancengleichheit, Gleichstellung und 
Barrierefreiheit erreichen.“ Mit diesen Worten zieht 
Gertraud Kücher, Leiterin der ZARA-Trainings, Bilanz. 
Im Rahmen des Projekts hatten Städte und Gemein-
den die Möglichkeit, ihren BürgerInnen das Recht 
auf Nicht-Diskriminierung sowie Kompetenzen für 
einen besseren Umgang mit gesellschaftlicher Viel-
falt näherzubringen. Mit dabei war die niederöster-
reichische Gemeinde Pressbaum: „Leider taucht die 
negative Ungleichbehandlung von Menschen oder 
Menschengruppen in unserem Alltag immer wieder 
auf – teils bewusst, teils durchaus auch unbewusst“, 
stellt Umweltgemeinderat Michael Sigmund fest. „Ich 
bin daher begeistert, dass wir von ZARA im Rahmen 
des Projektes die Möglichkeit zur Aufklärung und Sen-
sibilisierung unserer Bürgerinnen und Bürger bekom-
men haben.“

Schon einmal hat ZARA auf kommunaler Ebene ein 
breit angelegtes Projekt durchgeführt: Im Jahr 2007 
beschäftigte sich das steirische Feldbach eine Woche 
lang unter dem Titel „8ung für alle“ mit dem Thema 
gesellschaftlicher Vielfalt1. Auch dieses Mal ist Feld-
bach wieder mit von der Partie. „Durch die Vielzahl 
unterschiedlicher Workshops und Vorträge wird das 

Thema Chancengleichheit breit und offen angespro-
chen. Wir tragen dadurch wesentlich zur Sensibilisie-
rung der BürgerInnen unserer Stadt bei“, erklärt And-
rea Keinrath. Sie ist Integrationsbeauftragte der Stadt 
Feldbach, die Workshops sowohl für Jugendliche als 
auch für Führungskräfte und MitarbeiterInnen der 
Gemeindeverwaltung, UnternehmerInnen und Perso-
nalverantwortliche gebucht hatte. 

Breite Programmpalette

Der Startschuss für die Städte- und Gemeindetage 
fiel am 16. Juni in Hart bei Graz. Bis Ende Oktober 
haben daran insgesamt 12 Städte und Gemeinden 
teilgenommen. Sie konnten dabei aus einer breiten 
Programmpalette ein auf ihre Situation und auf die 
TeilnehmerInnen zugeschnittenes Programm wählen. 
Im Rahmen der Workshops wurden rechtliche Hand-
lungsmöglichkeiten zur Bekämpfung von Diskrimi-
nierungen vermittelt und Strategien für den Umgang 
mit Vielfalt erarbeitet. Innerhalb der Workshopgrup-
pen kam es immer wieder zu spannenden Diskussi-
onen, die zum Nachdenken über eigene Vorurteile 
anregten. Für die meisten eine völlig neue Erfahrung 
war der Workshop „Finger, fertig, los!“: In absolut licht-
losen Räumen begaben sich die TeilnehmerInnen auf 
eine Reise, auf der sie ihren Tast-, Gehör-, Geschmack- 
und Geruchsinn neu entdecken und so das Leben von 
blinden und sehbehinderten Menschen kennen ler-

ZARA bringt Vielfalt und Chancengleichheit in Kommunen · Projekte in 12 Städten und Gemeinden in ganz Österreich

1 Siehe Rassismus Report 
2007, S. 72

Wo ist eigentlich geregelt, dass Diskriminierungen verboten sind? Was kann man gegen Diskriminierungen auf rechtlichem Weg machen? Mit diesem Fragen beschäftigten sich 
die TeilnehmerInnen dieses Workshops beim Städtetag in Vöcklabruck. 
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freiraum-europa
freiraum-europa hat es sich zur Aufgabe ge-
macht, allen behinderten, älteren, pflegebe-
dürftigen Menschen beim Abbau von oder 
bei der Vermeidung zukünftiger Barrieren im 
öffentlichen oder privaten Raum zu helfen, 
um Ihnen das Leben zu erleichtern. Der Ver-
ein möchte allen Menschen – unabhängig von 
einer temporären oder dauerhaften Behinde-
rung – ein selbstbestimmtes, gleichberechtig-
tes Leben ermöglichen. Als Vertretung des eu-
ropäischen Dachverbandes EIDD Design for all 
Europe in Österreich ist freiraum-europa auch 
international tätig. 

http://www.freiraum-europa.org

nen konnten. Bei der „Alley of intolerance“ wiederum 
konnten die TeilnehmerInnen hautnah erfühlen, wie 
hasserfüllt rassistische Parolen sind. Bei diesem Work-
shop wird man mit verbundenen Augen und nur mit 
Hilfe von Akustik auf Rassismus im Alltag aufmerksam 
gemacht. 

Vielfältige Zielgruppen

Durch die Vielfalt der Angebote wurde eine große 
Bandbreite an unterschiedlichen Zielgruppen er-
reicht. Unter den TeilnehmerInnen waren interes-
sierte BürgerInnen, SchülerInnen, Verwaltungsange-
stellte, UnternehmerInnen, PolizistInnen oder aber 
auch MitarbeiterInnen von Beratungseinrichtungen.  
Durch die in den Veranstaltungen gewonnenen Erfah-
rungen sollte es den TeilnehmerInnen leichter fallen, 
Diskriminierungen zu erkennen. Sie sollten darüber 
hinaus auch dazu befähigt werden, in Zukunft aktiv 
gegen Diskriminierungen zu kämpfen und Chancen-
gleichheit zu fördern. Darüber hinaus wurde ein Pool 
an politischen MultiplikatorInnen geschaffen, die die 
Themen Chancengleichheit und Nicht-Diskriminie-
rung in ihrem jeweiligen Umfeld verstärkt berücksich-
tigen können. Indem sie ihre Kenntnisse weitergeben, 
können sie einen Beitrag leisten, um eine bundes-
weite Strategie zur Bekämpfung von Diskriminierung 
über den gesetzlichen Rahmen hinaus zu leisten. 
Denn es gibt immer noch viel zu tun.

Mitarbeit: Marion Draxler
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Klagsverband
Der Klagsverband ist ein Dachverband von der-
zeit 27 Vereinen, die sich mit der Bekämpfung 
von Diskriminierungen beschäftigen. ZARA ist 
seit der Gründung Mitglied. Der Klagsverband 
unterstützt die Durchsetzung rechtlicher An-
sprüche von Diskriminierungsopfern, bietet 
Trainings zum Antidiskriminierungsrecht an, 
dokumentiert und kommentiert die einschlä-
gige Rechtsprechung, stellt seine Expertise in 
Form von Stellungnahmen zu Gesetzesent-
würfen zur Verfügung und versteht sich als 
Ansprechpartner für den Dialog mit der Zivil-
gesellschaft.

http://www.klagsverband.at/
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„Wichtig ist der persönliche Zugang“

Susi Bali ist Trainerin von 
ZARA und hat im Rahmen 
der Städte- und Gemeinde-
tage mehrere Workshops 
abgehalten. Sie ist Psycholo-
gin und Trainerin im Selbst-
behauptungsbereich und 
beschäftigt sich seit langem 
sowohl theoretisch als auch 
praktisch mit dem Themen-
kreis Diskriminierung und 
Empowerment.

Wie schafft man es, bei zum Teil sehr bunt zusammen
gesetzten Gruppen ein Verständnis für Vielfalt herzu
stellen? 

Ein guter Einstieg ist die Frage, welche Vorurteile es 
gegenüber der Gruppe gibt, der die anwesenden 
Personen angehören. Damit ermöglicht man den 
TeilnehmerInnen einen persönlichen Zugang und sie 
sehen, dass auch sie von verallgemeinernden Grup-
penzuschreibungen von außen betroffen sind, wenn 
auch vielleicht nicht von rassistischen Vorurteilen. So 
kann man vermitteln: Wenn sich andere mit ihren Vor-
urteilen irren, kann das auch mir passieren. 

Wo wird es schwierig? 

Natürlich dann, wenn Menschen nicht nur Vorur-
teile haben, sondern auch Erfahrungen, die diese 

Vorurteile zu bestätigen scheinen, zum Beispiel mit  
kriminellen Jugendlichen. Diese realen Erfahrungen 
muss man ernst nehmen, auch wenn soziale Hinter-
gründe dahinter stecken. Wenn es aber gelingt anzu-
docken – und das gelingt am ehesten über die per-
sönliche Betroffenheit - dann kann man vermitteln, 
dass es den Versuch wert ist, sich seiner Vorurteile 
bewusst zu werden und sie zu hinterfragen. 

Welcher Workshop war aus Deiner Sicht am 
spannendsten? 

Sehr spannend war ein Training für Start-StipendiatIn-
nen in Salzburg, also für hochbegabte SchülerInnen 
mit Migrationshintergrund. Die waren sehr interes-
siert und das Besondere war, dass die TeilnehmerIn-
nen sehr unterschiedliche Migrationshintergründe 
hatten: Die Eltern einer Teilnehmerin haben beide 
afrikanischen Migrationshintergrund, sie selbst ist in 
Salzburg geboren und spricht Salzburger Dialekt. Ein 
anderer Teilnehmer wiederum ist aus einer ehemali-
gen russischen Republik und erst seit ein paar Jahren 
in Österreich. Es war also in Wahrheit eine sehr hete-
rogene Gruppe und genau in diesem Rahmen ist sehr 
klar geworden, wie egal es ist, wo sie herkommen. 
Ihre Gemeinsamkeit bestand nicht darin, dass sie Mi-
grationshintergrund hatten, sondern dass es alle sehr 
gescheite Jugendliche sind. 

Das Interview führte Sonja Fercher.
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e-learning-tool 
“Anti-Diskriminierungstraining”
 
Sie möchten gern in Teile unseres Trainings hineinschnuppern? 
Das e-learning-tool von ZARA gibt ihen die Möglichkeit dazu:

http://www.zara.or.at/materialien/gleiche-chancen/elearning/

Elearning_INS_RZ.indd   1 23.02.12   17:49
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Gleichbehandlung: 
Hoffnung auf neuen Schwung durch Gesetzesnovelle

Im Jahr 2011 ist eine Novelle des Gleichbehandlungs
gesetzes (➞ Glossar) in Kraft getreten. Was hat sich in 
Bezug auf rassistische Diskriminierungen verändert? 

Ritzberger-Moser: Eine Verbesserung gibt es bei der 
Diskriminierung durch Assoziierung: Sprich es kann 
sich nicht nur die/derjenige beschweren, der/dem 
eine Dienstleistung verweigert wird, weil sie/er etwa 
eine bestimmte ethnische Zugehörigkeit aufweist, 
sondern auch Personen, die mit ihm/ihr „verbunden“ 
sind. Man stelle sich vor: Eine Gruppe feiert in einem 
Lokal Geburtstag und Gäste mit dunkler Hautfarbe, 
die zur Gruppe gehören, werden nicht eingelassen. 
Dann sind nicht nur die diskriminiert, die nicht einge-
lassen werden, sondern auch die anderen Gäste. Ich 
könnte mir durchaus vorstellen, dass es dadurch einen 
zusätzlichen Schwung gibt. 
Ein anderes Beispiel ist, wenn eine Person von Arbeits-
kollegInnen beschimpft wird, weil sie eine Beziehung 
zu einem dunkelhäutigen Menschen oder zu einem 
Menschen mit einer „anderen“ Religionszugehörigkeit 
hat: Dann ist das eine Belästigung im Sinne des Gleich-
behandlungsgesetzes und die betroffene Person kann 
sich dagegen wehren.

Lukowitsch: Außerhalb der Arbeitswelt gibt es eine 
Änderung bei den Immobilien-Inseraten: Diese müs-
sen nun analog zu den Stellen-Inseraten diskriminie-
rungsfrei gestaltet sein. 

Rassistische Türpolitik von Lokalen ist geradezu ein 
Dauerbrenner. Was könnte man tun, um LokalbesitzerI
nnen dazu zu bringen, nicht mehr zu diskriminieren? 

Das Problem ist, dass dem Gesetzgeber wenige Inst-
rumentarien zur Verfügung stehen. Womit man solche 
Lokale trifft, ist wirtschaftlicher Druck. 

Auf der anderen Seite wird oftmals kritisiert, dass die 
Strafen immer noch nicht abschreckend genug seien. 
Wie sehen Sie das? 

Lukowitsch: Grundsätzlich sind die Schadenersätze 
nach oben offen. Das österreichische Schadenersatz-
recht ist aber sehr, sehr zurückhaltend. 

Ritzberger-Moser: Das EU-Recht verlangt wirksame 
und effektive Strafen. Gleichzeitig sind wir aber natür-
lich gezwungen, uns im Diskriminierungsrecht nicht 
ganz vom sonstigen Schadenersatzrechtssystem in 
Österreich zu lösen. Wir müssen im System bleiben. 
Ich denke, dass wir mit der Mindestschadenersatz-
Regelung eigentlich einen großen Schritt gemacht 
haben – und der liegt immerhin bei 1.000 Euro bei Be-
lästigungen. Das sind eigentlich Beträge, die durchaus 
relevant sind. 

Was man vielleicht mehr machen müsste, ist das 
Verwaltungsstrafrecht zu nutzen – das es ja gäbe. 
Ein/e UnternehmerIn, der/die immer wieder Verstöße 
diskriminierender Art begeht, könnte auch nach dem 
Verwaltungsstrafrecht, dem EGVG (➞ Glossar), be-
straft werden. Das wird zu wenig gemacht. 

Auch die Volksanwaltschaft kritisierte 2011 erneut, 
dass die Beschwerden nicht energisch genug verfolgt 
werden. 

Genau. 

Entscheidungen der Gleichbehandlungskommission 
(➞ Glossar) haben keine Konsequenzen, sondern es 
wird nur festgestellt, ob eine Diskriminierung vorlag 
oder nicht. Gibt es Pläne, diesen Entscheidungen mehr 
Zähne zu verleihen? 

Die Gleichbehandlungskommission ist eben keine  

Im März 2011 traten Änderungen des Gleichbe-
handlungsgesetzes in Kraft, über eine weitere No-
velle wird seit Ende 2011 wieder verhandelt. Denn 
ein wesentliches Ziel wurde in der vergangenen Ge-
setzesänderung nicht erreicht: Eine Ausweitung des 
Diskriminierungsschutzes. Im Moment sind Diskriminie-
rungen außerhalb der Arbeitswelt aufgrund des Alters, 
der Religion, der Weltanschauung und der sexuellen  
Orientierung nicht verboten – anders als Diskrimi-
nierungen aufgrund des Geschlechts und der ethni-
schen Herkunft. Dies hätte bereits im Zuge der letzten  
Novelle geändert werden sollen, scheiterte aber am Widerstand der ÖVP.  Anna Ritzberger-Moser ist zuständige 
Abteilungsleiterin für das Gleichbehandlungsgesetz (➞ Glossar) im Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsu-
mentInnenschutz, Claudia Lukowitsch Expertin in dieser Abteilung. Sie sprechen über Verbesserungen durch die 
jüngste Gesetzesnovelle und über bestehende Instrumente im Kampf gegen Diskriminerungen.

Anna Ritzberger-Moser Claudia Lukowitsch

ZARA bringt Vielfalt und Chancengleichheit in Kommunen · Gleichbehandlung: Hoffnung auf neuen Schwung durch Gesetzesnovelle
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Behörde, sie kann nicht Schadenersatz festsetzen oder 
sonstige verbindliche Verpflichtungen verhängen. Das 
ist auch ein Vorteil, da die Gleichbehandlungskommis-
sion dadurch sehr niederschwellig ist. Andererseits ist 
es auch nicht so wie bei Gericht, wo ich meinem/r 
GegnerIn wirklich als GegnerIn gegenübersitze, son-
dern das Setting vor der Kommission ist ein anderes. 
Dann gibt es durchaus Menschen, denen es unter An-
führungsstrichen nur darum geht, dass ihnen bestä-
tigt wird „Ja, ich wurde diskriminiert.“ Aber es stimmt: 
Wenn ich mehr will, muss ich vor Gericht gehen. 

Was man aber oft übersieht: Die Kommission stellt 
im konkreten Fall nicht nur fest, ob eine Diskriminie-
rung vorgelegen hat, sondern gibt auch Empfehlun-
gen ab an den/die „Beklagte/n“, was er/sie verbessern 
könnte oder sollte. Darüber muss der/diejenige dann 
auch berichten und die Kommission geht dem schon 
nach, wenn auch losgelöst vom Einzelfall, der das Gan-
ze ausgelöst hat. 

Lukowitsch: Bei manchen Fällen – vor allem bei Dis-
kriminierungen in der Arbeitswelt – machen wir die 
Erfahrung, dass den Beschuldigten gar nicht bewusst 
war, dass sie diskriminiert haben. Da ist Aufklärung 
schon sehr, sehr nützlich. 

Es wird immer wieder angeregt, sich die Regelungen 
im Bereich Behinderung zum Vorbild zu nehmen, wo 
es die Möglichkeit einer Schlichtung gibt. Wäre nicht 
auch bei anderen Diskriminierungsgründen sinnvoll? 

Ritzberger-Moser: Das diskutieren wir gerade. Vor 
allem die Gleichbehandlungsanwaltschaft (GAW ➞ 

Glossar) weist darauf hin, dass sie bei den Fällen, die 
an sie herangetragen werden, schon sehr viel im Sinne 
einer Schlichtung leistet, bevor sie ein Verfahren vor 
die Gleichbehandlungskommission (GBK) bringt. 

Lukowitsch: Manche Fälle, die vor der GBK einge-
bracht worden sind, werden zurückgezogen, weil sich 
die Parteien unter dankenswerter Mithilfe der GAW auf 
eine Lösung geeinigt haben.

Ritzberger-Moser: Genau das sollte ja auch das Ziel 
sein: Beide Seiten sollen die Situation richtig beurtei-
len können, es soll zu einer Entschuldigung kommen, 
meinetwegen auch zu einer Geldleistung – und dann 
soll das in Zukunft nicht mehr passieren. Das erreiche 
ich natürlich viel eher durch Verständnis als mit einer 
einseitig aufgebrummten Strafe, bei der die Person 
vielleicht gar nicht einsieht, warum sie diese zahlen 
soll.

Das Interview führte Sonja Fercher.

Auch beim ZARA:Talk stand der „Dschungel Anti-Diskriminierungsrecht“ im Oktober 2011 auf dem Programm. Unter der Moderation von Sibylle Hamann (v.r.n.l.) diskutierten Anna 
Ritzberger-Moser (Bundesministerium für Arbeit, Soziales und KonsumentInnenschutz), Bernhard Amann (Stadtrat für Integration und Soziales, Stadt Hohenems) und Andrea Lud-
wig (Juristin beim Klagsverband) über das Gleichbehandlungsrecht, Zuständigkeiten der Ebenen und Hürden bei der Rechtsdurchsetzung.
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Bewusstseinsarbeit durch das Gesetz

Wo sehen Sie eigentlich den größten Handlungsbe
darf beim Kampf gegen Diskriminierungen: Brauchen 
wir höhere Strafen, mehr gesellschaftliche Sensibili
sierung?

Nikolay-Leitner: Als das Gleichbehandlungsgesetz 
im Jahr 1979 konzipiert wurde, wurde darüber dis-
kutiert, daraus ein hoheitliches Gesetz wie das Ar-
beitszeitgesetz oder das Arbeitsinspektionsgesetz 
zu machen – also ein Gesetz, bei dem der Staat bei 
Verstößen hoheitlich eingreift. Man hat sich dagegen 
entschieden und es als zivilrechtliches Gesetz konzi-
piert. Das heißt, es ist das Recht der Person, die dis-
kriminiert wurde, Schadenersatz zu verlangen. Diese 
Konstruktion geht davon aus, dass in diesem Bereich 
Strafe nicht unbedingt das probate Mittel ist. Sie ist 
sehr viel stärker in Richtung Bewusstseinsbildung 
gerichtet. Wir als Gleichbehandlungsanwaltschaft 
wurden später sozusagen in staatsanwaltschaftlicher 
Funktion eingerichtet. Sie verfolgt das Interesse des 
Staates, dass das Gleichbehandlungsgebot eingehal-
ten wird. 

Ein Gesetz, das in Richtung Bewusstseinsbildung ori
entiert ist: Wie muss man sich das vorstellen?

Nikolay-Leitner: Diese passiert in den Auseinan-
dersetzungen, die wir für unsere KlientInnen führen, 
etwa indem wir einen Arbeitgeber oder eine Arbeit-
geberin mit dem Vorwurf der Diskriminierung kon-
frontieren. Diese stellen dann Fragen wie: Wieso kann 
ich mir als ArbeitgeberIn mein Personal nicht frei aus-
suchen? Warum darf ich nicht eine Person einstellen, 
die ein bisschen weniger qualifiziert ist, dafür aber 
„zum Team passt“, wie es immer so schön heißt? Da 
reibt sich´s und da passiert die Bewusstseinsbildung.

Die wirkliche Stärke der Gleichbehandlungsan-
waltschaft ist, dass das Gleichbehandlungsgesetz (➞ 
Glossar) eine gesetzliche Verpflichtung enthält, nicht 
zu diskriminieren. Das hat Gewicht. Von Fall zu Fall 
entwickelt sich anhand dieser Reibungspunkte das 
Bewusstsein, das geht natürlich nur ganz langsam 
voran. Es braucht sicher zehn bis 15 Jahre, bis so eine 
Bewusstseinsbildung wirklich greift. Das haben wir 
auch bei der Gender-Diskriminierung gesehen, etwa 

bei der sexuellen Belästigung: Anfang der 90er Jahre 
wurde die Bestimmung ins Gesetz aufgenommen und 
man kann sehen, dass sich das Bewusstsein verändert 
hat. Bei den anderen Bereichen haben wir noch relativ 
wenige Beschwerden und daher verändert sich auch 
das Bewusstsein kaum. Da muss die Bewusstseinsbil-
dung überhaupt erst beginnen. 

Im Rassismus Report 2010 haben wir einen Anstieg 
von Fällen beobachtet, in denen Frauen mit Kopftuch 
diskriminiert wurden, insbesondere am Arbeitsplatz. 
Was sind die Ursachen dafür?

Lang: Es gibt immer mehr gut ausgebildete musli-
mische Frauen. Viele sind hier aufgewachsen, haben 
hier die Schule besucht und tragen das Kopftuch. 
Außerdem sind die jungen muslimischen Frauen sehr 
selbstbewusst und fordern ihr Recht auf Beschäfti-
gung ein.

ArbeitgeberInnen bringen manchmal Argumente, 
an denen man merkt, dass sie sich noch sehr wenig 
damit auseinandergesetzt haben. Ich berate zum Bei-
spiel jetzt eine junge Frau, die in Salzburg geboren 
ist, sie kommt aus einer muslimischen Familie, trägt 
Kopftuch, studiert Pädagogik und hat sich als Be-
suchshilfe in der mobilen Altenpflege beworben. Sie 
hat sehr nachvollziehbar geschildert, dass sie unter 
allen Bewerberinnen die Bestqualifizierte gewesen 
wäre. Sie wurde aber mit dem Argument abgelehnt, 
man müsse sie als Arbeitgeber vor den Klienten und 
Klientinnen schützen. Man wisse schließlich nicht, wie 
diese auf das Kopftuch reagieren würden, es könnte 
jemand aggressiv reagieren und dann wäre sie alleine 
mit dieser Person in der Wohnung. 

Hier hätte es auch andere Möglichkeiten gegeben, 
damit umzugehen. Man hätte sie etwa bei den Kli-
entInnen wirklich gut einführen können und zeigen, 
dass man hinter ihr steht. Es ist aber nichts derglei-
chen passiert, sondern man hat sich eben darauf be-
rufen, die Arbeit könne für sie gefährlich werden. Hier 
gibt es eine ganz klare Regel: Der Arbeitgeber oder 
die Arbeitgeberin hat eine Fürsorgeverpflichtung und 
muss dafür Sorge tragen, dass es zu keinen Belästi-
gungen oder Übergriffen kommt.

Bei den Städte- und Gemeindetagen hat ZARA über 
die Rechtslage bei Diskriminierungen informiert und 
über Institutionen, die Betroffenen zu ihrem Recht ver-
helfen. Ein wesentliches Gesetz in diesem Bereich ist 
das Gleichbehandlungsgesetz (➞ Glossar), eine Ins-
titution, die in diesem Bereich arbeitet, ist die Gleich-
behandlungsanwaltschaft (GAW). Im Interview sprechen 
Ingrid Nikolay-Leitner und Eva Lang von der GAW über 
die bewusstseinsbildende Wirkung dieses Gesetzes und 
ihre Arbeit im Kampf gegen Diskriminierungen. Eva Lang Ingrid Nikolay-Leitner

ZARA bringt Vielfalt und Chancengleichheit in Kommunen · Bewusstseinsarbeit durch das Gesetz
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Nikolay-Leitner: Das Phänomen kennen wir aus der 
Gender-Diskriminierung von vor zehn Jahren: Auch 
da hat es etwa im Speditionsgewerbe geheißen, man 
könne Frauen nicht den besser bezahlten Posten ge-
ben, wo sie ins Ausland reisen müssen. Denn bei Aus-
landsreisen, schon gar im arabischen Raum, liefen sie 
Gefahr, belästigt zu werden. Das ist ein klassisches 
Motiv. Aber wenn man davon ausgeht, dass diese Si-
tuation unverrückbar ist, ändert sich gesellschaftlich 
nie etwas. Man kann nur die Situation ändern und 
darf nicht die ohnehin Diskriminierten von der dis-
kriminierenden Situation fernhalten und ihnen damit 
ihre Existenzgrundlage nehmen. 

Mit welchen Fällen haben Sie es in der Arbeitswelt 
sonst zu tun?  

Lang: Sehr häufig wird nach perfekten oder aus-
gezeichneten Deutschkenntnissen gefragt, wobei 
dies oft wirklich übertriebene Anforderungen sind. 
Grundsätzlich ist es natürlich selbstverständlich, dass 
man für die Tätigkeit, die man machen möchte, aus-
reichende Deutschkenntnisse haben muss. Wenn ich 
eine/n ÜbersetzerIn suche, kann ich natürlich ins Inse-
rat hineinschreiben: „Ausgezeichnete Russisch-, Eng-
lisch- und Spanischkenntnisse erforderlich“. In diesem 
Fall ist das eine sachliche Anforderung. Aber wenn 
man zum Beispiel für Küchenhilfen perfekte oder aus-
gezeichnete Deutschkenntnisse verlangt, ist das ein-
deutig unangemessen und unsachlich und soll ganz 
gezielt Migrantinnen und Migranten ausschließen. 

Nikolay-Leitner: Natürlich muss man sich vernünftig 
verständigen können. Nur: Warum erwähne ich das in 
so einem Stelleninserat? Wie komme ich auf die Idee, 
dass sich da Leute bewerben könnten, auf die das 
nicht zutrifft? Da wird durch die Blume gesagt, dass 
man keine MigrantInnen will.

Und außerhalb der Arbeitswelt: Welche Fälle kommen 
da am häufigsten vor?  

Lang: Die meisten betreffen den Einlass in Lokale, 
sehr häufig sind auch Diskriminierungen bei der Ver-
mietung von Wohnungen. Immer wieder gibt es Fälle, 
die in öffentlichen Verkehrsmitteln passieren. Da wer-
den Menschen beschimpft, weil sie „anders“ ausse-
hen. Oder sie unterhalten sich in einer Fremdsprache 
und werden teils aggressiv gefragt: „Könnt Ihr nicht 
Deutsch sprechen?“.

In der Arbeitswelt gibt es die Fürsorgeverpflichtung 
des Arbeitgebers/der Arbeitgeberin. Wie ist das außer
halb der Arbeitswelt? 

Zwar ist es nicht ausdrücklich im Gesetz so vorgese-
hen. Aber in der Praxis vertritt etwa Gleichbehand-
lungskommission (➞ Glossar) die Auffassung, dass es 
auch in diesen Bereichen eine Fürsorgepflicht etwa 
von LokalbesitzerInnen ihren KundInnen gegenüber 
gibt, die sich aus der Verpflichtung ableitet, nicht zu 

diskriminieren. Wir hatten einen Fall, wo indische Gäs-
te in einem Lokal nicht vom Kellner bedient wurden. 
Da ist eindeutig der/die EigentümerIn oder BesitzerIn 
des Lokals gefragt, hier Abhilfe zu schaffen. Leider 
wissen das viele Menschen nicht. 

Ein anderer Klient wurde in einem Flugzeug von 
einem anderen Fluggast als Jude beschimpft. Die 
Gleichbehandlungskommission konnte nicht fest-
stellen, ob die beleidigenden Äußerungen tatsächlich 
gefallen sind. Sie hat aber ausgesprochen, dass die 
Fluggesellschaft etwas unternehmen hätte müssen, 
wenn sie tatsächlich so gefallen wären.

Sie haben eingangs gesagt, dass Veränderungen nur 
langsam voran gehen. Woran liegt das?

Nikolay-Leitner: Man muss unterscheiden: Die Be-
wusstseinsbildung durch das Gesetz ist das, was wir 
machen können. Das ist natürlich Kleinarbeit und 
geht langsam, aber es geht seinen stetigen Gang. Das 
andere ist die gesellschaftspolitische Argumentation, 
diese muss parallel passieren.

Das Interview führte Sonja Fercher.

ZARA bringt Vielfalt und Chancengleichheit in Kommunen · Bewusstseinsarbeit durch das Gesetz

Gleichbehandlungsanwaltschaft (GAW)
Seit Jänner 2005 gibt es neben der Anwaltschaft für die Gleichbe-
handlung von Männern und Frauen in der Arbeitswelt auch jeweils 
eigene Gleichbehandlungsanwaltschaften für die Gleichbehand-
lung unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit, Religion oder Welt-
anschauung, vom Alter oder von der sexuellen Orientierung in der 
Arbeitswelt sowie für den Bereich rassistischer Diskriminierungen in 
sonstigen Bereichen. Die Gleichbehandlungsanwaltschaft ist unter 
anderem zuständig für die Beratung von Personen, die Opfer von Dis-
kriminierung wurden und kann Studien zur Diskriminierungssituati-
on in Österreich sowohl in Auftrag geben als auch selbst erstellen. An 
die GAW herangetragene Fälle können von dieser der Gleichbehand-
lungskommission (➞ Glossar) zur Begutachtung vorgelegt werden.

http://www.gleichbehandlungsanwaltschaft.at/
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UPR revisited
Die universelle Menschenrechtsprüfung  
als laufender Verbesserungsprozess  

Im Jahr 2011 wurde Österreich erstmals vom UN-
Menschenrechtsrat im Rahmen der so genannten 
UPR („Universal Periodic Review“)1, der universellen 
Menschenrechtsprüfung, geprüft. Diese Prüfung ist 
nicht nur Rückschau auf bisherige Leistungen und 
Versäumnisse Österreichs bei der Umsetzung zahlrei-
cher internationaler Abkommen. Sie könnte auch als 
Startpunkt für neue Anstrengungen dienen, damit 
möglichst allen Menschen, die in Österreich leben, 
alle Menschenrechte zu Teil werden. Im Rahmen der 
Menschenrechtsprüfung haben die Mitglieder des 
UN-Menschenrechtsrates der österreichischen Re-
gierung 161 Empfehlungen gemacht. Allerdings hat 
die Regierung nur 131 angenommen, die übrigen 30  
wurden abgelehnt. 

Nicht angenommen wurden etwa:

•	die Erstellung von Nationalen Aktionsplänen für 
Menschenrechte und gegen Rassismus,

•	die Sammlung und Aufschlüsselung von Daten über 
Fälle von Rassismus und Diskriminierung

•	die Aufstockung der personellen und finanziellen 
Ressourcen der Gleichbehandlungsanwaltschaft,

•	die Aufnahme von sozialen Grundrechten in die  
Verfassung, 

•	die Anpassung der Nationalen Menschenrechtsins-
titution (Volksanwaltschaft) an die „Pariser Prinzipien“, 

•	die Sicherstellung, dass keine Kinder in Haft genom-
men werden sowie

•	die Gleichbehandlung gleich- und gegenge-
schlechtlicher Beziehungen.

Über diese Themen muss trotzdem weiter diskutiert 
werden. Der Schwerpunkt der Gespräche der Bundes- 
und Landesregierungen liegt allerdings bei den ange-
nommenen Empfehlungen, von denen einige mit be-
sonderem Bezug zu Rassismus und Diskriminierung 
kurz dargestellt werden sollen.

Novellierung und Harmonisierung des An-
tidiskriminierungs-Rechts und Stärkung 
der Antidiskriminierungs-Stellen

Zeitgleich mit der UPR-Prüfung im Jänner 2011 ver-
weigerte der ÖVP-Parlamentsklub dem Gleichbe-
handlungsgesetz das so genannte „Levelling Up“, also 
die Angleichung des Diskriminierungsschutzes auf 
alle Gründe. Außerhalb der Arbeitswelt bleiben damit 
auch nach der Novelle Diskriminierungen aufgrund 
des Alters, der Religion und Weltanschauung sowie 
der sexuellen Orientierung erlaubt. Die Bundesländer 
waren in diesem Punkt überwiegend konsequenter 
und verbieten Diskriminierung aufgrund aller sieben 
Diskriminierungsgründe. Nur Niederösterreich hält 
sich zurück – und will erst aktiv werden, wenn es euro-
parechtlich gezwungen wird.

Strafrechtlicher Schutz vor Diskriminierung 
(Erschwerungsgründe, Verhetzung)

Gerade beim strafrechtlichen Diskriminierungsschutz 
sind Verbesserungen besonders schwer zu erzielen. So 
wurde die Ausweitung des Verhetzungsverbots auf alle 
sieben Diskriminierungsgründe beschlossen. Verhet-
zung liegt in Zukunft aber nur vor, wenn sie „für eine 
breite Öffentlichkeit wahrnehmbar“ ist. Offen ist nach 
wie vor, wie die so genannten Erschwerungsgründe (➞ 

Glossar) des § 33 Ziffer 5 des Strafgesetzbuches wirksam 
werden sollen. Dieser Paragraph besagt, dass schwerer 
bestraft werden soll, wer „aus rassistischen, fremden-
feindlichen oder anderen besonders verwerflichen Be-
weggründen gehandelt hat.“ Diese Bestimmung besteht 
zwar schon lange, wird aber von den StaatsanwältInnen 
und RichterInnen konsequent nicht angewendet.

Unabhängige Überwachung der Polizei und 
Verhütung von Folter

Gerade bei rassistischen Übergriffen machte sich die 
fehlende unabhängige Kontrolle der Polizei bemerkbar.  

1 Siehe: Rassismus Report 
2010 „Alle Menschenrechte 

für alle”, Seite 55ff

Im Rahmen des Universal Periodic Review (UPR) hat der UN-Menschenrechtsrat im 
Jahr 2011 die Menschenrechtssituation in Österreich unter die Lupe genommen. 
Auch NGOs konnten dabei ihre Kritikpunkte und Vorschläge einbringen. Der Klags-
verband (➞ Infobox S. 50) hat einen eigenen Schattenbericht verfasst sowie zu  
einem gemeinsamen Bericht der österreichischen NGOs beigetragen. Volker Frey ist 
Generalsekretär des Klagsverbands. Ein Gastbeitrag.

UPR revisited · Die universelle Menschenrechtsprüfung als laufender Verbesserungsprozess
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Interne Untersuchungen wurden oft erst nach medi-
alem Druck zu Ende geführt. Im Herbst beschloss das 
Parlament, den Menschenrechtsbeirat  (➞ Glossar) bei 
der Volksanwaltschaft statt wie bisher im Innenminis-
terium anzusiedeln. Außerdem wurde ihm die Stellung 
eines Nationalen Präventionsmechanismus (NPM) im 
Kampf gegen Folter und andere grausame, unmensch-
liche oder erniedrigende Behandlungen oder Strafen 
eingeräumt. 

Damit wird das Fakultativprotokoll vom 18. Dezem-
ber 2002 zum Übereinkommen der Vereinten Nationen 
gegen Folter und andere grausame, unmenschliche 
oder erniedrigende Behandlungen oder Strafen (OP-
CAT) umgesetzt. Die Volksanwaltschaft ist sicher besser 
als jede andere Einrichtung in Österreich geeignet, die 
Aufgaben zu übernehmen. Kritisch ist aber anzumerken, 
dass sie nicht die international geforderte Unabhängig-
keit besitzt, da sie faktisch von den drei mandatsstärks-
ten Parteien im Nationalrat besetzt wird. Eine Evaluie-
rung sollte spätestens bis zum Jahr 2015 durchgeführt 
werden, um die Wirksamkeit des neuen Gremiums zu 
überprüfen.

An Menschenrechten orientierte Asyl- und 
Migrationspolitik

Die Einführung der „Rot-Weiß-Rot-Karte“ war die ein-
schneidendste Änderung des Aufenthaltsrechts im Jahr 
2011 und orientierte sich vor allem an den Interessen 
der Wirtschaft. Sonstige Verbesserungen für Asylwerbe-
rInnen und ZuwandererInnen aus Drittstaaten gab es in 
diesem Zeitraum nicht.

Strukturiertes und nachhaltiges Follow Up 
zu UN-Empfehlungen

An diesem Punkt wird sich ein allfälliger Mentalitätswan-
del der österreichischen Politik und Verwaltung wohl 
am stärksten ablesen lassen. Die regelmäßige Über-
prüfung staatlicher Aktivitäten und Nichtaktivitäten aus 
menschenrechtlicher Sicht bietet für Chancengleichheit 
bezüglich Bildung und Arbeit, Armutsbekämpfung und 
gleicher Teilhabe an der Gesellschaft große Chancen.

Offener strukturierter und regelmäßiger 
Austausch

Österreich ist ein typisch korporatistischer Staat – die 
staatlichen Einrichtungen verhandeln traditionell 
mit den SozialpartnerInnen. Das Prozedere der Men-
schenrechtsprüfung ist wieder einmal eine Gelegen-
heit, den Dialog mit der Zivilgesellschaft einzufordern. 
Das Bundeskanzleramt und das Außenministerium, 
die diesen neuen Dialog koordinieren, nehmen ihn 
ernst. Verbesserungen aber sind nötig. Als erste An-
sprechpersonen sollen die Menschenrechtskoordi-
natorInnen in den Ministerien und den Bundeslän-
dern dienen. Auch für diese ist der Dialog neu, ihre  
Stellung scheint vielfach unklar. Darüber hinaus merken 
viele NGOs, dass dieser Dialog ressourcenintensiv und 

damit auch finanziell aufwändig ist. Auch die finanziel-
len Rahmenbedingungen müssen daher angesprochen 
werden. 

Fazit

Für eine Zwischenbilanz scheint es momentan noch 
zu früh. Es zeigt sich aber, dass der UPR-Prozess in 
einem doppelten Sinn bestehende Entwicklungen 
unterstützen kann. Teils schon lange erhobene men-
schenrechtliche Forderungen können mit Unterstüt-
zung der Staatengemeinschaft druckvoller angespro-
chen werden. Politikfelder, die bisher in Österreich 
nur selten unter Menschenrechtsaspekten diskutiert 
wurden (etwa Sozialpolitik und Armutsbekämpfung), 
können so auf den politischen Verhandlungstisch ge-
hoben werden. Schließlich könnte das UPR – Follow 
Up die politische Landschaft in Österreich im Sinne 
von mehr Pluralismus und zivilgesellschaftlicher Par-
tizipation beleben. 

UPR – Universelle Menschenrechtsprüfung
Im Rahmen der UPR – der universellen Menschenrechtsprüfung – 
überprüft der UN-Menschenrechtsrat alle vier Jahre die Umsetzung 
der internationalen Menschenrechtsverpflichtungen durch die UNO-
Mitgliedstaaten. Ziel ist die Verbesserung der Menschenrechtssitua-
tion in jedem der 192 Staaten. Österreich wurde erstmals im Jänner 
2011 geprüft. Im Jahr 2013 wird im genannten Midterm-Report eine 
Zwischenbilanz gezogen, im Jahr 2015 ist die nächste Prüfung durch 
den Menschenrechtsrat angesagt. Bis dahin ist noch viel zu tun, um 
Rassismus und Diskriminierung auch institutionell abzubauen. In 
Österreich hat sich die Zivilgesellschaft in der Initiative menschen-
rechte.jetzt zusammengeschlossen, um an der Umsetzung der Emp-
fehlungen mitzuarbeiten.

Links: 
http://www.ohchr.org/en/hrbodies/upr/pages/uprmain.aspx 
http://www.menschenrechte-jetzt.at
http://www.upr-info.org/

UPR revisited · Die universelle Menschenrechtsprüfung als laufender Verbesserungsprozess
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Projekt „Peer Education“ an Wiener Schulen
Vom Opfer zum Vorbild:  
Jugendliche lernen von Gleichaltrigen Mut zur Vielfalt

„Mut zur Vielfalt“: Unter diesem Titel sind im ver-
gangenen Schuljahr Schülerinnen und Schüler der 
kaufmännischen Schulen des bfi Wien aktiv gewor-
den und haben sich im Rahmen eines Projektes von 
„ZARA – Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit“ 
zu so genannten Peer-TrainerInnen im Bereich Anti-
Diskriminierung ausbilden lassen. Diese von der Ar-
beiterkammer Wien finanzierte Ausbildung vermittelt 
SchülerInnen zum einen ein tiefgreifendes Verständ-
nis für die Themen Rassismus, Diskriminierung, ge-
sellschaftliche Vielfalt und Zivilcourage. Zum anderen 
gibt sie ihnen das nötige Handwerkszeug mit auf den 
Weg, um selbst mit ihren SchulkollegInnen in Work-
shops zu diesen Themen zu arbeiten. „Wenn früher 
jemand in der Schule gehänselt wurde, bin ich nur 
daneben gestanden. Jetzt ist das nicht mehr so“, resü-
miert der 17-jährige Saša Zarić. Er gehört zu jenen 13 
SchülerInnen, die im vergangenen Jahr ausgebildet 

wurden, um für ihre MitschülerInnen Workshops zum 
Thema Anti-Rassismus und Anti-Diskriminierung ab-
zuhalten. Dabei haben die meisten Peer-TrainerInnen 
am eigenen Leib erlebt, was es heißt, diskriminiert zu 
werden. „Die anderen schauen zu, schauen weg oder 
stehen einfach daneben“, sagt die 15-jährige Sophie 
Forsthuber. „Das liegt daran, dass man mutlos ist und 
Angst hat, selber mit hineingezogen zu werden.“ Jetzt 
kann sie anders damit umgehen – als Peer-Trainerin 
ist sie nun Vorbild statt Opfer.

„Wenn Jugendliche untereinander die alltäglichen 
Diskriminierungen und rassistischen Angriffe thema-
tisieren, kann unglaublich viel erreicht werden. Peer 
Education ist eine der nachgewiesen effektivsten Me-
thoden, um eine Veränderung der inneren Einstellung 
und des Verhaltens zu bewirken“, betont Gertraud Kü-
cher, Leiterin der ZARA-Trainings.

Projekt „Peer Education“ an Wiener Schulen · Vom Opfer zum Vorbild: Jugendliche lernen von Gleichaltrigen Mut zur Vielfalt

Ein Projekt macht Schülerinnen und Schüler stark. Sie lernen hinzuschauen, wo andere wegschauen, aufzustehen, 
wo andere erstarren. Für sich und ihre MitschülerInnen – gegen Rassismus und Diskriminierung. Ein guter Weg für 
ein besseres Zusammenleben.

Das Peer Education-Team: Die 13 Jugendlichen haben bereits ihre ersten Workshops für ihre SchulkollegInnen abgehalten.
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SchülerInnen sind auf unterschiedlichste Art und 
Weise von Diskriminierungen betroffen, sei es am  
Arbeitsplatz, in der Schule oder in der Freizeit. Das 
Peer Education Projekt des Anti-Rassismus-Vereins 
ZARA hat zum Ziel, gemeinsam mit Jugendlichen an 
diesen Themen zu arbeiten. Dabei vermitteln ihnen 
ZARA-TrainerInnen das Handwerkszeug, um im Klas-
senverband niederschwellig in Rassismus-basierte 
Konflikte einzugreifen, gemeinsam mit den Schulkol-
legInnen deren Auslöser zu hinterfragen und so dis-
kriminierende Verhaltensmuster aufzubrechen. 

Methodisch basiert Peer Education auf der Annahme, 
dass „VermittlerInnen“, wenn sie derselben (sozialen 
bzw. Alters-) Gruppe angehören, ihre „KameradInnen“ 
besser erreichen als „VermittlerInnen“, die sich durch 
ihre soziale Zugehörigkeit stark von der Zielgruppe 
unterscheiden. Peer Education wird häufig auf der 
individuellen Ebene eingesetzt, um das Wissen von 
Personen zu modifizieren, ihre Einstellungen zu hin-
terfragen sowie um Verhaltensänderungen zu be-
wirken. Besonders bei Jugendlichen hat sich die Peer 
Education Methode als besonders effektiv erwiesen. 
Jugendliche haben oft einen erschwerten Zugang zu 
Informationen oder die vorhandenen Informationen 
sind, weil sie für eine andere Zielgruppe erstellt wur-
den, schwer verständlich – die Jugendlichen nehmen 
das Angebot nicht wahr. In Peer Education Projekten 
befinden sich alle Beteiligten in einem informellen 
Kommunikationsprozess, in dem Informationen und 
Meinungen ausgetauscht werden. Wenn dann Ju-

gendliche innerhalb ihrer Gruppe aus der Zuschau-
errolle in eine aktive Rolle wechseln und den Vorfall 
offen hinterfragen, zwingt das alle zum Nachdenken 
und Hinterfragen. Das bewegt, das verändert. Und 
bringt Mut zur Vielfalt.

Claudia Schäfer

Projekt „Peer Education“ an Wiener Schulen · Vom Opfer zum Vorbild: Jugendliche lernen von Gleichaltrigen Mut zur Vielfalt

Über das Projekt 
Die Peer Education wurde von ZARA und der GPA-Jugend initiiert. 
Es wurde zum ersten Mal im Jahr 2008 mit SchülerInnen der Berufs-
schule für Verwaltungsberufe in der Castelligasse im 5. Wiener Ge-
meindebezirk durchgeführt. Möglich wurde dies durch eine Förde-
rung der Stadt Wien. Im Jahr 2009 fiel auch in der Berufsschule für 
Industrie, Finanzen und Transport in der Längenfeldgasse in Wien 
der Startschuss für das Projekt. Im Jahr 2010 konnte die Arbeiterkam-
mer Wien als Förderin gewonnen werden, sie fördert die Umsetzung 
des Projekts an den kaufmännischen Schulen des bfi Wien auch in 
Zukunft.

Näheres: http://www.zara.or.at/  Trainings  Peer Education

Krönender Abschluss der Peer Education-Ausbildung: Bei einer Veranstaltung im Oktober 2011 wurden den Jugendlichen Zertifikate überreicht.
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„Sehr geehrte Damen und Herren, liebe 
Förderer! Liebe Eltern, liebe Schülerinnen 
und Schüler!

Es freut mich ganz besonders, dass das Projekt „Peer 
Education – Mut zur Vielfalt“ vom Verein ZARA – Zi-
vilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit mit Förderung 
der Arbeiterkammer Wien an den Schulen des bfi 
Wien durchgeführt wurde. Unsere Schule ist gerade-
zu dazu prädestiniert: Sie bietet eine Vielfalt an Aus-
bildungsmöglichkeiten, unsere Schülerinnen und 
Schüler sprechen oft drei oder mehrere Sprachen, sie 
haben Muttersprachen, die zu über 40 Sprachen der 
Welt gehören, kommen aus allen fünf Kontinenten 
und bereichern das Schulleben mit unterschiedlichen 
Kulturen, Weltanschauungen und Religionen. Kurz: 
Wir sind eine Schule der Vielfalt. 

Wenn unsere Schülerinnen und Schüler nun Zertifika-
te für das erhalten, was sie im Laufe der Workshops 
und Veranstaltungen erlernt haben, so ist dies ein le-
bendiges Signal nach außen, dass sie im Rahmen der 
schulischen Erziehung in diesem Projekt eine Reihe 
von Kompetenzen erlernt haben: Am Anfang ihrer 
Ausbildung wurde ihnen auf der inhaltlichen Ebene 
vermittelt, was Vorurteile sind, woran man sie erkennt 
und wie sie damit umgehen können, wenn sie – ob 
alleine oder in Gruppen – in der Öffentlichkeit unter-
wegs sind und einen Vorfall beobachten. Sie erhielten 
Informationen, aber auch eindrucksvolle Beispiele, 
welche Vorfälle von Gewalt und welche Übergriffe auf 

Passantinnen und Passanten in der Öffentlichkeit pas-
sieren. In der weiteren Ausbildung wurden Modelle 
entwickelt, die zur Integration führen sollen. Dies war 
eine Arbeit, die durchaus den Charakter eines Bauens 
einer zukünftigen Gesellschaft hat, mit sehr viel Idea-
lismus, aber immer auch unter dem Aspekt einer rea-
listischen Machbarkeit.

Die Moderatorinnen von ZARA legten besonderen 
Wert darauf, dass die Jugendlichen in Gruppen ar-
beiten. Damit war jene soziale Ebene angesprochen, 
die ein integraler Bestandteil des Gesamtprojekts ist. 
Die Jugendlichen konnten Moderationstechniken 
und Präsentationstechniken üben, und sie konnten 
ausprobieren, wie sie vor anderen – Gleichaltrigen – 
wirken und wie sie auch sprachlich ankommen. Dass 
es keine Autoritätsprobleme unserer Jugendlichen 
voreinander gibt, ist ein erstaunliches Ergebnis dieses 
Projekts. Es hat gezeigt, dass Jüngere eher bereit sind, 
etwas ernst zu nehmen und sich in der Gruppe der 
Gleichaltrigen zu verändern. Der sprachliche Zugang 
zur Peer Group schafft gleichzeitig einen Zugang zum 
Aufarbeiten des Konflikts. Es ist erfreulich, dass sich 
Jugendliche trauen, aufeinander zuzugehen, ohne die 
Autorität eines Erwachsenen verwenden zu müssen. 

Schließlich hat das Projekt auch eine sehr große ethi-
sche Wirkung: Es soll erreicht werden, dass Jugendli-
che sicher handeln, und zwar vor allem in Situationen, 
die voll von Vorurteilen sind. Jugendliche zeigen gera-
de in diesem Alter die Bereitschaft, sehr unterschied-

Sicheres Handeln in Situationen voller Vorurteile

Projekt „Peer Education“ an Wiener Schulen · Sicheres Handeln in Situationen voller Vorurteile

Unternehmen schenken Zivilcourage
Einzelpersonen und Unternehmen können Patenschaften übernehmen, 

die es Kindern oder Jugendlichen ermöglichen, ein ZARA-Training zu erhalten. 

Mit 700 Euro können Sie einer Kindergruppe/Schulklasse einen halbtätigen 

ZARA-Workshop ermöglichen.

Info: (01) 929 13 99 • www.zara.or.at • Uni Credit Bank Austria • Kto. 05211362800 • BLZ 12000

Unternehmen_INS_RZ.indd   1 01.03.2010   13:59:50 Uhr

Fred Burda, Direktor der kaufmännischen Schulen des bfi Wien. bei der Verleihung der Zertifikate, die den SchülerInnen die erfolgreiche Absolvierung der Ausbildung als Peer-
TrainerInnen bestätigten.
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liche, oft einander widersprechende Rollen auszupro-
bieren. Das ist gut und soll im Sinne einer Entwicklung 
auch zu einem sicheren Handeln führen. Was dieses 
Projekt so wertvoll macht, ist, dass jene Entwicklung 
erreicht wurde, die bei jungen Menschen stetig zu ei-
ner stabilen Persönlichkeit führt.

Wir wollen, dass Jugendliche aufeinander zugehen, 
dass sie Konflikte, Vorurteile und Diskriminierungen 
wahrnehmen, gemeinsam in ihrer Sprache aufar-
beiten, Entwicklungen stoppen und dadurch Eska-
lationen vermeiden, die in der Gesellschaft bedau-
erlicherweise zu Erscheinungen des Rassismus, des 
Antisemitismus, der Islamophobie und generell der 
Ausländerfeindlichkeit führen. Gerade da ist es wich-
tig, verlässliche PartnerInnen zu haben, die auch ohne 
die Begleitung von kundigen Erwachsenen wissen, 
was man in Situationen von intolerantem Handeln 
tun kann. Ich bin einfach stolz, in Ihnen, liebe Schü-
lerinnen und Schüler, nun solche verlässliche Part-
nerInnen zu haben, die nach außen wirken. Dass ich 
mich auf Sie verlassen kann, dass Sie auch in schwie-
rigen Situationen im Sinne von Toleranz, dem Zeigen 
von Verständnis füreinander sicher und verlässlich 
handeln. Damit die Dinge nicht eskalieren, gilt es im 
Vorfeld wirksam zu werden. Es ist dies oft ein unsicht-
bares Wirken, denn „wenn nichts passiert“, dann sind 
wir erfolgreich.

Gleichzeitig wurde die Schule im Rahmen des Projekts 
auch geöffnet. In einer schönen Form angewandter 
Pädagogik, die von einer nichtschulischen Instituti-

on vorgetragen wird, werden junge Menschen sen-
sibilisiert. Ihre Sprache, Denk- und Handlungsweise 
werden ins Zentrum der pädagogischen Beachtung 
gestellt und damit ein Beitrag zur Schaffung einer Ju-
gendkultur geleistet, die ohne Zeigefingermethode 
auskommt. Dass dies gelungen ist, danke ich allen, vor 
allem unseren Schülerinnen und Schülern. 

Ein großer Dank gilt den Lehrerinnen und Lehrern der 
Schulen des bfi Wien, die eine solche Haltung vorle-
ben, sie pädagogisch gemeinsam mit unseren Ju-
gendlichen vertiefen und ein solches Projekt, das aus 
dem schulischen Umfeld kommt, möglich machen. 
In einem besonderen Maße gilt der Dank unseren Ju-
gendlichen, unseren Schülerinnen und Schülern, die 
sich bereit erklärt haben, dieses Projekt freiwillig zu 
machen und sich thematisch darauf einzulassen. Sie 
sind nun befähigt im Anlassfall aufzutreten, sie zeigen 
Zivilcourage und setzen das wirksam ein, was sie ge-
lernt haben.

Ich wünsche dem Projekt in seiner Wirkung in diesem 
Sinne weiterhin viel Erfolg und den Verantwortlichen 
Mut, weitere Projekte dieser Art zu entwickeln, denn 
unsere Gesellschaft bedarf junger Menschen, die si-
cheres Handeln bei intoleranten und inhumanen Vor-
fällen zeigen.“

Auszug aus der Rede, die anlässlich der Übergabe der 
Zertifikate an die TeilnehmerInnen des Projekts im  
Oktober 2011 gehalten wurde.

Unternehmen schenken Zivilcourage
Einzelpersonen und Unternehmen können Patenschaften übernehmen, 

die es Kindern oder Jugendlichen ermöglichen, ein ZARA-Training zu erhalten. 

Mit 700 Euro können Sie einer Kindergruppe/Schulklasse einen halbtätigen 

ZARA-Workshop ermöglichen.

Info: (01) 929 13 99 • www.zara.or.at • Uni Credit Bank Austria • Kto. 05211362800 • BLZ 12000

Unternehmen_INS_RZ.indd   1 01.03.2010   13:59:50 Uhr
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„Jugendliche sind viel glaubhafter“

Bildungspsychologin Dagmar 
Strohmeier von der FH Ober-
österreich über Vorteile und 
Herausforderungen der Peer 
Education

Wo kommt die Peer Edu
cation in Österreich zum  
Einsatz? 

Es gibt verschiedene Varianten, z.B. zum Thema Ras-
sismus oder zu Themen rund um Gesundheit wie 
etwa Sucht oder HIV-Prävention. Beim Thema Gewalt 
wird vor allem die Peer-Mediation verwendet. 

Was ist das Besondere dieser Methode? 

Die Idee dahinter ist, dass Jugendliche selbst als role 
models dienen. Gerade in der Sekundarstufe 2 (Ober-
stufe, Anm.) funktioniert das sehr gut, da die LehrerIn-
nen in diesem Alter keine so große Bedeutung mehr 
haben. LehrerInnen haben eine bestimmte Funkti-
on: Sie lehren und prüfen. In dem Alter wenden sich  
Jugendliche bei vielen Dingen nicht mehr an die Leh-
rerInnen, sondern sie machen es sich untereinander 
aus.

Jugendliche sind bei diesen Themen auch viel glaub-
hafter. Außerdem bekommen sie viel mehr mit: Es ist 
wesentlich wahrscheinlicher, dass Gleichaltrige erfah-
ren, wenn es etwa ein Problem mit Rassismus oder mit 
Drogen gibt. Der Lehrer oder die Lehrerin erfährt das 
meistens deutlich später oder vielleicht sogar nie. 

Welche Herausforderungen gibt es? 

Die Hauptherausforderung ist die nachhaltige Ver-
ankerung in der Schule: Die Schule muss wirklich 

dahinter stehen. Das kann mit einzelnen LehrerInnen 
beginnen, aber diese müssen auch die anderen Lehre-
rInnen dafür gewinnen. Sonst wird es schwierig. 

Wichtig ist auch die Kontinuität, man muss das min-
destens zwei bis drei Jahre an der Schule kontinuier-
lich machen. So ein Projekt ist nichts, das kurzfristig 
gemacht werden kann.  

Worauf kommt es an, damit ein solches Projekt Erfolg 
hat? 

Von der Theorie her ist das ein sehr gutes Konzept, 
denn es passt gut ins Jugendalter, Verantwortung an 
die Jugendlichen abzugeben. Allerdings funktioniert 
das nur, wenn es ein LehrerInnenteam gibt, das die 
Jugendlichen begleitet – das sollte mindestens ein 
Lehrer oder eine Lehrerin sein, im Idealfall mehrere.

Wichtig ist auch, dass es nicht völlig losgelöst von 
Erwachsenen konzipiert wird, denn es können Prob-
leme auftreten, mit denen die Jugendlichen überfor-
dert sind. Deshalb muss schon im Vorfeld klar sein, wo 
die Jugendlichen zuständig sind und wo sie auf die 
Erwachsenen zurückgreifen können. Oft gibt es ei-
nen  Irrglauben, dass die Erwachsenen dann weniger  
Arbeit hätten. Aber damit es funktioniert, müssen 
auch sie involviert sein.

Außerdem muss sich die Schulstruktur anpassen, 
sprich die Rahmenbedingungen müssen gegeben 
sein: Die LehrerInnen müssen dahinter stehen, die 
Peers brauchen einen Raum, in dem sie arbeiten kön-
nen, sie müssen Zeit bekommen und es braucht die 
Bereitschaft der LehrerInnen, das zu unterstützen. 

Das Interview führte Sonja Fercher

Projekt „Peer Education“ an Wiener Schulen · Jugendliche sind glaubhafter
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Initiative gegen rassistische Einlasspolitik

Für Schwarze gäbe es sonntags „den speziellen Club“. 
Mit dieser Begründung musste Lokal-Tester Nelson 
draußen bleiben. Zunächst verweigerte der Türsteher 
dem 29-jährigen Österreicher nigerianischer Herkunft 
den Eintritt mit den Worten: „Nur für Stammgäste“. Auf 
Nachfrage hieß es dann, dass „Schwarze am Sonntag 
beim Hip Hop Abend willkommen seien“. Das Wiener 
Gürtellokal fiel damit beim Lokaltesting durch. Das 
Ergebnis bestätigte einmal mehr die zahlreichen Mel-
dungen an ZARA über die diskriminierende Einlass-
politik des Lokals gegenüber Personen mit schwarzer 
Hautfarbe. Die beiden anderen Testpersonen, eine 
deutscher Herkunft und eine iranischer Herkunft, 
wurden kommentarlos eingelassen.

Die bei Tests wie diesem angewandte Methode nennt 
sich situation testing. Sie bietet Möglichkeiten, ras-
sistische Diskriminierungen beim Zugang zu Arbeit, 
Wohnraum oder Lokalen sichtbar zu machen. In ei-
ner Test-Situation bewerben sich beispielsweise zwei 
gleichqualifizierte Personen um denselben Job – die 
beiden unterscheiden sich lediglich durch ein Diskri-
minierungsmerkmal wie z. B. die Hautfarbe oder die 
ethnische Zugehörigkeit. Das den BewerberInnen 
entgegengebrachte Verhalten wird dann sorgfältig 
dokumentiert. Situation testing ermöglicht zum ei-
nen, das Motiv für Diskriminierung genau festzustel-
len, und zum anderen, Diskriminierungen nachzu-
weisen. Im Falle des Lokaltests wollten ZARA und SOS 
Mitmensch außerdem öffentlich auf diese Problema-
tik hinweisen, um so einen Anstoß für entsprechende 
Gegenmaßnahmen zu geben. 

Auf europäischer Ebene will das neue Anti-Rassismus-
Netzwerk EGAM („European Grassroots Antiracist Mo-
vement“) mit situation testing auf Diskriminierungen 
aufmerksam machen und die Bevölkerung für dieses 
Thema sensibilisieren und mobilisieren. Unter ande-
rem setzt es sich dafür ein, dass Ergebnisse von situa-
tion testings bei Gericht verwendet werden können.1 

1 EGAM wurde im Jahr 2010 
unter Federführung von SOS 
Racisme gegründet, ZARA ist 
Gründungsmitglied. 
Link:  
http://egam-eu.blogspot.com/

Wer reinkommt, bestimm ich? 

Grundsätzlich haben LokalbesitzerInnen oder Gast-
wirtInnen die Freiheit zu entscheiden, wer ihr Lokal 
betreten darf und welche Verhaltensweisen dort er-
wünscht beziehungsweise unerwünscht sind. Diese 
Autonomie wird jedoch durch Diskriminierungsver-
bote eingeschränkt, die sowohl von Türstehern, als 
auch vom Servicepersonal befolgt werden müssen. 
Wird jemand aus rassistischen Gründen nicht in ein 
Lokal gelassen, kann sich er oder sie sich dagegen 
wehren. Die rechtlichen Instrumente dafür finden sich 
einerseits im Gleichbehandlungsgesetz, andererseits 
im EGVG (➞ Glossar, Näheres ➞ Kapitel Rechtliche  
Möglichkeiten bei Einlassverweigerungen S.65). Bera-
tung und Unter stützung erhalten die Betroffenen in 
der ZARA-Beratungsstelle für Opfer und ZeugInnen von 
Rassismus und bei der Gleichbehandlungsanwaltschaft 
(➞ Infobox S. 55).

Um solchen Diskriminierungen vorzubeugen, hat 
ZARA gemeinsam mit dem Klagsverband (➞ Info-
box S. 50) und der Gleichbehandlungsanwaltschaft  
die Initiative „Empfehlungen für eine diskriminie-
rungsfreie Eintrittspolitik von Lokalen“ ins Leben ge-
rufen. Die Empfehlungen sollen dabei helfen, Diskri-
minierungen beim Zugang zu Lokalen vorzubeugen. 
Ziel ist es, eine transparente und überprüfbare Ein-
lasspolitik zu gewährleisten. Zu diesem Zweck wurde 
eine Hausordnung entworfen, in der unter anderem 
für alle Beteiligten klar festgeschrieben ist: „Weder 
die ethnische Herkunft noch die Hautfarbe, das Ge-
schlecht oder die Staatsbürgerschaft eines Menschen 
sind Gründe, nach denen wir einer Person den Eintritt 
verweigern oder sie des Lokals verweisen.“ 

Wird Personen dennoch der Einlass verweigert oder 
werden sie des Lokals verwiesen, sollen die Gründe 
dafür in klarer und verständlicher Weise kommuniziert 
werden. Außerdem ist im Lokal eine vor Ort zuständige  

Initiative gegen rassistische Einlasspolitik · „Schwarze nur am Sonntag“?

ZARA Lokaltesting: „Schwarze nur am Sonntag“?

Jedes Jahr melden sich Menschen bei der ZARA-Beratungsstelle für Opfer und ZeugInnen von Rassismus, denen 
beim Eingang zu Lokalen einzig allein deshalb die Tür vor der Nase zugemacht wurde, weil sie als „anders“ wahrge-
nommen werden als die Mehrheitsgesellschaft. Da die Beschwerden immer wieder die gleichen Lokale betreffen, 
liegt die Vermutung nahe, dass es sich kaum um Zufälle handelt. Um dies zu überprüfen, hat ZARA gemeinsam mit 
SOS Mitmensch im Frühling 2011 ein Lokaltesting gemacht. Dabei wurden auch Lokale getestet, über die es schon 
länger keine Beschwerden mehr gegeben hat, um zu überprüfen, ob sich die Einlasspolitik mittlerweile geändert 
hat. Mit der Initiative „Empfehlungen für eine diskriminierungsfreie Einlasspolitik“ soll außerdem erreicht werden, 
dass am Eingang zu Lokalen nicht mehr diskriminiert wird.
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Ansprechperson zu bestimmen, die auf Verlangen  
die Eintrittsverweigerung oder den Lokalverweis 
überprüft und unter Vorlage der Hausordnung näher 
begründet. Falls sich eine abgewiesene Person den-
noch diskriminiert fühlt, soll eine zuständige Person 
im Lokal die Abweisung überprüfen und auf das Bera-
tungsangebot von ZARA und der Gleichbehandlungs-
anwaltschaft verweisen. 

Darüber hinaus aber sind LokalbetreiberInnen, In-
teressensverbände und mit dem Gastgewerbe be-
fasste Stellen aufgefordert, aktiv an der Umsetzung 
der Gleichbehandlungsgesetze mitzuwirken und mit 
Hilfe dieser Empfehlungen dafür zu sorgen, dass Per-
sonen der Zutritt zu Lokalen nicht mehr aus Diskrimi-
nierungsgründen verwehrt wird. 

Die Empfehlungen finden Sie unter 
http://www.zara.or.at.

Initiative gegen rassistische Einlasspolitik · „Schwarze nur am Sonntag“?

Das Lokaltesting
Das so genannte situation testing ist eine anerkannte Methode, um 
Diskriminierungen festzustellen. Bei dem im Frühling 2011 durchge-
führten Lokaltest wollten ZARA – Zivilcourage und Anti-Rassismus-
Arbeit und SOS Mitmensch überprüfen, ob bestimmte Lokale Gästen 
aus rassistischen Gründen den Eintritt verweigern. Getestet wurden 
Lokale, über die es bei der ZARA-Beratungsstelle für Opfer und Zeu-
gInnen von Rassismus wiederholt Beschwerden gegeben hat. 

Für ein Testing wird ein Team zusammengestellt, dass aus zwei Grup-
pen besteht: aus den Testpersonen, die in das Lokal gehen, und wei-
teren Personen, die das Testing begleiten.

Auswahl der Testpersonen
Um die Einlasspolitik zu überprüfen, versuchen Testpersonen in die 
ausgewählten Lokale hineinzugehen. Die Testpersonen müssen sehr 
bewusst ausgesucht werden, je nachdem welche Form der Diskrimi-
nierung getestet werden soll. Ziel ist es, Bezug auf vorherrschende 
Vorurteile zu nehmen, die immer wieder zu Diskriminierungen füh-
ren. Im Fall des Lokaltestings gab es drei Testpersonen, die nach dem 
Merkmal Hautfarbe ausgewählt wurden: Ein Österreicher nigeriani-
scher Herkunft, ein Österreicher iranischer Herkunft und ein Deut-
scher. Alle drei Personen müssen neutral und vor allem dem Lokal 
angemessen gekleidet sein. 

Zusätzlich zu den Testpersonen sind mindestens zwei bis drei weitere 
Personen erforderlich, die den zweiten Teil des Testing-Teams bilden. 
Ihre Aufgabe ist es, den Testvorgang zu leiten und zu koordinieren, 
alle Beteiligten zu briefen und den Ablauf des Tests zu dokumentie-
ren. Nachdem die Testperson versucht hat, das Lokal zu betreten, 
und wieder zum Testing-Team zurückkehrt, muss diese vom Team 
betreut und abgeschirmt werden. Die Personen des Testing-Teams 
sind auch jene, die nach Ende des Tests die Gespräche mit den Tür-
steherInnen bzw. GeschäftsführerInnen führen. 

Ablauf
Ein Lokal wird ausgewählt und die Testpersonen versuchen einzeln 
nacheinander das Lokal zu betreten. Erst nachdem die erste Testper-
son zurückgekehrt ist und die Geschehnisse mit dem Testing-Team 
besprochen wurden, wird die zweite Person losgeschickt. Wenn die-
se zurückkehrt, werden die Ereignisse wiederum besprochen, bevor 
die letzte Testperson das Lokal betritt. Sollte einer Person der Zutritt 
verweigert werden, wird abgewartet, bis die letzte Testperson ver-
sucht hat, das Lokal zu betreten. Anschließend fragt das Testing-
Team beim Türsteher/bei der Türsteherin nach der Begründung für 
die Eintrittsverweigerung. 
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Rechtliche Möglichkeiten bei Einlassverweigerungen

Beim Zugang zu Dienstleistungen im Gastgewerbe 
ist die Diskriminierung von Personen aufgrund ihrer 
Hautfarbe, ihrer nationalen oder ethnischen Herkunft, 
ihres religiösen Bekenntnisses, ihres Geschlechts oder 
einer Behinderung gesetzlich verboten. Wenn einer 
Person dennoch der Zutritt zum Lokal verweigert 
wurde, kann sie sich auf Basis von zwei Gesetzesbe-
stimmungen dagegen wehren: Dem 3. Teil des Gleich-
behandlungsgesetzes (➞ Glossar) und dem Artikel III 
Abs 1 Z 3 EGVG (➞ Glossar). 

Teil 3 des Gleichbehandlungsgesetzes:
Das Gleichbehandlungsgesetz verbietet Diskriminie-
rungen aufgrund der ethnischen Zugehörigkeit und 
des Geschlechts beim Zugang zu und der Versorgung 
mit Gütern und Dienstleistungen, die der Öffentlich-
keit zur Verfügung stehen. Wer einer Person den Ein-
tritt zu oder den Verbleib in einem Lokal aufgrund der 
ethnischen Zugehörigkeit und/oder des Geschlechts 
verweigert, verstößt gegen das Gleichbehandlungs-
gesetz. Auch die Anweisung Personen aufgrund ihrer 
ethnischen Zugehörigkeit und/oder ihres Geschlechts 
den Eintritt in ein Lokal zu verweigern, ist eine nach 
dem Gleichbehandlungsgesetz verbotene Diskrimi-
nierung.

Wird einer Person dennoch der Eintritt in ein  
Lokal aufgrund der ethnischen Herkunft verweigert, 
kann diese Schadenersatz als Wiedergutmachung 
einfordern. Dieser umfasst auch eine Entschädigung 
für die persönlich erlittene Beeinträchtigung. Oft 
kommt es bei Eintrittsverweigerungen auch zu diskri-
minierenden Beschimpfungen. Im Falle einer diskri-
minierenden Belästigung, die unter Umständen auch 
strafrechtliche Folgen haben kann, gebührt ebenfalls 
Schadenersatz, wobei hier im Moment ein Mindestbe-
trag von 1.000 Euro vorgesehen ist.

Die betroffene Person kann alleine oder mit Unter-
stützung von ZARA – Zivilcourage und Anti-Rassismus 
oder der Gleichbehandlungsanwaltschaft (➞ Infobox 
S. 55) ein Verfahren bei der Gleichbehandlungskom-
mission (➞ Glossar) einleiten. Die Gleichbehand-
lungskommission entscheidet durch ein rechtlich un-
verbindliches schriftliches Prüfungsergebnis ob eine 
Diskriminierung vorgelegen hat und spricht im Falle 
einer festgestellten Diskriminierung eine Empfehlung 
für ein diskriminierungsfreies Verhalten für die Zu-
kunft aus.

Artikel III Abs 1 Z 3 EGVG: 
Dieser Artikel ist eine ziemlich versteckte Verwal-
tungsstrafbestimmung im „Einführungsgesetz zu 
den Verwaltungsverfahrensgesetzen“. Er besagt, dass 
jemand, der Personen aufgrund z.B. ihrer Hautfarbe, 
ihrer ethnischen Herkunft oder ihres religiösen Be-
kenntnisses ungerechtfertigt benachteiligt oder am 
Betreten von Orten oder an der Inanspruchnahme 
von Dienstleistungen hindert, eine Verwaltungsüber-
tretung begeht. Er oder sie kann im Ausmaß von bis 
zu 1.090 Euro bestraft werden. Für diese Anzeigen 
sind die Bezirksverwaltungsbehörden (➞ Glossar)  
zuständig.
Das Verfahren ist für den/die AnzeigerIn kostenlos, 
hat aber den Nachteil, dass diese/r keine Parteistel-
lung hat und somit das Verfahren nicht beeinflussen 
kann und auch kein Auskunftsrecht über dessen Aus-
gang hat. Ebenso ist dabei keinerlei Entschädigung 
für den/die Diskriminierte/n vorgesehen. Wer mehr-
fach gegen den Art III Abs 1 Z 3 EGVG verstößt, dem 
kann die Gewerbebehörde die Gewerbeberechtigung 
entziehen. Fälle, die zeigen, dass dies schon einmal 
passiert ist, sind ZARA jedoch nicht bekannt.

Die ÖBV – eine gelebte  
Solidargemeinschaft?
Ja, ganz sicher!

Als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit verwirklicht die  
Österreichische Beamtenversicherung die Idee einer Solidargemein-
schaft. Solidarität und soziale Verantwortung sind für uns eine Selbst-
verständlichkeit. Bei der ÖBV ist jede und jeder willkommen.

www.oebv.com

ServiceTel: (kostenlos)

0800/20 11 30
mail@oebv.com
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Südwind Südwind 

– wo sonst steht die 

Peripherie 

im  Mittelpunkt?  

Bestellungen bitte an: suedwind.verwaltung@suedwind.at oder Tel: 01/405 55 15-322Bestellungen bitte an: suedwind.verwaltung@suedwind.at oder Tel: 01/405 55 15-322

Probeabo für 3 Ausgaben 
um nur 3 3,- (statt regulär 3 12,-)

Dieses Kurzabo endet automatisch!

Probeabo für 3 Ausgaben 
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➞	Glossar 
In alphabetischer Reihenfolge 

Aktion gegen den Antisemitismus 
Die Aktion gegen den Antisemitismus (http://www.ge-
gendenantisemitismus.at/) ist eine unabhängige, über-
parteiliche Organisation, die sich unter anderem der 
Dokumentation von antisemitischen Vorfällen widmet.

Anerkannter Flüchtling 
Anerkannte Flüchtlinge sind Personen, denen in Ös-
terreich Asyl gewährt wurde. Sie erhalten ein unbefris-
tetes Aufenthaltsrecht, einen von österreichischen Be-
hörden ausgestellten Konventionsreisepass und freien 
Zugang zum Arbeitsmarkt. Sie sind ÖsterreicherInnen 
rechtlich weitgehend gleichgestellt (z.B. haben sie An-
spruch auf Notstandshilfe Sozialhilfe, Wohnbeihilfe, 
Gemeindewohnung,...). Anerkannte Flüchtlinge kön-
nen schneller die Einbürgerung beantragen als andere 
Personen. 

Beleidigung
Die Beleidigung ist ein gemäß § 115 Abs. 1 Strafgesetz-
buch (StGB) strafbares Delikt und wird folgenderma-
ßen definiert: „Wer öffentlich oder vor mehreren Leu-
ten einen anderen beschimpft, verspottet, am Körper 
misshandelt oder mit einer körperlichen Misshandlung 
bedroht, ist, wenn er deswegen nicht nach einer ande-
ren Bestimmung mit strengerer Strafe bedroht ist, mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Monaten oder mit Geldstrafe 
bis zu 180 Tagessätzen zu bestrafen.“ Eine rassistische 
Beleidigung liegt laut §117 Abs. 3 StGB dann vor, wenn 
sich die Beleidigung gegen eine Person wegen ihrer 
Zugehörigkeit „zu einer Kirche oder Religionsgesell-
schaft oder einer anderen nach den Kriterien der Rasse, 
der Hautfarbe, der Sprache, der Religion oder Weltan-
schauung, der Staatsangehörigkeit, der Abstammung 
oder nationalen oder ethnischen Herkunft definierten 
Gruppe“ richtet und “entweder in einer Misshandlung 
oder Bedrohung mit einer Misshandlung oder in ei-
ner die Menschenwürde verletzenden Beschimpfung 
oder Verspottung besteht“. Diese ist dann ein Ermäch-
tigungsdelikt, nicht bloß ein Privatanklagedelikt. Der/
die Beleidigte kann mit einer formlosen schriftlichen 
Ermächtigung an die Staatsanwaltschaft erreichen, 
dass dieses Delikt von Amts wegen zu verfolgen ist. 
Das Prozesskostenrisiko muss nicht vom Opfer getra-
gen werden.

Belästigung
Belästigung stellt immer dann eine Form der Dis-
kriminierung dar, wenn eine Person aufgrund eines 
oder mehrerer spezieller Merkmale, die diese Person 
aufweist (etwa ihrer Hautfarbe, ihrer Religion, ihres 

Geschlechts oder aufgrund ihrer sexuellen Orientie-
rung…) oder die ihr von anderen zugeschrieben wer-
den, belästigt wird und die Belästigung als solche diese 
Person in ihrer Würde verletzt.

Bezirksverwaltungsbehörde (BVB)
Die Bezirksverwaltungsbehörden sind grundsätzlich 
die Bezirkshauptmannschaften oder das Magistrat (in 
Städten mit eigenem Statut – in Wien übernehmen 
die einzelnen Magistratischen Bezirksämter diese Auf-
gabe), manche BVB-Agenden werden auch von den 
Bundespolizeidirektionen übernommen, soweit der 
Sachverhalt in deren örtlichen Wirkungsbereich fällt. 
Die Bezirksverwaltungsbehörden sind generell zur 
Ahndung von Verwaltungsübertretungen in erster In-
stanz zuständig.

Bundesamt für Verfassungsschutz und Terroris-
musbekämpfung (BVT)
Das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terroris-
musbekämpfung ist eine im Bundesministerium für 
Inneres angesiedelte Sicherheitsbehörde, der unter 
anderem die Bekämpfung extremistischer und terro-
ristischer Phänomene obliegt. Das Bundesamt und die 
ihm unterstehenden Landesämter beobachten daher 
auch die rechtsextreme Szene in Österreich und er-
mitteln bei Verstößen gegen das Verbotsgesetz durch 
nationalsozialistische Wiederbetätigung. Bei der vom 
BVT betriebenen Meldestelle für NS-Wiederbetätigung 
kann man Beiträge im Internet mit neonazistischen, 
rassistischen und antisemitischen Inhalten melden. 

Büro für besondere Ermittlungen (BBE) Wien
Das direkt dem Wiener Polizeipräsidenten unterstell-
te Büro für besondere Ermittlungen ist für Misshand-
lungsvorwürfe gegenüber PolizistInnen zuständig. Es 
muss Verdachtsfälle innerhalb von 24 Stunden unter-
suchen und an die Staatsanwaltschaft weiterleiten.

Diversion und Außergerichtlicher Tatausgleich 
(ATA)
Unter Diversion versteht man die Möglichkeit, auf die 
Durchführung eines förmlichen gerichtlichen Strafver-
fahrens zu verzichten. Nach Erledigung diversioneller 
Maßnahmen, die nur mit Zustimmung der einer be-
stimmten Straftat verdächtigten Person durchgeführt 
werden können, wird das Strafverfahren endgültig ein-
gestellt und der/die Betroffene gilt weiterhin als unbe-
scholten. Zur Diversion gehören der Außergerichtliche 
Tatausgleich, das Gewähren einer Probezeit, die Ver-
richtung gemeinnütziger Leistungen oder die Bezah-

Glossar



69

Glossar

lung eines Geldbetrages durch die verdächtige Person. 
Der Außergerichtliche Tatausgleich wird vom Verein 
Neustart durchgeführt, wo SozialarbeiterInnen im Falle 
eines ATA einen Ausgleich zwischen Opfer und TäterIn 
mittels Mediation ermöglichen sollen. Dies kann auch 
eine Schadenswiedergutmachung und eine schriftli-
che Regelung für den zukünftigen Umgang (zwischen 
TäterIn und Opfer) beinhalten. Der/die Geschädigte 
muss dem ATA ebenfalls ausdrücklich zustimmen.

Dokumentationsarchiv des österreichischen  
Widerstandes (DÖW)
Das Dokumentationsarchiv des österreichischen Wi-
derstandes (http://.doew.at) ist eine Stiftung, die von 
der Republik Österreich, der Stadt Wien und dem Ver-
ein Dokumentationsarchiv getragen wird. Es ist eine 
wissenschaftliche Institution, die sich unter anderem 
mit den Themen Widerstand während der NS-Zeit, 
NS-Verbrechen, Holocaust, Restitution und Rechtsex-
tremismus nach 1945 auseinandersetzt. Die Mitarbei-
terInnen des DÖW sammeln aktuelle Fälle rechtsex-
tremer Übergriffe, werten diese aus und informieren 
in verschiedenen Medien und eigenen Publikationen 
über die Entwicklung der rechtsextremen Szene in Ös-
terreich.

Einführungsgesetz zu den Verwaltungsverfahrens-
gesetzen (EGVG) 
Das Einführungsgesetz zu den Verwaltungsverfah-
rensgesetzen beinhaltet in seinem Artikel III einen 
Verwaltungsstraftatbestand, mit dem rassistische Dis-
kriminierungen zum Beispiel beim Zugang zu Loka-
len, öffentlichen Plätzen oder in Wohnungsinseraten 
verboten werden. Es können Verwaltungsstrafen bis 
zu 1.090 Euro verhängt werden, entsprechende Hand-
lungen können bei der Bezirkshauptmannschaft bzw. 
in Wien beim Magistrat angezeigt werden.

Erschwerungsgrund
Bei der Bemessung der Strafhöhe haben RichterInnen 
auf so genannte Erschwerungsgründe Rücksicht zu 
nehmen. Darunter fällt beispielsweise ein rassistisches 
Motiv bei der Begehung einer Straftat. Liegt ein solches 
Motiv vor, muss die Strafe höher ausfallen, als wenn ein 
solches Motiv nicht vorliegt (§33 StGB).

Gefährliche Drohung 
Gemäß § 107 Strafgesetzbuch (StGB) ist eine Person, 
die eine/n anderen gefährlich bedroht, um ihn/sie in 
Furcht und Unruhe zu versetzen, mit einer Freiheits-
strafe von bis zu einem Jahr zu bestrafen.

Gemeindevermittlungsämter
Gemeindevermittlungsämter sind in jedem Wie-
ner Gemeindebezirk eingerichtet. Sie dienen dem 
Vergleichsversuch zwischen streitenden Parteien in 
Zivilrechtsangelegenheiten (z.B. Geldforderungen, 
Streitigkeiten über Grenzen unbeweglicher Güter, 

Besitzstreitig keiten) und zum Sühneversuch in Ehren-
beleidigungsangelegenheiten und Ehrenkränkungssa-
chen nach dem Wiener Gesetz zum Schutz der persön-
lichen Ehre und zur Regelung der Ehrenkränkung.

Gleichbehandlungsanwaltschaft (GAW)
Seit Jänner 2005 gibt es neben der Anwaltschaft für 
die Gleichbehandlung von Männern und Frauen in 
der Arbeitswelt auch jeweils eigene Gleichbehand-
lungsanwaltschaften für die Gleichbehandlung unab-
hängig von ethnischer Zugehörigkeit, Religion oder 
Weltanschauung, vom Alter oder von der sexuellen 
Orientierung in der Arbeitswelt sowie für den Bereich 
rassistischer Diskriminierungen in sonstigen Berei-
chen. Die Gleichbehandlungsanwaltschaft ist unter 
anderem zuständig für die Beratung von Personen, die 
Opfer von Diskriminierung wurden und kann Studien 
zur Diskriminierungssituation in Österreich sowohl in 
Auftrag geben als auch selbst erstellen. An die GAW 
herangetragene Fälle können von dieser der Gleich-
behandlungskommission zur Begutachtung vorgelegt 
werden.

Gleichbehandlungsgesetz (GlBG)
Das österreichische Gleichbehandlungsgesetz (GlBG) 
soll Schutz vor Diskriminierungen aufgrund des Ge-
schlechts, der ethnischen Zugehörigkeit, der sexuel-
len Orientierung, der Religion und Weltanschauung 
sowie des Alters in der Arbeitswelt bieten. Außerhalb 
der Arbeitswelt, z. B. beim Zugang zu Dienstleistun-
gen, schützt es vor Diskriminierungen aufgrund des 
Geschlechts und der ethnischen Zugehörigkeit. Nä-
heres siehe http://www.zara.or.at/index.php/beratung/ 
rechtliches.

Gleichbehandlungskommission (GBK)
Die Gleichbehandlungskommission setzt sich aus drei 
Senaten zusammen, die aus ehrenamtlich tätigen Re-
präsentantInnen von Ministerien und Sozialpartneror-
ganisationen bestehen und die im Bundeskanzleramt 
angesiedelt sind. Die Senate der GBK haben sich in ih-
rem jeweiligen Zuständigkeitsbereich mit allen Fragen 
zu befassen, die Diskriminierungen betreffen. Sie sind 
insbesondere dafür zuständig, Gutachten über allge-
meine Fragestellungen zum Diskriminierungskontext 
zu verfassen sowie in Einzelfällen auf Antrag des/der 
Betroffenen, der Gleichbehandlungsanwaltschaft oder 
von Interessenvertretungen Gutachten über etwaige 
Verletzungen des Gleichbehandlungsgebotes zu er-
stellen. In diesen für die betroffene Person kostenfreien 
Verfahren haben die GleichbehandlungsanwältInnen 
ebenso Parteistellung wie die Opfer selbst, die sich da-
bei aber auch von Personen ihres Vertrauens, wie z.B. 
VertreterInnen von Nichtregierungsorganisationen 
wie ZARA, vertreten lassen können. Ergebnis eines sol-
chen Verfahrens vor der Kommission ist ein Gutachten, 
das im Gegensatz zu einem gerichtlichen Urteil jedoch 
keine rechtliche Bindungswirkung hat.
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Helping Hands Graz
Helping Hands Graz (http://helpinghands.htu.tugraz.at/)  
ist ein Verein mit Sitz in Graz, bei dem Betroffene und 
ZeugInnen von Rassismus ähnlich wie in der ZARA-Be-
ratungsstelle Unterstützung erhalten.

Klagsverband zur Durchsetzung der Rechte von 
Diskriminierungsopfern (KlaV)
Der Klagsverband (http://www.klagsverband.at) wurde 
2004 als Dachverband von NGOs gegründet, die bereits 
in der Bekämpfung von Diskriminierungen und der Be-
ratung von Diskriminierungsopfern tätig waren. Heute 
gehören dem KlaV eine Reihe von NGOs an, die sich 
mit Diskriminierungen aus den unterschiedlichen Be-
reichen befassen. Der Klagsverband ist hauptsächlich 
als beratendes Organ gegenüber den Mitglieds-NGOs 
und deren MandantInnen sowie in Verfahren vor der 
Gleichbehandlungskommission tätig (in der Funktion 
als Fachperson mit beratender Stimme). Durch die ihm 
in § 62 Gleichbehandlungsgesetz (GlBG) eingeräumte 
Möglichkeit, für Personen in einem gerichtlichen Ver-
fahren als Nebenintervenient einzuschreiten, begleitet 
der KlaV die Opfer einer mittelbaren oder unmittelba-
ren Diskriminierung auch durch Prozesse vor Gericht. 

Landesämter für Verfassungsschutz und Terroris-
musbekämpfung (LVT)
Siehe „Bundesamt für Verfassungsschutz und Terroris-
musbekämpfung“

Menschenrechtsbeirat
Die Gründung des Menschenrechtsbeirats geht auf 
Empfehlungen des Europäischen Komitees zur Ver-
hütung von Folter und unmenschlicher Behandlung 
in den Neunzigerjahren zurück. Nachdem 1999 der 
Asylwerber Marcus Omofuma in Polizeigewahrsam 
ums Leben kam, wurde der Menschenrechtsbeirat im 
Sicherheitspolizeigesetz verankert. Er hat die Aufgabe, 
die Ausübung von Befehls- und Zwangsgewalt durch 
die österreichischen Behörden zu überprüfen, insbe-
sondere bei Abschiebungen, Schwerpunktaktionen 
und Demonstrationen, und zwar unter dem Gesichts-
punkt der Wahrung der Menschenrechte. Je nach Sach-
lage richtet der Menschenrechtsbeirat Empfehlungen 
mit allfälligen Verbesserungsvorschlägen an den/die 
Bundesminister/in für Inneres oder beauftragt eine 
Arbeitsgruppe mit der umfassenden Aufarbeitung der 
Thematik. Darüber hinaus nimmt der Menschenrechts-
beirat zu relevanten Gesetzesentwürfen Stellung. Der 
Menschenrechtsbeirat ist noch bis Mitte 2012 im In-
nenministerium eingegliedert, mit 1. Juli 2012 wird er 
aus dem Innenministerium herausgelöst und arbeitet 
als Beratungsorgan der Volksanwaltschaft. 

M-Media
M-MEDIA (http://www.m-media.or.at) ist eine Selbstor-
ganisation von MigrantInnen. Seit 2008 gestaltet ein 
multikulturelles Redaktionsteam von M-MEDIA jeden 
Mittwoch eine Seite in der Tageszeitung „Die Presse“. 

Die RedakteurInnen beschäftigen sich mit Themen 
rund um Migration und Integration. Zugleich betreibt 
der Verein eine Homepage, auf der ähnliche Themen 
behandelt werden. Jedes Jahr veranstaltet M-MEDIA 
die Medien.Messe.Migration und gibt begleitend dazu 
das „Medienhandbuch Migration & Diversität“ heraus. 

Parteistellung
Mit der Parteistellung in einem Verwaltungsverfahren 
sind bestimmte Parteirechte verbunden, das sind un-
ter anderem das Recht auf Akteneinsicht, auf Gehör, 
Verkündung oder Zustellung des Bescheids und das 
Erheben von Rechtsmitteln. Im Verwaltungsstrafver-
fahren hingegen, etwa wenn man auf Grundlage des 
Einführungsgesetz zu den Verwaltungsverfahrensge-
setzen (EGVG) gegen eine rassistische Diskriminierung 
vorgeht, hat man als geschädigte Person im Allgemei-
nen keine Parteistellung. 

Subsidiär Schutzberechtigte
Subsidiär Schutzberechtigte sind Personen, deren 
Asylantrag zwar abgewiesen wurde, aber deren Le-
ben oder Gesundheit im jeweiligen Herkunftsland 
bedroht wird. Sie sind daher weder AsylwerberInnen 
noch Asylberechtigte (Flüchtlinge im Sinne der Genfer 
Flüchtlingskonvention – GFK), benötigen aber Schutz 
vor Abschiebung, weil ihnen in ihrem Herkunftsland 
beispielsweise Folter, die Todesstrafe, die gravierende 
Verletzung eines Menschenrechts oder aber die Bedro-
hung des Lebens, der Sicherheit oder Freiheit infolge 
willkürlicher Gewalt aufgrund eines bewaffneten Kon-
flikts (z.B. Bürgerkrieg) droht. 

Verhetzung
Das Delikt der Verhetzung wurde mit Wirkung zum 1. 
Jänner 2012 novelliert. § 283 Strafgesetzbuch (StGB) 
besagt nun: „(1) Wer öffentlich auf eine Weise, die ge-
eignet ist, die öffentliche Ordnung zu gefährden, oder 
wer für eine breite Öffentlichkeit wahrnehmbar zu Ge-
walt gegen eine Kirche oder Religionsgesellschaft oder 
eine andere nach den Kriterien der Rasse, der Hautfar-
be, der Sprache, der Religion oder Weltanschauung, 
der Staatsangehörigkeit, der Abstammung oder na-
tionalen oder ethnischen Herkunft, des Geschlechts, 
einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Aus-
richtung definierte Gruppe von Personen oder gegen 
ein Mitglied einer solchen Gruppe ausdrücklich wegen 
dessen Zugehörigkeit zu dieser Gruppe auffordert 
oder aufreizt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren 
zu bestrafen. (2) Ebenso ist zu bestrafen, wer für eine 
breite Öffentlichkeit wahrnehmbar gegen eine in Abs. 
1 bezeichnete Gruppe hetzt oder sie in einer die Men-
schenwürde verletzenden Weise beschimpft und da-
durch verächtlich zu machen sucht.“

Weißer Ring
Der Weiße Ring (http://www.weisser-ring.at) ist eine 
private, politisch unabhängige und gemeinnützige 
Organisation, die Verbrechensopfern unentgeltliche 

Glossar
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Unterstützung anbietet. Diese besteht vor allem in der 
rechtlichen Unterstützung in Gerichtsverfahren (insb. 
der Privatbeteiligtenvertretung im Strafverfahren ge-
gen den/die TäterIn) und der psychosozialen Betreu-
ung von Verbrechensopfern.

Wiener Wohnen
Wiener Wohnen ist ein Unternehmen der Stadt Wien, 
das die städtischen Wohnhausanlagen verwaltet. Der 
Großteil der Objekte sind Gemeindewohnungen, Wie-
ner Wohnen verwaltet aber auch Lokale sowie Gara-
gen- und Abstellplätze. 

Wohnpartner
Die Wohnpartner (http://www.wohnpartner-wien.
at) sind eine Service-Einrichtung der Stadt Wien. Die 
Wohnpartner unterstützen unter anderem MieterIn-
nen in Wiener Gemeindebauten bei Nachbarschafts-
konflikten und versuchen gemeinsam mit ihnen die 
Probleme zu erkennen und Lösungen zu finden. Das 
Wohnpartner-Angebot kann kostenlos von allen Be-
wohnerInnen  von Wohnhausanlagen der Stadt Wien 
in Anspruch genommen werden.

Glossar

Menschenrechte gelten für alle.

Für eine solidarische Gesellschaft
ohne Rassismus.

David Ellensohn, Klubobmann Grüne Wien
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Kopfzeile

Sujetentwicklung: Claude Assel
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Kopfzeile

Sujetentwicklung: Claude Assel



Das Umfeld 
ändert sich täglich.

Unsere Werte haben 
Bestand.

Als Spitzeninstitut der größten österreichischen Bankengruppe stehen 
wir zu unserer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt. Wir 
streben nach einer vernünftigen Balance von wirtschaftlichen, sozialen 
und ökologischen Aspekten. Weil wir überzeugt sind, dass nachhaltige 
Geschäftstätigkeit den Erfolg von morgen ausmacht. www.rzb.at
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Nehmen Sie die Dinge selbst in die Hand: 
Projekte für ein besseres Österreich auf www.respekt.net. 

Hut drauf 
oder
Hut ab?
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www.waff.at 

Das waff Beratungszentrum für Beruf 

und Weiterbildung begleitet Sie, wenn Sie 

sich beruflich weiterentwickeln wollen. 

Infos, Coaching, Bildungsberatung und 

Fördermöglichkeiten. Alles aus einer Hand 

und kostenfrei.

Speziell für neu Zugewanderte:

Anerkennungs- und Weiterbildungsberatung 

und muttersprachliche Berufs-Erstinformation.

Einfach anrufen und Beratungstermin 

vereinbaren: 217 48 – 555

Alles rund um Beruf 
und Weiterbildung.
Wir beraten Sie. Kostenlos.

Sie finden uns auf      acebook.com/waff.weiterbildung

 Ins Beratungszentrum_2011_quer_200x141  07.02.12  16:07  Seite 1

WUK
Bildung & Beratung
Kultur & Politik
Interkulturelle Initiativen

Werkstätten- und 
Kulturhaus WUK

Währinger Straße 59, 1090 Wien
www.wuk.at

Verbinden. 
Vernetzen. 

         Verändern.

Das Forum für Diskussionen und linke Politik.
Bund sozialdemokratischer 

AkademikerInnen, Intellektueller & KünstlerInnen
www.bsa.at
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FairPlay-vidc
Möllwaldplatz 5/3 

A-1040 Wien
Tel: +43-(0)1-713 35 94-93

Fax: +43-(0)1-713 35 94-73
E-Mail: fairplay@vidc.org
Web: www.fairplay.or.at

❑ Ich möchte regelmäßige Information über die  FairPlay- Mailingliste  erhalten, E-Mail:
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Ich bestelle

❑ FairPlay-T-Shirts weiß (à € 10,– inkl. Versand):

 Frauen L ❑ M ❑ 

 Männer XL ❑ L ❑ M ❑

 (Größe bitte ankreuzen) 

www.eza.cc

IM REICHTUM DER KULTUREN LIEGT EIN GESCHENK
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office@zara.or.at

www.zara.or.at

ZARA – Beratungsstelle für Opfer und  
ZeugInnen von Rassismus

Das Team der ZARA-Beratungsstelle für Opfer und ZeugInnen  
von Rassismus ist für Terminvereinbarungen erreichbar:

Mo - Mi 10-18 Uhr und Do 11-19 Uhr

Schönbrunner Straße 119/13 
(Eingang am Hundsturm 7)

A–1050 Wien

T: (01) 929 13 99

F: (01) 929 13 99–99

U4, Straßenbahnlinien 6 und 18 > Margaretengürtel, 
14A > Reinprechtsdorfer Brücke, 12A > Mauthausgasse

ZARA ist umgezogen!


